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4 Editorial 

5 Im 20. Jahrgang Ihres Erschei
nens hat die ZMLVERTEIDI

GUNG unseren Autoren der Ersten 
Stunde das Wort gegeben, die auch 
heute noch für uns schreiben. 

Regierungsdirektor a. D. Wolfgang 
Beßlich, Professor Dr. med. Wolfgang 
Herzog, Baudirektor Dipl. -Ing. Otto 
K. Schaible, Baudirektor Dip!. -Ing. 
Wolfram Such 

»Unsere Autoren der >Ersten Stun
de<<< 

7 Fast 21 Jahre nach Verabschie
dung des Arbeitssicherstellungs

gesetzes im Zuge der Notstandsgesetz
gebung von 1968 wurde am 15. Juni 
1989 die Verordnung über die Feststel
lung und Deckung des Arbeitskräfte
bedarfs nach dem Arbeitssicherstel
lungsgesetz vom 30. Mai 1989 verkün
det, die am 16. Juni 1989 in Kraft ge
treten ist. Hierzu unser langjähriger 
Autor für Rechtsangelegenheiten 

Regierungsdirektor a. D. Wolfgang 
Beßlich 

»Personalbedarf und Kräfteausgleich 
- Zur Arbeitssicherstellungsverord
nung vom 30. Mai 1989« 

11 Die Bezeichnung »Katastro
phe« wurde zwar kaum ge

braucht, jedoch wurden die Aufgaben 
der Notfallmedizin und der Katastro
phenmedizin klar dargestellt, ebenso 
der bei Großunfäl1en mit Massenanfall 
von Verletzten unvermeidliche Über
gang in beiden Richtungen, je nach 
Umfang und Phase des Geschehens. 
Der Autor berichtet über eine Großun
faIlübung 

Dr. med. Kurt Groeschel 

»Großunfall '89 in lIIertissen« 

16 Die gesicherte medizinische 
Versorgung unserer Bevölke

rung in den Krankenhäusern und Pfle
gestationen ist in ernst~r Gefa~r. Hef
tige Debatten hat es m der Jungsten 
Zeit gegeben. Sind Sorge und Kritik 
berechtigt? Wie ist Abhilfe zu schaf
fen? 

Dr. med. Hermann Kater 

»Pflegenotstand? « 

ZIVI LVERTEIDIGUNG IV / 89 

Heute 
in der 
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24 Das Mekka der Katastrophen
forschung, so meint unser Au

tor, liege in den USA, und von dort be
richtet er. Die interessantesten und in 
ihren Auswirkungen noch gar nicht 
ganz absehbaren Fortschritte finden 
sich gegenwärtig im Bereich computer
gestützter Systeme. 

Dipl. -Soz. Dr. Wolfgang Dombrowsky 

»Digitale Katastrophen - Digitaler 
Katastrophenschutz - Amerikani
sche Impressionen aus Forschung und 
Praxis« 

3 7 Schutzraumbau ist unverzicht
bar. Der Staat bietet deshalb 

privaten wie auch öffentlichen Bauin
teressenten großzügige Hilfen an und 
versucht, aIle denkbaren Modelle zu 
erfassen und noch vorhandene Lücken 
zu schließen 

Dipl. -Ing. Baudirektor Ouo K. Schai
ble 

»Baulicher Zivilschutz - Eine Lücke 
wird geschlossen« 

44 Die Beiträge in ZIVILVER
TEIDIGUNG über das System 

des Leitenden Notarztdienstes haben 
Diskussionen ausgelöst. Ein Leser, der 
auch aus früheren Beiträgen als Autor 
unseren Lesern bekannt ist, nimmt 
Stellung 

Dr. med. Paul Birkenbach 

»Der Leitende Notarzt - Aufgaben, 
Kompetenzen, Voraussetzungen« 

47 Das Wort »Risiko« ist ein 
dehnbarer Begriff, über den es 

in der Öffentlichkeit häufig zu Mei
nungsverschiedenheiten kommt. Eine 
ungewöhnliche Definition bietet unser 
Autor an. 

Dr. Julius Nagy 

»Der herkömmliche Risikobegriff -
Eine Quelle der Meinungsverschie
denheiten zwischen der Welt der tech
nik und dem breiten Publikum« 

49 Zur Zeit werden auf Kosten 
des Bundes rund 143 000 Hel

fer für die besonderen Aufgaben im 
Verteidigungsfall und den Katastro
phenschutz ausgebildet, ausgestattet 
und untergebracht. Welche Rechte ha
ben Sie und welche Pflichten. Ihr Sta
tus wird ausführlich dargelegt. 

Dr. Georg Thiel 

»Der freigestellte Helfer im Katastro
phenschutz« 

5 7 Ein noch immer heißes Eisen 
wird vom NormaIbürger ange

faßt. 

Eva Osang 

»Wieder einmal: Überlegungen eines 
Laien: Aus für Wackersdorf endgül
tig?« 
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Editorial 4/89 
Nach Jahren mit auffällig vielen schweren Katastrophen erleben 
wir zur Zeit ein Jahr des Aufbruchs und des Umbruchs in der gan
zen Welt. Uns bundesdeutsche Bürger bewegt vor allem die "Völ
kerwanderung" von Ost nach West, wie sie seit Monaten anhält 
und nicht aufzuhalten zu sein scheint. Menschen verlassen ihre 
Heimat und kommen zu uns. Sie kommen mit Kindern und Kran
ken, zumeist ohne ihr Hab und Gut, das sie, nur um zu uns in den 
Westen zu gelangen, zurückgelassen haben. 

Es schien zuerst, als sei dieser Ausbruch von Bürgern aus dem an
deren Teil Deutschlands bald beendet, und es würde sich die Sorge 
um den Einbruch des Winters vermeiden lassen. 

Nun aber kommt der Winter und kommen weiterhin die Men
schen. So ist ein Vorsorgeprogramm notwendig, um das zivile Le
ben schützen, verteidigen zu können. Alle Hilfsorganisationen 
sind tätig geworden und stehen mit Einbruch des Winters vor wei
teren schweren Aufgaben. 

So chnell kann - auch ohne eine Groß unfall-Katastrophe -
plötzlich eine bedrohliche Situation entstehen. Dies zeigt wieder 
einmal, wie unverzeihlich es ist, in guten Zeiten auf Vorsorge für 
den Notfall verzichten zu wollen, ja, sogar dazu aufzufordern -
wie es oft genug geschah -, nicht durch Vorsorgemaßnahmen 
"den Krieg herauszufordern". 

Wo Menschenleben in Bedrohung sind, braucht es keines Krieges, 
auch keiner Naturkatastrophe und keines Hochtechnik- oder Che
mieunfalls; die Bedrohung steht urolötzlich vor uns und zwingt 
zum Handeln. 

Flüchtlinge aus der Deutschen Demokratischen Republik sind in
zwischen auch in einer Katastrophenschutzschu]e des Bundes oder 
anderen festen Einrichtungen untergekommen, die es, ginge es 
nach den Verweigerern jeglichen Zivilschutzes, gar nicht geben 
dürfte. 

Sie sind da und sie sind einsatzbereit wie auch ehemalige Kasernen. 
Gäbe es genug Schutzraumbauten und Hilfskrankenhäuser, Schu
len und intakte Unterkünfte, brauchte sich niemand Sorgen um 
den heranziehenden Winter zu machen. 

Es ist für alle Lebenslagen unerläßlich, Schutzraumbau für Schutz
suchende bereitzuhalten. 

Der Staat hat die Aufgabe, das Leben seiner Bürger zu schützen. 
Und er tut es. Deshalb darf er auch nicht daran gehindert werden, 
vorsorglich Schutzraum zu erstellen. 1m Gegenteil gehört ihm und 
privaten Entschlossenen zum Schutzraumbau alle Unterstützung. 

Nur wer gegen Notfälle vorbereitend geschützt wurde, kann Not
fälle überleben. 

Eva Osang 
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Wolfgang Beßlich, Regie
rungsdirektor a. D., schreibt 
uns: 

Sehr verehrte Frau Osang, 
sehr geehrter Herr Osang! 

Als Eltern der ZIVILVER
TEIDIGUNG darf ich Ihnen 
anläßlich deren Nr. lVI 1989 
zumzwanzigjährigen Erschei
nen dieser Zeitschrift meine 
besten Glückwünsche sowohl 
zu den Leistungen der vergan
genen z wei Jahrzehnte als 
auch für anhaltenden Erfolg 
in den künftigen Jahrzehnten 
übermitteln! Sie mögen meine 
Anteilnahme an diesem Jubi
läum an der Tatsache messen, 
daß ich als Dozent für Recht 
und Organisation an der A ka
demie für zivile Verteidigung 
von 1969- 1987 vom ersten 
Jahrgang 1970 an bis heute 

ZIVILVERTEIDIGUNG IV/ 89 

Ihr Autor sein durfte und so 
den Werdegang mit fachli
chem Interesse mit verfolgen 
und mit persönlichem Enga
gement miterleben konnte. In 
allen zwanzig Jahrgängen gal
ten meine mittlerweile vierzig 
Veröffentlichungen - meist 
unter Aufarbeitung des jewei
ligen historischen Hintergrun
des insbesondere und 
sch werpunktartig 

• zu Beginn der siebziger 
Jahre der Notstandsgesetzge
bung, insonderheit der Not
stands verfassung von 1968, 

• in den späten siebziger 
Jahren der Ausführung der 
Sicherstellungsgesetze, den 
Energiesicherungsgesetzen, 
dem neuen Zivilschutzgesetz 
von 1976 und den Katastro
phenschutzgesetzen der Län
der, 

• zu Beginn der achtziger 
Jahre dem Zivilschutz- Völ
kerrecht und dem Verfas
sungsstreit um die Dienst
pflichtgesetze und 

• in den letzten Jahren dem 
Bevölkerungs- und Umwelt
schutz und dem bevorstehen
den Katastrophenschutz-Er
gänzungsgesetz. 

Währenddessen hatte sich das 
Themenangebot der ZIVIL
VERTEIDIGUNG zuse-

hends immer wieder aufgefä
chert. Zunehmend kamen mi
litärische Aspekte, Um welt
schutz, Bevölkerungsschutz 
und Not/allvorsorge, Not/all
medizin und K risenmanage
ment zur Sprache, was dem 
ZV-Juristen immer neue An
satzpunkte für Blicke über den 
Fakultätszaun bot. Ich möchte 
annehmen, daß es den Vertre
tern anderer Fakultäten unter 
Ihren Autoren ähnlich ergan
gen ist. Eigentlich habe ich am 
Ende dieser beiden Jahrzehnte 
nur einen betrüblichen Be
gleitumstand zu beklagen, der 
jedoch nicht Ihnen anzulasten 
ist, nämlich: 

In den letzten Jahren scheinen 
meine früheren Kollegen aus 
der Akademie für zivile Ver
teidigung als Autoren der Z I
VILVERTEIDIGUNG ver
stummt zu sein, obwohl doch 
zwei solche wissenschaftliche 
Institutionen gleichen" Fami
liennamens " zur ständigen 
Kooperation geradezu präde
stiniert sind. Zu Zeiten des 
Gründungspräsidenten der 
Akademie Dr. Eichstädt 
(1966-1983) entsprach diese 
Zusammenarbeit jedenfalls 
der ständigen Praxis. Aber das 
Pendel kann ja im nächsten 
Jahrzehnt auch wieder einmal 
zurückschlagen. Hoffen wir 
das Beste! 

Professor Dr. med. Wolfgang 
Herzog schickt uns seine Ge
danken: 

Zum 20jährigen Bestehen der 
in seiner Gestaltung unver
gleichlichen internationalen 
Fachzeitschrift Z I VILVER
TEIDIGUNG, die ich von 
Beginn an mit großem Interes
se lese, meinen herzlichen 
Glückwunsch! Die Beiträge 
sind von hoher Kompetenz 
und großem Informations
wert. Sie lassen das große Be
mühen des Herausgebers Rolf 
Osang um eine anschauliche 
objektive, auch kritische Dar
stellung im Detail und in grö
ßeren Zusammenhängen un
ter gesellschafts-politischen 
Aspekten erkennen. Eine gro
ße Aufgabe, die sich Herr 
Osang vor 20 Jahren stellte, da 
das umfassende interdiszipli-
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Autoren der ersten Stunde 

näre Thema in viele Sachge
biete ausstrahlt und der 
Schwerpunkt Zivilschutz 25 
Jahre nach dem Krieg im Be
wußtsein der Bevölkerung 
noch ein gewisses Tabu war. 
Die Politiker waren noch weit 
davon entfernt, sich dieses 
Themas anzunehmen. Erst in 
letzter Zeit werden Gesetze 
diskutiert, wie man die Bevöl
kerung bei einer Katastrophe 
im Frieden und Verteidigungs
fall besser schützen kann. Es 
ist das ganz große Verdienst 
des Herausgebers Rolf Osang, 
diesen Gedanken durch fach
kundige Beiträge immer wie
der wach gehalten zu haben. 
Ein mühsamer, langer Weg, 
der jetzt beginnt Früchte zu 
tragen. 

Die ZIVILVERTEIDI
GUNG ist ein vorbildliches 
Beispiel dafür, daß durch gro
ßen persönlichen Einsatz und 
einen guten Kontakt mit den 
Autoren eine Fachzeitschrift 
Einfluß nehmen kann auf po
litische Entscheidungen, wie 
er sich immer mehr abzeich
net. 

Nicht nur der Inhalt, auch die 
sehr ansprechende Aufma
chung und der Druck verdie
nen Anerkennung. 

Persönlich darf ich Herrn 
Osang und seiner Frau Eva 
Osang, der ehefredakteurin 
dieser Zeitschrift, sehr dafür 
danken, daß er vor 20 Jahren 
meinen Beitrag über 7jährige 
Erfahrungen mit dem moder
nen ländlichen Rettungsdienst 
(" Keimzelle" der Katastro
phenhilfe) publizierte und da
durch den Bekanntheitsgrad 
unserer Organisations form 
erhöhte. Herr Osang hatte den 
Stellen wert unserer Bemühun
gen - im Gegensatz zu man
chem Kollegen und Organisa
tionen - richtig eingeschätzt 
und dazu beigetragen, daß un
ser sich bis auf den heutigen 
Tag bewährtes Beispiel zahl
reiche Nachahmer fand. 
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Jedes Heft ist für den Interes
sierten ein Gewinn. Herr 
Osang hat sein Lebenswerk 
mit großem Engagement ein
drucksvoll erfolgreich gelöst. 
Ich wünsche der Z I VILVER
TEIDIGUNG ein langes Le
ben, möge sie ihren Auftrag 
für die Gesellschaft weiterhin 
erfüllen zur Zufriedenheit und 
zum Wohle unseres Volkes. 
Die schwierigste Wegstrecke 
dürfte die Z I VILVERTEID I
GUNG hinter sich haben und 
für das nächste Dezennium 
begleiten sie mit einem herzli
chen Dank meine besten Wün
sche. 

Baudirektor Dip/. -Ing. Otto 
K. Schaible, Referatsleiter im 
Bundesministerium für 
Raumordnung, Bauwesen 
und Städtebau für den Bereich 
des Baulichen Zivil- und Ka
tastrophenschutzes äußert sich 
wie folgt: 

Zwanzig Jahre "Zivilverteidi
gung" bedeutet gleichzeitig 
"zwanzig Jahre baulicher Zi
vilschutz ". 

Alsam 9. September 1965 das 
Schutzbaugesetz in Kraft trat, 
glaubten alle, daß nun in der 
Bundesrepublik der Durch
bruch zur Schaffung einer grö
ßeren Anzahl Schutzplätze 
entsprechend dem Bauvolu
men gekommen sei. 

Für viele enttäuschend kam 
das "Aus", die Suspendierung 
des Gesetzes. Seither wurden 
mehrere neue Anläufe zur 

Schutzbaupflicht gestartet -
bisher leider ohne Erfolg. 

A ls Fazit bleibt die Initiati ve 
des einzelnen, der Gemein
den, der Verbände: der frei wil
lige Schutzraumbau. Hierzu 
gehört, daß der Gedanke zum 
Bau von Schutzräumen weiter 
verbreitet, auf die Möglichkei
ten staatlicher Zuschüsse 
steuerlicher Abschreibungen: 
auf das Verfahren und die 
technischen Unterlagen im
mer wieder erneut hingewie
sen werden muß. 

Der "ZI VILVERTEIDI
GUNG" ist es als einziger 
Fachzeitschrift gelungen, mit 
unermüdlichem Verantwor
tungsbewußtsein mit unzähli
gen Fachaufsätzen, Informa
tionen und Hinweisen die für 
die Weiter führung des Schutz
raumbaues zwingend notwen
dige Transparenz in diesen B e
reich zu bringen. 

Hierdurch wurden die Bau
herrn und Planer in die Lage 
versetzt, Schutzräume nach 
den geltenden Bautechnischen 
Grundsätzen und den dazuge
hörenden Anhängen zu erstel
len. 

Wie dringend erforderlich die
ser Informationsfluß trotzdem 
immer noch ist, zeigen die täg
lichen zahlreichen Anfragen 
und Anrufe zu dieser Materie. 
Dies ist der Anlaß, diese Be
mühungen fortzusetzen. 

Als Belohnung für ihre Akti
vitäten können inzwischen be
reits einige Städte, Gemeinden 
und Stadtteile beachtliche Er
folge im Schutzraumbau auf
weisen. In einem Teil hat be
reits jeder Bürger einen 
Schutzplatz. Die Z I VILVER
TEID IGUNG" hat dazu mit 
ihren Informationen und An
regungen einen entscheiden
den Beitrag geleistet. 

Es ist zu wünschen, daß die 
Zeitschrift "ZI VILVERTEI
DIGUNG " in dieser an
spruchsvollen Qualität auch in 
Zukunft den Bürgern in der 

Bundesrepublik die Impulse 
und Kenntnisse vermittelt, die 
für eine Zunahme der Schutz
platzzahlen unabdingbar 
sind. 

So lange die Universitäten und 
Hochschulen sich dieses The
mas noch nicht in breitem Um
fang angenommen haben und 
den Studierenden entspre
chende Vorlesungen etc. an
bieten, bleibt die "ZIVIL
VERTEIDIGUNG" die ein
zige fachlich kompetente Be
zugsquelle zur Verbreitung des 
Zivilschutzgedankens und des 
erforderlichen " Know-how" 
zum Bau von Schutzräumen. 

Abschließend sei noch darauf 
hingewiesen, daß es, solange 
es Waffen gibt und noch wel
che gebaut oder nachgerüstet 
werden, für die Bevölkerung 
keine Alternative zum Schutz
raumbau gibt. 

Baudirektor Dipl. -Ing. Wolf
ram Such, der sich in Nr. 2 und 
4/1975 von ZIVILVERTEI
DIGUNG mit einem zweitei
ligen Beitrag über die" Proble
me der Sicherung und des 
Schutzes der Wasserversor
gung in der Bundesrepublik 
Deutschland" vorstellte 
schreibt, er vermittelte Erfah~ 
rungen und Erkenntnisse aus 
seiner beruflichen Tätigkeit 
beim Wahnbachtalsperren
verband in Siegburg, einem 
überregionalen Wasserversor
gungsunternehmen, das die 
Bundeshauptstadt Bonn und 
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ihr Umland mit Trinkwasser 
beliefert. 

Dieser Analyse des damaligen 
Standes und der Probleme der 
Trinkwasserversorgung folg
ten bisher weitere insgesamt 
20 Artikel über aktuelle recht
liche und technische Fragen 
der Wasserversorgung und 
Wasserwirtschaft. 

Im Mittelpunkt stehen dabei 
die Planungen, Vorberei
tungs- und Durchführungs
maßnahmen zur Sicherstel
lung der Trinkwasserversor
gung bei Notständen und Ka
tastrophen sowie im Span
nungs- und Verteidigungsfall 
nach dem Wassersicherstel-

lungsgesetz vom 24. 8. 1965 
sowie den ergänzenden 
Rechtsverordnungen und 
Durchführungs vorschriften 
des Bundes. Einen Schwer
punkt bilden die dazu erarbei
teten technischen Regeln, de
ren Erprobung, praktische 
Ausführung sowie Betrieb und 
Unterhaltung. 

Folgerichtig wurden auch in 
Beiträgen bedeutende Scha
densereignisse, wie die Reak
torenkatastrophe von Tscher
nobyl im April 1986 und der 
Sandoz-Chemieunfall am 
Rhein im November 1986, mit 
ihren Auswirkungen und Fol
gen auf die Gewässer und die 

Trinkwasserversorgung in der 
Bundesrepublik Deutschland 
erläutert. 

Weitere Artikel befaßten sich 
mit der Sicherheit und dem 
Schutz von Stau- und Spei
cheranlagen in den Gewäs
sern, wie insbesondere Tal
sperren, die als technische 
Bauwerke mit dem großen ge
speicherten Wasservolumen 
potentielle Gefahrenherde 
darstellen. Den Lesern von 
ZIVILVERTEIDIGUNG 
wurden die Vorkehrungen zu 
ihrer Sicherheit, laufenden 
Überwachung und voraus
schauenden Erhaltung der Be
triebsbereitschafl über ei-

nen möglichst langen Zeit
raum dargelegt. 

Der Autor sah schließlich sei
ne Aufgabe auch darin, unse
ren Lesern die Möglichkeiten 
und Einsätze der Bundesan
stalt Technisches Hilfswerk, 
der Katastrophenschutzorga
nisation des Bundes, beim 
Aufbau und der Instandset
zung der Trinkwasserversor
gung im Rahmen der humani
tären Hilfe der Bundesrepu
blik in Ländern der Dritten 
Welt darzustellen, um die 
schlimmste Not der Flüchtlin
ge und Obdachlosen zu lin
dern. 

Personalbedarf und Kräfteausgleich 
- zur Arbeitssicherstellungsverordnungvom 30. Mai 1989-

Wolfgang BeDlich 

Es geschehen noch Zeichen und Wunder! 

Fast 21 Jahre nach Verabschiedung des Arbeitssicherstellungsgesetzesl im Zuge der Not
standsgesetzgebung von 1968 wurde am 15. JUlli 1989 die Verordnung über die Feststel
lun lind Decku" des Arbeitskrä tebeda s nach dem A rbeitssicherstellun s esetz 
(ArbSV) vom 30. Mai 1989 verkündet, die am 16. Juni 1989 i1l Kraft getreten is . 

S einerzeit hatte die Bundesregierung 
nach Verabschiedung der umstrittenen 
Notstandsgesetzgebung mjt der Zwei
drittelmehrheit der Großen Koalition, 
bei der das ArbeitssichersteLlungsgesetz 
aufgrund des Widerstandes der Ge
werkschaften von allen Notstandsgeset
zen das umstritten te gewesen war, die 
Fachressorts mittels des sog. Dämp
fungserlasses angehalten, den Erlaß der 
für die Praxis der Notstandsgesetze er
forderlichen Durchführungsbestim
mungen olange aufzuschjeben, bis des 
Volkes Murren verhallt sein werde3

. 

So begann der Erlaß der Durchfüh
rungsbestimmungen zögernd 

• zu Anfang der siebziger Jahre auf 
dem Gebiet des Katastrophen- und 
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Selbstschutzes und der Wassersicher
stellung, 

• setzte sich um die Mitte der siebziger 
Jahre fort auf dem Gebiet der Wirt
schafts-, Ernährungs- und Verkehrssi
cherstellung, ohne dort bis heute zum 
Abschluß gekommen zu sein, und 

• ließ auf dem Gebiet der Arbeitssi
cherstellung - sieht man von der Ver
ordnung zu § 38 ArbSG von 1973 ein
mal ab4 - bis heute auf sich warten. 

Die neue Arbeitssicherstellungsverord
nung bedeutet nun einen großen Fort
schritt auf dem komplexen Gebiet von 
Personalbedarf und Kräfteausgleich im 
Rahmen der Gesamtverteidigung, weil 
sie das Arbeitssicherstellungsgesetz 
überhaupt erst in normalen Friedenszei-

ten praktikabel macht und damit die lö
sung einer Problematik vorantreibt, die 
die Bundesrepublik Deutschland in ih
rer heuer vierzigjährigen Geschichte von 
Anfang an begleitet hat und deren Ent
wicklung hier nur stichwortartig ange
deutet sei: 

1949 - Art. 4 Abs. 3 GG - Kriegs
dienstverweigerungsrecht, 

1956 - § 13 WpflG - Unabkömm-
lichsteLlung 

1960 - Ersatzdienstgesetz 
1964 - Vwv-Kräfteausgleich 
1968 - Notstandsverfassung: Art. 

12 a GG Dienstpflichten 
§ 6 ArbSG - Vorrang der 
Dienstpflichten vor den Maß
nahmen der Arbeitssicherstel
lung 
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Arbeitssicherstellungsverordnung 

8 

Rahmenrichtlinien für die Gesamtverteidigung 

- Gesamtverteidigungs-Richtl inien -
vom 10. Januar 1989, G MBI. S. 107 

23 Sicherstellung des Personalbedarfs - Auszug 

23.1 A llgemeines 

(1) Zur Durchführung der vielfä ltigen Aufgaben in einer Kri 
se und im Verteidigungsfall muß das notwendige Personal in 
ausreichendem Maße zur Verfügung stehen. 

(2) Der Bedarf an Arbeits-, Dienst- und sonstigen Personal
leistungen ist un ter Zugrundelegung des auch in einer Krise 
und im Verteidigungsfall grundsätzlich fo rtbestehenden 
Grundrechts der freien Wahl des Berufes und des Arbeitsplat
zes zunächst auf freiwilliger Basis zu decken. Nur wenn dies 
nicht oder nicht rechtzeitig möglich ist, können aufgrund be
stehender oder noch zu schaffender Rechtsgrundlagen be
stimmte staatliche Lenkungsmaßnahmen durchgeführt wer
den. 

23 .2 A rbeitsleistungen 

(1) Der Bedarf an Arbeitskräften, der voraussichtlich in einer 
Krise und im Verteidigungsfall entsteht, ist im Frieden zu er
mitteln, soweit dies nach dem Stand der Vorbereitung der zivi
len und militärischen Verteidigung möglich und zur Sicherstei
lung von Arbeitsleistungen in einer Krise und im Verteidi
gungsfall erforde rlich ist. 

(2) Der Bedarf ist von den Betrieben und Dienststellen zu er
mitteln , bei denen er in einer Krise und im Verteidigungsfall 
entsteht. Auf dem Gebiet der gesundheitlichen Versorgung ist 
bundesgesetzlich festzulegen, daß 

1. die nach Landesrecht zuständigen Behörden den voraus
sichtlichen Arbeitskräftebedarf zu ermitteln haben; 

2. die Bundesregierung ermächtigt wird , durch Rechtsverord
nung, soweit nicht anderweitig gesetzlich geregelt , eine 
Meldepflicht der nicht berufstätigen Angehörigen der Ge
sundheitsberufe einzuführen. 

(3) Der ermittelte Bedarf ist bei den Arbeitsämtern anzumel
den. 

(4) Zur Deckung des angemeldeten Bedarfs sind zunächst alle 
Möglichkeiten der Arbeitsvermittlung und des fre ien Arbeits
marktes zu nutzen. Kann der Arbeitskrä ftebedarf dadurch 
nicht oder nicht rechtzeitig gedeckt werden, sind nach An
wendbarkeit des Arbeitssicherstellungsgesetzes staatliche 
Lenkungsmaßnahmen zulässig, wonach 

1. Männer im Alter von 18 bis 65 Jahren und Frauen im Alter 
von 18 bis 55 Jahren sowie private Arbeitgeber ein A rbeits
verhältnis im A nwendungsbereich des Arbeitssicherstel
lungsgesetzes nur mit Zustimmung des Arbeitsamtes been
den dürfen, zivile Arbeitskräfte der Bundeswehr nur mit 
Zustimmung der durch Rechtsverordnung bestimmten 
Dienststelle der Bundeswehrverwaltung; 

2. die Arbeitsämter Wehrpflichtige in ein Arbeitsverhältnis im 
Anwendungsbereich des Arbei tssicherstellungsgesetzes 
verpflichten können. Frauen im Alter von 18 bis 55 Jahren 
dürfen jedoch erst im Verteidigungsfall und dann auch nur 
in das zivile Sanitäts- und Heilwesen sowie in die ortsfeste 
mili tärische Lazarettorganisation verpflichtet werden. 

(5) Die Bundesregierung kann nach Anwendbarkeit des Ar
beitssicherstellungsgesetzes dessen Anwendungsbereich, der 
sich auf die Bundeswehr und die verbündeten Streitkräfte so
wie auf den öffentlichen Dienst, das Gesundheitswesen, den 
Z ivilschutz, die Wasser- und Energieversorgung und das Ver
kehrswesen beschränkt, durch Rechtsverordnung auf andere 
Bereiche erweitern , wenn dies zur Durchführung lebens- und 
verteidigungswichtiger Aufgaben geboten ist. 

(6) Die zur Vorbereitung und Durchführung der Arbeitssi
cherstellungsmaßnahmen notwendige Z usammenarbeit der 
Bundesanstalt für Arbeit mit den fachlich zuständigen Bun
des- und Landesbehörden ist durch Rechtsverordnung der 
Bundesregierung zu regeln ... *) 

23.7 Personalausgleich 

(1) Das zur Verfügung stehende Personal ist nach der Dring
lichkeit des Bedarfs zu verteilen, wenn es nicht ausreicht, den 
Bedarf zu decken. 

(2) Zum Ausgleich des personellen Kräftebedarfs für die Auf
gaben der Bundeswehr einerseits und zur Erfüllung im öffent
lichen Interesse insbesondere der zivilen Verteidigung liegen
der notwendiger Au fgaben andererseits 

1. können Wehrpflichti ge für den Wehrdienst unabkömmlich 
gestellt werden. Hierbei sind das öffentliche Interesse an 
der Heranziehung des Wehrpflichtigen zum Wehrdienst 
und das öffentliche Interesse an der Ausübung der Tätig
keit, für die die Unabkömmlichkeit vorgeschlagen wird, ge
geneinander abzuwägen. Führungs- und Schlüsselpersonal 
ist bereits im Frieden unabkömmlich zu stellen, falls mit ei
ner Einberufung zu den Streitkräften zu rechnen wäre; 

2. sind wehrpflichtige Helfer, die sich auf mindestens zehn 
Jahre zum ehrenamtlichen Dienst im Zivilschutz oder Kata
strophenschutz verpflichtet haben, vom Wehr- oder Zivil
dienst freizustellen. Die Zahl der jährlichen Freistellungen 
ist durch Vereinbarung zwischen den betroffenen Bundes
ministern festzulegen; dabei ist sicherzustellen, daß die 
Auswirkungen eines künftig verminderten Aufkommen an 
Wehrpflichtigen nicht zu Lasten nur eines Bedarfsträgers 
gehen; 

3. ist zwischen den Streitkräften und den Bedarfsträgern der 
zivilen medizinischen Versorgung die vorhandene Zahl an 

a) Arzten, Zahnärzten, Tierärzten und Apothekern gemäß 
einer Vereinbarung zwischen den zuständigen Bundes
ministerien, 

b) sonstigen Angehörigen ärztlicher und nicht-ärztl icher 
Berufe sowie an Schwesternhelferinnen durch Abschluß 
einer entsprechenden Vereinbarung im Anschluß an ei
ne vom Bund für diesen Personenkreis festzulegenden 
gesetzlichen Meldepflicht 

für die im Verteidigungsfall jeweils durchzuführenden Auf
gaben angemessen zu verteilen. 

') Das ist die Arbeitssicherstell ungsverordnung. 
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Arbeitssicherstellungsverordnung 

Übersicht 
Dienstpflichten des Art. 12 a GG fü r über die 

I I 1 
Wehrpflichtige Männer Frauen 

Männerund 
Frauen 

I I I I 
abwendbar Art. 12 a Abs. 1 GG Abs. 2 Abs. 3 , 5 Abs. 4 Abs. 6 

durch 
Dienstpfl icht Zivildienst Verpflichtung ilrl Verpflichtung in Fe.thaijen am 

Arbejtlverh.hni ... 
Atbeita.,.rhlttn;'ae 

ArbeitapbU 'm Heitw •• e" 

"I11III ~ 1 I 1 I I 1 
t. 'r.iwflttgen Dtenat 

"' den I tm Bundes- in e,nem I fOr anerkannte ZIVILE DIENSTLEISTUNGEN 
im BGS· oder 

StreItk rafte" grenzschutz 
Z IVi lschutz- K~.dienst· 

Polizeivollzugadien.t verband "erweigere, in Krisenzeiten und im V-Fall 
(§§ .2 WPfIG) 

I 1 I r - - _J._ - - , 
2. Frei.tellung von 

Kall·Helfern Wehrp flocht· J Bund.agrenz - : {Z ivilschutz - : Zivildlenst-
: Korpsgesetz , Arbeitssicherstellungsgesetz 

(§ 811 KatSG) gesetz IchuUgeseu : suspendiert) : geseU 
L __ -T- _ _ J 

I I , : 

Eine Unabkömmlichstellung ist zulässig : Die Verpflichtung nach Art . 12 a Abs. 1 und 2 

\/ 
zum D ienst in den Stre itkräften , im Bundes-

aufgrund berufl. 
§ 13 WPIIG § 16 ZOG grenzschutz , in e inem Z iv ilschutzverband 

Tltigkeil 
und im z iv ilen Ersatzdienst geht e iner Maß-

fur Zwecke des 
§ 13 . ','/PfiC § 53 ADS . • § 14 Abs 3 Zurückstellung nahme zur Sicherstellu:19 \ ' Orl Arhe its l'!is· 

Zivilschutzes ec.SG 1972 

:;G\ 

§ 14 ZOG tungen vor (§ 6 ArbSG ). , 
tur Entwicklungshelfer § 13 ~ WPflG Zuruckstellung 

Die §§ 13, 13a WPflG § , •• ZOG 
§ 14 Abs . 3 ZSI~G und 

für Krankenpfleger u. l . - - - Zurückstellung §§ 14 u . 16 ZOG bleiben unberührt. 
§15aZOG 

I 
I 

Fälle der UnabkömmlichsteIlung gemäß Bereiche der Arbeitssicherstellung Vorrangige Bedarfsträger beim Arbeits-
§ 13 WpflG u. d. Vwv-Kräfteausglelch 1964 gemäß § 4 Abs. 1 ArbSG 1968 kräfteausgleich gem. § 6 Abs. 3 ArbSV 1989 

- für Aufgaben der Bundeswehr und 1. Bundeswehr und verbündete Streitkräfte 1. Streitkräfte 

- für andere Aufgaben, die im öffenti. 
Interesse liegen: 

k) Verwaltung und Rechtspflege 2. Dienststellen des Bundes 2. Polizei einschließlich 
einschließlich OB und DBP, Bundesgrenzschutz 

h) Post- u. Fernmeldewesen der Länder, Kommunalbereich, 
Juristische Personen des 

i) Massenmedien öffentlichen Rechts 

n) Zivi ler Bevölkerungsschutz u. Katastrophensch. 3. Einheiten u. Einrichtungen des Zivilschutzes 3. Einheiten u. Einrichtungen des Zivilschutzes 

a) Wasser-, Strom- u. Gasversorgung, 4. Wasser- u. Energieversorgung, Abwasser- 4. Versorgung der Zivilbevölkerung 
Abwasser- u. Abfallbeseitigung u. Abfallbeseitigung mit lebensnotwendigen Gütern und 

Leistungen einschließlich ihrer 
b) Ernährungssicherung gesundheitlichen Versorgung 

-
c) Rohholzversorgung 

h) Gesundheitswesen 5. Kranken- u. Pflegeanstalten 

d) Vers. m. gewerbi. Gütern u. Leistungen, 
Vorratshaltung 

6. Mineralölversorgung 

e) Zahlungsverkehr 
-

f) Bergbauerzeugnisse 

g) Instandsetzungsi. 

j) Verkehrswesen 7. See- und Binnenschiffahrt, 
Verkehrswesen 

I) Forschungswesen 

m) Schulwesen 
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Arbeitssicherstellungsverordnung 

1974 - Freistellungsvereinbarung 
(§§ 13 a WpflG, 8 Abs. 2 
KatSG) 

1983 - Neuregelung der Dienst-
-86 pflichtgesetze, KDVG 

1989 - Arbeitssicherstellungsver-
ordnung 

Dabei ist beim Kräfteausgleich im Rah
men der Gesamtverteidigung zu unter
scheiden zwischen 

• dem Personalbedarf an Dienstpflich
tigen nach Art. 12 a Abs. 1 und 2 GG 
(Wehrpflichtige, Grenzschutzdienst
pflichtige, Zivildienstpflichtige) einer
seits, 

• dem Kräftebedarf für Aufgaben der 
Bundeswehr und für andere im öffentli
chen Interesse liegende Aufgaben (Un
abkömmlichstellung, § 13 WpflG, Vwv
Kräfteausgleich ) sowie 

• dem Arbeitskräftebedarf der Be
darfsträger im Rahmen der Gesamtver
teidigung (§§ 4,6 ArbSG, 6 ArbsV) an
dererseits. 

Die im Auszug abgedruckten Rahmen
richtlinien für die Gesamtverteidigung 
vom Januar 1989 bringen unter Nr. 23 
"Sicherstellung des Personalbedarfs" 
erstmals eine regierungsamtliche Ge
samtdarstellung des Personalbedarfs 
und Kräfteausgleichs im Rahmen der 
Gesamtverteidigung. 

Gemäß den §§ 8, 9 ArbSV sind an der 
Deckung des Personalbedarfs durch die 
Arbeitsverwaltung neben der Arbeitge
ber- und Arbeitnehmerschaft mehrere 
Dienststellen zu beteiligen, so 

• die Behörden der Allgemeinen Ver
waltung (Stadt, Kreis, Land) und 

• die Standort- und Wehrbereichsver
waltungen der Bundeswehrverwaltung, 

die deshalb zu Arbeitskräfteausschüssen 
zusammengefaßt werden und an der 
Deckung des Arbeitskräftebedarfs mit
wirken, wie die letzte Übersicht zeigt. 

Ist der Personaleinsatz auf diese Weise 
für den Bewirtschaftungsfall, d. h. gern. 
§ 7 Abs. 1 ArbSV den "Eintritt der Vor
aussetzungen für die Sicherstellung von 
Arbeitsleistungen nach § 3 ArbSG" erst 
einmal friedensmäßig vorgeplant, so be
darf es zur endgültigen Effektuierung 
des Arbeitssicherstellungsgesetzes im 

10 

Feststellung und Deckung des Arbeitskräftebedarfs 
nach der Arbeitssicherstellungsverordnung 

Bedarfsträger Verfahren Bundesarbeits-
(§ 4 Abs. 1 ArbSG) verwaltung 

§ 1 
I 

Bedarfs-
~ 

§ 2 
Bedarfsfeststellung anmeldung Zuständiges Arbeitsamt 

T 
§ 3 

Bestandserfassung 

§§ 4 - 6 
Bedarfsdeckung 

• gern. § 14 Arbeits-
I 

- durch Arbeitsver-
förderungsgesetz mittlung 

-----_.- r--------
• gern. Arbeitssicher-

I 
- oder Arbeitssicher-

stellungsgesetz stellung 

unter vorrangiger Heran-
ziehung Nichterwerbs-

§ 6 Abs. 3 ArbSV: tätiger 
------r--------

vorrangig für die - Ist eine Bedarfsdek-
- Streitkräfte, 

~ 
Verteilung nach 

I 
kung nicht oder nicht 

- Polizei / BGS, § 6 ArbSV rechtzeitig möglich, 
- Zivilschutzeinheiten 

T u. -einrichtungen, 
- Versorgung der 

Zivilbevölkerung 

§§ 7, 8 

• Entscheidung des I Arbeitsamtes nach Be-
§ 7 ArbSV teiligung des Arbeits-

kräfteausschusses 

Bei I Widerseruch 
~ 

§9 
§ 9 ArbSV Landesarbeitsamt 

-rseteiligUng ... Entscheidung nach 
des dort gebildeten 
(Landes-)Arbeitskräfte-
ausschusses 

Frieden noch der Ausbildung des einge
planten Personals für Aufgaben, die be
sondere Kenntnisse und Fertigkeiten er
fordern, gemäß der - allerdings bisher 
noch ausstehenden - Verordnung über 
Ausbildungsveranstaltungen im Frieden 
nach § 29 Abs. 2 ArbSG. 

2 ArbSV v. 30. 5. 1989, BGB!. I 1071, in 
Kraft gern. § 12 

3 Die Notstandsgesetzgebung von 1968 hat
te der Bundeshauptstadt Bonn die größten 
Demonstrationen seit der Ohne-mkh-Be
wegung gegen die Wehrgesetzgebung von 
1956 beschert, die seither nur noch von de
nen der Friedensbewegung um den NA
TO-Doppelbeschluß von 1979 im Herbst 
1981 übertroffen werden sollten. Möge deren baldiger Erlaß der nächste 

Effektuierungsschritt sein! 

Anmerkung 

1 ArbSG v. 9. 7. 1968, 8GB!. I 787 

4 Verordnung zur Übertragung von Zustän
digkeiten nach dem Arbeitssicherstel
lungsgesetz auf Dienststellen im Ge
schäftsbereich des Bundesministers der 
Verteidigung v. 18.8. 1973, BGB!. I 1321 
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GroßunfaU '89 - in Illertissen 
Kurt Groeschel 

glücklicherweise nur ein bemerkenswertes Symposium mit Vorträgen, Seminaren, 
Ausstellung und abschließender Großunjallübung, zum zweiten Male vom 5. - 7. Mai 
89 veranstaltet vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Illertissen. 

D ie Auswahl aktueller Themen, die Teilnahme prominenter Referenten und von Augenzeugen 
in jüngster Zeit erlebter Großunfälle wie Ramstein und Remscheid machte die dringenden Pro
bleme der Rettungs vorsorge so deutlich, daß über das regionale Interesse hinaus der Gesamtbe-

reich des Bevölkerungsschutzes angesprochen ist. 

Die Bezeichnung "Katastrophe" wurde zwar kaum gebraucht, jedoch wurden die Aufgaben der 
Notfallmedizin und der Katastrophenmedizin ~lar dargestellt, ebenso der bei Großunfällen mit 
Massenanfall von Verletzten unvermeidliche Ubergang in beiden Richtungen, je nach Umfang 

und Phase des Geschehens. 

Individualmedizin +- Notfallmedizin - Katastrophenmedizin -+ Notfallmedizin -+ Individualmedizin 

Die oft beobachteten, nicht 
selten ideologisch motivierten 
Versuche, die Begriffe in der 
Theorie künstlich gegenein
ander auszuspielen, werden in 
der Praxis ad absurd um ge
führt. Die Bedingungen und 
Möglichkeiten der Hilfe wer
den eben nicht von den Hel
fern gewählt, sondern von der 
Situation bestimmt. Alle ge
danklichen und praktischen 
Vorübungen auf derartige 
Notfall- bzw. Katastrophensi
tuationen haben, unabhängig 
von der jeweiligen Ursache, 
nur den Zweck, aus dem zu
nächst bestehenden Durch
einander bis Chaos ein ver
nünftiges und ziel bewußtes 
Leitungs- und Steuerungssy
stem aufzubauen, damit sich 
die anfänglichen Zwänge der 
Notsituation wie fehlende 
Übersicht, Schock oder Pa
nik, Zeitdruck, Mangel an 
Helfern, Hilfsmitteln und 
Transportmöglichkeiten auf
lösen und so eine regelrechte 
Versorgung möglich wird. 

Der mir vorliegende Bericht 
eines ehrenamtlichen Selbst
schutzberaters von einer Ka-
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tastrophenschutzübung In 

Feldkirch (Vorarlberg, Öster
reich) bestätigt im wesentli
chen die Ergebnisse von IIIer
tissen. Beiden gemeinsam ist 
die Ernsthaftigkeit der Vor
sorgebemühungen, das Wis
sen um die gemeinsame Ver
antwortungfürden Schutz der 
Bevölkerung sowie die Er
kenntnis, daß Großunfälle 
und Katastrophen sich nicht 
nur in fernen Ländern ereig
nen, sondern jederzeit auch 
bei uns möglich sind. Ebenso 
kann nicht mehr bestritten 
werden, daß auch eine noch so 
gut in Friedenszeiten ausrei
chende Infrastruktur im Ret
tungs- und Krankenhausbe
reich sehr rasch überfordert 
werden kann, wenn bei einem 
Großunfall nicht schnellstens 
die der Schwere des Gesche
hens angepaßten Maßnah
men gezielter Rettung getrof
fen werden. 

Die Behauptung (von H. 
Koch, 1986, zit. von Neuhau
ser in Ziv. Vtdg. 2/ 89) "es ha
be bis heute in der Bundesre
publik keine Katastrophe ge
geben, die ärztlich nicht ge-

meistert werden konnte", ist 
spätestens seit Ramstein wi
derlegt. 

Die Forderung von Philipp 
Sonntag (Ziv. Vtdg. 2/ 89), 
durch mehr praktische Kata
strophenschutzübungen mit 
verschiedenen Szenarien von 
Großschäden Erfahrungen zu 
sammeln, Helfer und Ret
tungspersonal einzuüben und 
die weiter notwendige Impro
visationsfähigkeit zu verbes
sern, wird durch die hier zu be
sprechenden Übungen, zu
mindest im Süd bereich, er
füllt. Für Bayern und Baden
Württemberg, aber auch 
Österreich und die Schweiz 
gilt, daß derartige Initiativen 
der Hilfsorganisationen zu 
Übungen und Fortbildungs
veranstaltungen im Bevölke
rungsschutz von den staatli
chen wie auch den kommuna
len Stellen unterstützt wer
den. Es ist zu hoffen, daß auch 
andere Bundesländer sich 
ähnlich fördernd verhalten. 
Die politisch-ideologisch mo
tivierte Weigerung gewisser 
Länderregierungen, an Übun
gen der Zivilverteidigung mit-

zuwirken, läßt allerdings be
fürchten, daß deren Einsicht 
hinsichtlich ihrer im Grundge
setz verankerten unteilbaren 
Verantwortlichkeit für den 
Schutz der Bevölkerung noch 
unterentwickelt ist. 

1. Im Kontrast gegenüber 
den Ausreden mancher Politi
ker können hier an 1. Stelle die 
Einsatzbereitschaft und das 
Engagement der vielen, oft 
noch jugendlichen Mitarbei
ter bei Vorbereitung und 
Durchführung dieser Veran
staltung hervorgehoben wer
den. 

Es gab in Zusammenhang mit 
diesem Symposium auch kei
ne der sonst üblichen "Anti
Demos" , dagegen eine be
achtliche aktive Teilnahme 
der interessierten örtlichen 
Bevölkerung. Im ganzen ge
nommen eine erfreuliche De
monstration des Guten Wil
lens aus Verantwortungsbe
wußtsein für die Mitmen
schen. 

2. Eindrucksvoll war die 
Zusammenarbeit der vielen 
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Großunfall 

Beginn der Übung 

Hilfs- und Rettungsorganisa
tionen an dieser vom Arbei
ter-Samariter-Bund mit Feu
erwehren, Polizei, Rettungs
diensten, Hilfsorganisationen 
wie DRK, Malteser-Hilfs
dienst, Johanniter-Unfallhil
fe, Fachkräften aus dem Bun
deswehrkrankenhaus Ulm, 
SanKdo 2 Ulm, Heeresflie
gerkdo 2, Laupheim, Ret
tungshubschraubern des Kat. 
Schutzes und der Poljzeihub-
schrauberstaffel Bayern 
durchgeführten Veranstal-
tung. Unterstützt wurde das 
Unternehmen von Firmen der 
deutschen Wirtschaft. Nam
hafte Referenten aus der Bun
desrepubljk, aus Österreich, 
der Schweiz, Großbritannien 
bürgten für Sachverstand in 
Vorträgen und Seminaren. 
Soweit bei der Fülle der Vor
tragenden möglich , und wo 
nötig, werden Namen beim je
weiligen Thema angegeben. 

3. Der Rettungsdienst in 
der Bundesrepublik hat unbe
streitbar eine beachtliche Lei
stungsfähigkeit erreicht. Dazu 
zählen die unter Ziff. 2 schon 
erwähnten Organisationen, 
zusätzlich die Notärzte, Ret
tungssanitäter, das Sanitäts
personal von Bundeswehr, 
Bundesgrenzschutz, Betrie
ben, das Technische Hilfs
werk, der Bergrettungsdienst, 
die Wasserwacht, die Deut
sche Lebensrettungsgesell
schaft, die verschiedenen Ret
tungsflugdienste, mcht zuletzt 
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die Rettungsleitstellen. Ihnen 
allen gebührt unsere Unter
stützung und unser Dank! 

Trotzdem, das zeigte das 
Symposium, es gibt noch Lük
ken und Verbesserungsmög
lichkeiten. 

4. Erste Hilfe-Nächsten
hilfe: Da sie zumeist nur kurz 
am Rande behandelt wird, soll 
sie hier ausführlich bespro
chen werden, denn ... "Bis 
zum Eintreffen entsprechend 
ausgebildeter Helfer (Ret
tungssanitäter - Notarzt) 
kommt es gerade in den ersten 
4 - 10 Minuten darauf an, ob 
bei Unfällen aller Art, Groß
unfällen wie Katastrophen, 
Laien am Unglücksort als 
Ersthelfer mit den relativ we
nigen, aber sicher beherrsch
ten Maßnahmen diese Zeit -
oft entscheidend für die Ret
tung des Lebens, überbrücken 
können", Prof. Sefrin P., 
Würzburg. 

Den Vorrang der privaten 
(oder auch betrieblichen) 
Selbsthilfe betont auch Dieter 
Zündorf in Ziv. Vtdg. 2/89. 

Ein Hauptthema des ersten 
Tages war deshalb in IIIertis
sen 

"Zielgruppenarientierte Brei
tenausbildung in Erster Hilfe " 

Ergebms: Die Bereitschaft 
der Bevölkerung, Erste Hilfe 
zu erlernen und durch Wie
derholungskurse Sicherheit in 
der Anwendung zu gewinnen, 

Verletzlensammelslelle 

wird als immer noch unzurei
chend beklagt. Prüfungen 
werden von einigen Lehrkräf
ten abgelehnt. Als unterent
wickelt wird auch die Erste 
HilfefürSäuglingeundKlein
kinder bezeichnet, die andere 
Methoden der Hilfsmaßnah
men als für Erwachsene erfor
dert. 

Hinsichtlkh der Einstellung 
und Motivation ergeben sich 
Widersprüche. Nach Umfra
gen einer Zeitschrift bezeich
net sich selbst ein relativ hoher 
Prozentsatz der Bundesdeut
schen als sozial orientiert, als 
vielseitig verantwortungsbe
wußt. Die Erfahrung im All
tag aber zeigt ein Bild, wonach 
sich Passanten oft völlig passiv 
bei Unfällen verhalten, be
drängten Mümenschen nicht 
zu Hilfe kommen oder nur be
hindernde Neugier zeigen. 
Die Hemmschwelle, Erste 
Hilfe zu leisten, scheint aus 
Unsicherheit groß zu sein. 
Weitere Ursachen: keine Zeit, 
Hetze, materialistische, ich
bezogene Einstellung. Gefor
dert wird von den Notärzten, 
den Rettungsdiensten und al
len Hilfsorganisationen eine 
Sensibilisierung der Öffent
lichkeit für mehr Eigenver
antwartung, mehr Mitverant
wortung für den Nachbarn, 
den nächsten Mitmenschen. 
Jahrzehntelange Verkümme
rung der Eigenverantwortung 
durch Versicherungsdenken 
- oder - dafür ist der Staat 
da oder die Rettungsdienste 

- oder diese Verpflichtung 
kann man durch Steuern oder 
Spenden ablösen, diese egoi
stische Einstellung muß lang
fristig überwunden werden. 
Der Erste-Hilfe-Kursus für 
den Führerscheinerwerb 
reicht nicht aus. 

Wieweit Laienhelfer sich 
durch Furcht vor Aids-An
steckung bei Anwendung von 
Erste-Hilfe-Maßnahmen ge
hemmt fühlen, wurde über ei
ne Fragebogen-Aktion zu 
klären versucht. Das Ergebnis 
bleibt abzuwarten. 

Zur Hauptforderung, die 
Erste-Hilfe-Ausbildung in 
allen menschlichen Berei
chen besser zu verwirkli
chen, gehören nachstehende 
Leitsätze: 

• grundsätzlich vorwiegend 
praktische Ausbildung in 
wirklichkeitsnahen Fallsitua
tionen; 

• Theorie nur, soweit zum 
Verständnis der praktischen 
Maßnahmen nötig; 

• bewußte Beschränkung auf 
die entscheidenden lebener
haltenden Handgriffe und 
Maßnahmen; 

• ein Kurs allein bringt keine 
Sicherheit. Nur Wiederholun
gen festigen die Kenntnisse 
und ermutigen zur eigenen 
Anwendung. 

• Erste Hilfe sollte attrakti
ver dargestellt werden. 

• Die Hilfsorganisationen 
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sollten sich - gemeinsam statt 
jeder für sich selbst - besser 
darstellen. Es sei zu wenig 
über die Arbeit der Organisa
tionen bekannt. 

Forderungen 

A Familie 

Bewußt geschulte lind vor
bildlicheAnwendung der Un
fallverhütung (häusliche Un
fälle, Medikamentenschrank 
u. a.) steht im Vordergrund 
. . . Wer eine Ehe schließt, 
übernimmt Verantwortung; 
er braucht einen "Führer
schein" für Erste Hilfe wie vor 
der Kfz-Fahrerprüfung. 

B Kindergarten 

Kindergärtnerinnen müssen 
in der speziellen Erste Hilfe 
für Kleinkinder ausgebildet 
sein. Wo das noch nicht der 
FatJ ist, hat der verantwortli
che Träger zu handeln. 

C Schillen 

aller Art einschI. Handels
schulen, Fachhochschulen 
und Hochschulen. Ungeach
tet der zu erwartenden Ein
wände über schon bestehende 
Themenvielfalt und zeitliche 
Belastung kann darauf nicht 
verzichtet werden. Da die 
Lehrer für ihre Schüler ver
antwortlich sind, gehören 
Grund- und Wiederholungs
kurse für eine schülerbezoge
ne Erste Hilfe auch in die päd
agogischen Hochschulen. Wo 
dies noch nicht geschieht, 
muß der Gesetzgeber (Bund 
und Länder gemeinsam) als 
Verantwortliche für den 
Schutz der Bevölkerung nach
helfen. 

D Betriebe und Behörden 

Neben der speziellen Ausbil
dung von Betriebsfeuerweh
ren, Sanitätsgruppen, die auf 
die Besonderheiten des jewei
ligen Betriebes (Chemie, 
Pharma, brand- und explo-
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Bergung und Versorgung 

sionsgefährdet u. a.) einge
stellt sein müssen, ist auch ei
ne gute Erste- Hilfe-Ausbil
dung der gesamten Beleg
schaft für den Betrieb wie für 
den einzelnen von Nutzen. 
Das Bewußtmachen mögli
cher Gefährdung und Hilfe
möglichkeit verhindert Kopf
losigkeit und bringt panikver
hütende Selbstsicherheit. Die 
Arbeitgeber müssen über
zeugt werden, daß die dafür 
verwendete Zeit den Team-

geist der Belegschaft festigt 
und das Gefühl vermitteln 
kann , - >du kannst dich auf 
deinen Nebenmann verlas
sen< .. . Für Betriebsräte und 
Gewerkschaften liegt hier 
noch ein notwendiges Aufga
benfeld versorgenden Einsat
zes. 

E BlIndeswehr, Bundes
grenzschutz, Polizeieinheiten 
11. a. haben in ihren Dienst-

Großunfall 

plänen zusätzlich zum speziel
len Sanitätsdienst noch Lehr
gänge in Selbst- und Kamera
denhilfe für alle Soldaten bzw. 
Angehörigen der Einheiten. 
Es wäre zu prüfen, wie weit 
diese durch Wiederholungs
lehrgänge und Tei lnahme an 
praktischen Übungen, wo
möglich zusammen mit den 
anderen Hilfsorganisationen, 
so gefestigt werden können, 
daß bei Entlassung aus dem 
aktiven Dienst ein spürbarer 
Zuwachs an Hilfekundigen 
für die Gesamtbevölkerung 
entsteht. 

]n diesem Zusammenhang 
kann auf einen Vorschlag von 
General a. D. W. Graf von 
Baudissin (in Sicherung des 
Friedens, Briefdienst Nr. 4, 
April 89) hingewiesen wer
den. B. setzt sich hier für eine 
Erweiterung des Friedensauf
trages der Bundeswehr u. a. 
dafür ein, die Einsatzmöglich
keiten der Bundeswehr für 
Katastrophenhilfe im ]n- und 
Ausland bewußt zu erweitern 
in engem Kontakt mit zivilen 
Gruppen. Diese Möglichkeit 
der Bewährung der Soldaten 
bei Hilfe und Schutz der Zivil
bevölkerung entspricht ihrem 
Auftrag und hat schon bei bis
herigen Katastropheneinsät
zen im ln- und Ausland das 
Selbstbewußtsein der Solda
ten wie ihr Ansehen in der Be
völkerung gestärkt. Ausbil
dung und Einsätze dieser Art 
erweitern auch das Blickfeld. 
Die dafür notwendigen Ein
richtungen für Ausbildung 
und Fortbildung sind vorhan
den. Aber auch hier wird es 
noch notwendig sein, die 
Kommandeure aller Ebenen 
vom hohen Wert dieser Aus
bildung zu überzeugen. 

Nach Berücksichtigung dieser 
in Seminaren diskutierten , 
z. T. von mir ergänzten For
derungen noch eine Anre
gung: Erste Hilfe soll te auch 
Anerkennung finden. Zwar 
ist das Bewußtsein, Menschen 
geholfen zu haben, schon Ge-
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Großunfall 

winn. Doch der Mensch 
braucht auch Anerkennung. 
Mein Vorschlag: man schaffe 
eine Erste-HilJe-A uszeich
nung für bewährte Helfer -
fürjeden Mann und jede Frau, 
ob Passant oder Angehöriger 
einer Hilfsorganisation - mit 
öffentlicher Verleihung ähn
lich wie bei der Auszeichnung 
von Rittern im Straßenver
kehr. 

5. Am Beispiel von drei 
Großllnjällen der letzten Zeit 
wurde durch fachkundige 
Augenzeugen zum Teil mit 
Bildreihen der Hergang der 
Rettung dargestellt. Sie sollen 
hier nur kurz mit ihren we
sentlichen Unterschieden be
schrieben werden. 

A FllIgzellgabslllrz 
Remscheid 

Bei diesem Großunfall gelang 
es, dank der kurzfristig ver
fügbaren Sondereinsatzgrup
pe Rettungsdienst der BF 
Wuppertal, verbunden mit 
dem eingehend beschriebe
nen Abrollbehälter Rettungs
dienst in kürzester Zeit am 
Unfall ort zu sein. Die Leiten
de Notärztin Dr. H. Purrmann 
berichtete ausführlich über 
die örtlichen Besonderheiten 
und Ergebnisse dieser Ret
tungsaktion. Die organisatori
sche Vorsorge hat sich be
währt. Die Notwendigkeit ei
nes Leitenden Notarztes wur
de erwiesen. 

B FllIgzellgabstllrz 
Ramslein 

Aus der Sicht zugezogener 
Helfer (Arzt wie Rettungssa
nitäter) ergab sich das Bild 
von ungeordneten, mitunter 
kopflos durcheinander lau
fenden Rettungsaktionen. Es 
gelang anscheinend nicht, ei
ne zentrale Leitungsstelle der 
Hilfe aufzubauen, sie wurde 
zumindest für die sich anbie
tenden Helfergruppen, 
einschI. Hubschrauber, nicht 
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deutlich erkennbar. Auch ein 
Leitender Notarzt war nicht 
auszumachen. Die Rettungs
aktionen konnten nicht koor
diniert werden. Die US-Sol
daten drängten auf Sofort
Abtransport, nur fort, weg, ir
gendwohin ins nächste Kran
kenhaus, mit Behelfstragen, 
LKW, zumeist ohne vorherige 
Sichtung auf Transportfähig
keit und zielgerechten Trans
port. So wurde die Katastro
phensituation nur noch in die 
nächstgelegenen Kranken
häuser verlagert. Trotz der 
großen Zahl Brandverletzter 
wurde die zentrale Leitstelle 
für Verbrennungskranke in 
Hamburg, die Übersicht über 
die Aufnahmekapazitäten 
hat, anscheinend nicht einge
schaltet. Daher konnte eine 
sinnvolle Verteilung der Ver
brennungspatienten auf dafür 
geeignete und aufnahmefähi
ge Kliniken nicht erreicht wer
den. Dringende Erstversor
gung wurde unterlassen. 

Kritisiert wurde der oft un
zweckmäßige Sofort-Trans
port ohne sachkundiges medi
zinisches Begleitpersonal. 
Leider bestand keine steuern
de Koordination zwischen 
US- und deutschen Kräften. 
Die zuständige regionale Ret
tungsleitstelle soll, Berichten 
zufolge, noch nach 45 Minu
ten keine Übersicht gehabt 
haben. Eine nachträglich ge
gebene Begründung für So
fort-Transport ohne Sichtung 
und Erstversorgung mit be
fürchteter weiterer Explo
sionsgefahr wurde nicht be
stätigt. Soweit die kritische 
Darstellung von Augenzeu
gen. Die von H. Kater in ZI
VIL VERTEIDIGUNG 1/89 
mitgeteilten "katastrophalen" 
Verhältnisse der Rettung in 
Ramstein wurden damit be
stätigt. 

Es kann jedoch nicht Sinn die
ser nachträglichen Feststel
lungen sein, Schuldige zu su
chen. Unbedingt nötig ist es 
jedoch, aus diesen Erfahrun-

gen zu lernen. Das bedeutet, 
ganz abgesehen von der Auf
gabe, voraussehbare Kata
strophen zu verhüten, die 
mahnende Erkenntnis: Es 
gibt kein Leben ohne Risiko. 
Das Risiko liegt in den Natur
gewalten, es wächst mit der 
Technik. 

Risikovorsorge ist nicht nur 
Aufgabe des Staates und der 
dazu aufgestellten Hilfsorga
nisationen, sondern auch 
Pflicht für jeden einzelnen 
Bürger. Katastrophen kennen 
keine Grenzen. Ihre Überwin
dung setzt grenz- und natio
nenüberschreitende Zusam
menarbeit voraus, dazu gehö
ren Anpassung in den Grund
regeln der Hilfeleistung und 
Vorübung der Zusammenar
beit. Das gilt auch, bei allem 
Respekt, vor geschichtlich un
terschiedlicher Entwicklung 
für die eigenen Sanitätsdien
ste und die Hilfsorganisatio
nen. 

C F1l1gzeugllnjall bei Lei
ces/er (Boing 737) an der 
dortigen Autobahnböschung. 
Mr. A. P. Buttler (Leitung Po
lizei) berichtete über das Vor
gehen der Rettungsdienste. 
Deutlich wurde in Wort und 
Bild, wie reibungslos sich dort 
die Passanten bei der schwie
rigen Bergung an steiler Bö
schung eingegliedert haben. 

Demgegenüber wurde mehr
fach die passive, ja oft behin
dernde Neugier von Zuschau
ern bei Großunfällen bei uns 
in der Bundesrepublik be
klagt. 

Die Folgerungen aus vorste
henden Berichten wurden auf 
dem Symposium in weiteren 
Vorträgen und Seminaren 
eingehend besprochen. 

Das galt z. B. für die vordring
liche Zusammenarbeit zwi
schen technischem Rettungs
leiter und Notarzt. (Dr. 
Lampl, Ulm) hinsichtlich der 
organisatorischen und fachli
chen (Notarzt u. Rettungsleit-

stelle) Aufgaben. Vorrangig 
ist es, Übersicht zu gewinnen 
und zu behalten. 

Die zentrale LeitsteIle ebenso 
wie der Leitende Notarzt 
selbst und die vor Ort, einzu
richtende Verletztensammel
stelle müssen so rasch wie 
möglich weithin deutlich 
sichtbar gekennzeichnet wer
den als Informations- und 
Steuerungszentrum für schon 
bereitstehende bzw. hinzu
kommende Helfer wie für die 
Hilfesuchenden. Zur Über
sicht gehört nicht nur dem 
Wortsinn nach der Begriff 
Sichtung. Unsere österreichi
schen Kollegen gebrauchen 
auch den Begriff" Vor-Sortie
rung". Sichtung bezieht sich 
auf die Notwendigkeit vor
dringlicher Versorgung, setzt 
Prioritäten, richtet sich nach 
Transportfähigkeit, bestimmt 
die Transportziele nach 
Kenntnis vorhandener Kapa
zitäten und spezieller fachli
cher Ausstattung. Die Kata
strophensituation darf auf 
keinen Fall durch ungezielten 
Sofort-Abtransport in die 
nächsten Krankenhäuser 
dorthin verlagert werden. In 
vorbi ldlicher Weise wurde 
diese Aufgabe in einem von 
Prof. Dr. Sefrin geleiteten Se
minar mit dem Thema: "Sich
tung in Theorie und Praxis" 
behandelt. Notärzte hatten in 
vorgegebener kurzer Zeit 
(zwei Minuten!) hervorra
gend dargestellte, katastro
phenecht mitwirkende 
Schwerverletzte unter Lärm 
und Sichtbehinderung (Ne
belrauch ) hinsichtlich Not
versorgung, vorläufiger Dia
gnose und Transport, wann -
wohin - einzuteilen. Es kann 
nur jedem Arzt und Helfer 
dringend empfohlen werden, 
sich selbst praktisch übend 
mit der schwierigen Proble
matik solcher Sichtungsauf
gaben auseinanderzusetzen. 
In der Schweiz wird diese 
Aufgabe schon seit längerem 
geübt. Ohne Kenntnisse und 
Übungserfahrung sowie echte 
Erfahrungen in der Notfall-
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medizin können Großunfälle 
wie Katastrophen nicht be
wältigt werden. 

Der Schweizer Sachverständi
ge Dip!.-lng. Hersehe, Zürich, 
formulierte das für das Ver
fahren bei Massenanfällen 
von Verletzten geltende Prin
zip wie folgt: "Die bestmögli
che Hilfe für die größtmögli
che Zahl Verletzter zur rech
ten Zeit und am rechten Ort 
leisten!" 

6. Zum Thema: Leitender 
Notarzt wurde übereinstim
mend die absolute Notwen
digkeit seiner Mitwirkung am 
Ort des Großunfalls wie in 
den Katastrophenleitzentra
len bestätigt. Der von der 
Bundesärztekammer defi
nierte Begriff "unterhalb der 
Katastrophenschwelle" dürf
te in der Praxis unscharf und 
fließend sein. Sowohl der 
Vertreter der Schweiz wie 
auch Großbritanniens zeigten 
Interesse an der planmäßigen 
Einführung des Leitenden 
Notarztes. Seine Kompetenz 
liegt im fachlichen Bereich als 
Berater der zentralen Lei
tungsorganisation, schon in 
der Vorbereitung wie im Ein
satz. Wichtig sind außer 
Kenntnissen in Katastrophen
schutzfragen, Fachkenntnis
sen in Chirurgie und Anästhe
sie das Wissen um die örtliche 
wie regionale Infrastruktur 
(z. B. Leistungsfähigkeit der 
Krankenhäuser, Transport
ansprechpartner, Leitstellen) 
Probleme der Ehrenamtlich
keit, der Weisungsbefugnis 
wurden diskutiert. Auch vor 
Überforderung wurde ge
warnt. Auf die Ausführungen 
von Stefan Neuhauser in ZI
VIL VERTEIDIGUNG 3/ 88 
und 2/ 89 zum Thema: Lei
tender Notarzt möchte ich er
gänzend hinweisen. 

7. Rettungs/eitstellel/: Ih
re Notwendigkeit und Bewäh
rung ist unbestritten. Voraus
setzung ist deren optimale Be
setzung rund um die Uhr mit 
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vielseitig ausgebildeten und 
mit der regionalen Rettungs
struktur (Krankenhäuser und 
Transportmittel) bestens ver
trauten Fachkräften. 

Die Frage gemeinsamer Ret
tungsleitstellen (Feuerwehr, 
Hilfsorganisationen u. a.) 
wurde eingehend diskutiert. 
Am Beispiel der Rettungsleit
steIle Biberach/ Riß berichte
te Herr B. Jennen über die 
durchaus positiven Erfahrun
gen dieser Rettungs-Leitstel
le, an der 9 Organisationen 
angeschlossen sind, die über
dies mit der Kat. Schutzbe
hörde des Landrats ständigen 
Kontakt hält. 

In der Diskussion wurde deut
lich, daß erhebliche Unter
schiede bezüglich der Einrich
tung und den Möglichkeiten 
von Rettungsleitstellen in Bal
lungsräumen, Großstädten 
und mehr ländlichen Gebie
ten bestehen. Bezüglich der 
Alarmierung und den dabei 
jeweils sofort zu treffenden 
Entscheidungen wurde von 
seiten der Polizei auf die mög
liche Überforderung einzel
ner Polizeistationen auf dem 
flachen Lande in Bayern hin
gewiesen. 

8. Erweiterter Katastro
phenschutz: Der Vorsitzende 
der Arbeitsgemeinschaft der 
Helfer in den Regieeinheiten 
des Kat. Schutzes des Bundes 
Dip!.-Ing. D. Kühn wies auf 
die Möglichkeit der Heranzie
hung dieser Kräfte bei Groß
unfällen und Katastrophen 
hin. 

9. Einrichtung und Orga
nisation eines Verletztel/sam
me/platzes stellte Herr B. 
Hersehe, Zürich, aufgrund 
praktischer Erfahrung unter 
den Gesichtspunkten zweck
mäßiger Erstversorgung, 
Sichtung nach Transportfä
higkeit, Dringlichkeit und 
Möglichkeit zielgerichteten 
Transportes sehr übersicht
lich dar. 

Großunfall 

Erste Hilfe 

Fotos zu diesem Beitrag von Friedrich M. J. Leichtle, Illertissen, und 
Dr. med. Weidringer, München 

10. Die abschließende 
Vorfiilmmg der Bewä/tigung 
eines Großunfalls: Massen
karambolage auf einer auto
bahnähnlichen Straße - 14 
Pkw, 1 Reisebus, 1 Tanklast
zug, 50 ver!. Personen - zeig
te der lebhaft interessierten 
Bevölkerung, wie trotz Feuer 
und Qualm auch in solchen 
Notfällen geholfen werden 
kann. 

Zusammenfassend kann zum 
Abschluß gesagt werden: Das 
Funktionieren aller in Zusam
menhang mit Großunfällen 
und Katastrophen beschrie
benen Hilfe und der dabei be
teiligten Stellen und Organi
sationen hängt letzten Endes 
von den dafür geeigneten, gut 
ausgebildeten und durch stän
dige Übungen trainierten Per
sonen ab. Die Entscheidun
gen, sowohl hinsichtlich der 
Alarmierung (Zeitpunkt, 
Umfang, zu Beteiligende 
u. a.) , des Einsatzes, der Sich
tung, der Versorgung und des 
Transports, müssen jeweils in 
kürzester Zeit unter eigener 
Verantwortung getroffen 
werden . Daher verdienen die 
oft ehrenamtlich und zusätz
lich zu ihren sonstigen Aufga
ben damit betrauten Helfer 
(Frauen und Männer jeden 
Alters und Berufes) unsere 
volle Anerkennung, unseren 
Dank und Unterstützung. Das 

gilt auch und besonders für 
die Initiatoren und Veranstal
ter solcher Tagungen, die Re
ferenten wie den Sponsoren, 
die eine reibungslos funktio
nierende und zum Nachden
ken wie Nachahmen anregen
de Durchführung ermöglicht 
haben. 

Alich eine noch so gut in 
Friedenszeiten ausrei
chende Infrastruktur im 
R ettungs- und Kran
kenhausbereich kann 
sehr rasch überfordert 
werden, wenn bei einem 
Großunfall nicht 
schnellsteIls die der 
Schwere des Gesche
hens angepaßten Maß
nahmen gezielter Ret
tung getroffen werden. 

Bis zum Eintreffen ellt
sprechend ausgebildeter 
Helfer kommt es gerade 
in den ersten zehn Millu
ten darauf an, ob bei 
Unfällen aller Art, 
Großunfällen wie Kata
strophen, Laien am Un
glücksort als Ersthelfer 
mit den relativ wenigen, 
aber sicher beherrschten 
Maßnahmen diese Zeit 
- oft entscheidend für 
die Rettullg des Lebens 
- überbrückeIl könllen. 
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POegenotstand? 
Hermann Kater 

Unser Autor hat für das Bundesland Niedersachsen recherchiert, es soll stellvertretend für alle Bundesländer her
angezogen werden, weil in Fragen des Gesundheitswesens überwiegend die Länder zuständig sind. 

Chefarzt Professor Chelius: 
Bankrotterklärung! Kinderstation geschlossen 

Die Deister- und Weserzeitung in Hameln berichtete 
am 13. Juni 1989: "Ist die medizinische Versorgung 
im Hamelner Krankenhaus in ernster Gefahr? Die 
neueste Alarmmeldung : Die Chirurgen wurden von 
der Krankenhausverwaltung vor knapp zwei Wochen 
intern "gebeten", weniger zu operieren. Der ärztliche 
Direktor reagierte auf diese "Bitte" der Verwaltung 
empört: "Das ist eine Bankrotterklärung!" 

S enkung der Operationsfre
quenz heißt das im Behörden
slang. Übersetzt: Es soll dar
auf geachtet werden, daß nur 
so viele operative Eingriffe 
vorgenommen werden, wie 
mit dem knappen Personal 
auch tatsächlich bewältigt 
werden können. Eine chirur
gische Kinderstation wurde 
geschlossen. Grund: Das oh
nehin knappe Personal ist 
durch Urlaub und Krankmel
dungen nicht mehr in der La
ge, die Station vorschriftsmä
ßig zu führen. Der Chefarzt 
sieht das so: "Wir haben aus 
der Not eine Tugend gemacht. 
Unsere bei den Kinderstatio
nen waren zusammen mit nur 
fünfzehn Patienten belegt. 
Daher haben wir die beiden 
Stationen zusammengelegt, 
aber: "Was hätten wir wohl 
gemacht, wenn die Stationen 
ausgelastet gewesen wären?" 

Auch dafür gibt es Möglich
keiten. Nach dem Bundesan
gestelltentarif (BAT) können 
für "begrenzte Dauer und als 
Aushilfe" Krankenschwestern 
und anderes Pflegepersonal 
eingestellt werden. Kranken-
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haus-Verwaltungsdirektor Jo
sef Schmitt vom Hamelner 
Kreiskrankenhaus kann dazu 
ausreichend geeignete Mitar
beiterinnen bestellen, meist 
früher am Kreiskrankenhaus 
tätige Krankenschwestern. 

"Pflegenotstand" ist ein 
Schlagwort, hinter dem sich 
sowohl Schwierigkeiten und 
Mißstände in der Personalbe
setzung von Krankenhäusern 
und Pflegeheimen verbergen, 
aber auch handfeste Gehalts
interessen. Das wäre noch 
kein Anlaß, darüber in ZI
VILVERTEIDIGUNG zu 
diskutieren. Über den "Pfle
genotstand" in Katastrophen
Situationen wird aber kaum 
nachgedacht. Dieses Thema 
ist lästig. Fragen des Gesund
heitswesens sind überwiegend 
Ländersache. Außer in Ba
den- Württemberg gibt es in 
keinem Bundesland gesetzli
che Regelungen oder andere 
Bestimmungen, um im Kata
strophenfall ausreichend 
Krankenpflege-Personal und 
Ärzte zur Verfügung zu ha
ben . 

Die Ärztekammer Nieder- sachsen bietet der Landesre-
sachsen hat schon vor Jahren 
daraus Konsequenzen gezo
gen und ihre Ärzte aufgefor
dert, sich freiwillig für den Ka
tastrophen-Einsatz zur Verfü
gung zu stellen. Dank zahlrei
cher Meldungen haben die 
Hautverwaltungsbeamten der 
kreisfreien Städte und der 
Landkreise in Niedersachsen 
in ihre Katastrophenschutz
Plätze ausreichend Ärzte auf
nehmen können. Die Ärzte
kammer Niedersachsen hat 
1982den Wegweiser "Medizi
nische Katastrophen-Hilfe" 
herausgegeben, überwjegend 
bearbeitet von dem dafür zu
ständigen Geschäftsführer 
Wolfgang Koch. 

Im Jahre 1986 hat die Ärzte
kammer Niedersachsen fol
gende Vorschläge gemacht: 
Die Katastrophenbewälti
gung im Gesundheitsbereich 
liegt bei einigen Bundeslän
dern - so auch in N iedersach
sen - im argen. Es sind zwar 
überall Katastrophenschutz
pläne aufgestellt worden, 
doch über die planerischen 
Vorkehrungen für die gesund
heitliche Versorgung der Be
völkerung wird so gut wie 
nichts ausgesagt. Die beste
henden Planungslücken kön
nen nur vom Gesetz- oder 
Verordnungsgeber geschlos
sen werden. Diese haben es 
bisher versäumt, die Stellung 
der Ärzte und der Kranken
häuser im Katastrophen
schutz zu beschreiben und 
festzulegen. 

Die Ärztekammer Nieder-

gierung ihren Sachverstand 
zur Problemlösung und enge 
und vertrauensvolle Zusam
menarbeit an. 

Ramstein hat gezeigt, daß eine 
enge Zusammenarbeit bei 
Großunfällen jeglicher Art 
zwischen den zuständigen 
Landesbehörden, den im Ka
tastrophenschutz mitwirken
den Institutionen und inson
derheit der Ärztekammer 
Niedersachsen notwendig ist. 

Ramstein hat auch gezeigt, 
daß die Katastrophenschutz
vorsorge und Information für 
unsere Bevölkerung verbes
sert werden müssen. Dieses 
Ziel kann aber nur erreicht 
werden, wenn alle betroffenen 
Ministerien, die im Katastro
phenschutz mitwirkenden Or
ganisationen und die Ärzte
kammer Niedersachsen ge
meinsam das Problem anpak
ken. Die Ärztekammer Nie
dersachsen hat mit dem 
Handbuch für den Katastro
phenschutz "Wegweiser Me
dizinische Katastrophenhilfe" 
1982 ein schlüssiges Konzept 
vorgelegt. 

Es ist an der Zeit, daß die Nie
dersächsische Landesregie
rung aktiv tätig wird. 

Dazu deren Vorschläge in 
Kurzfassung: 

1. Engagement der Politi
ker als Voraussetzung dafür, 
daß in der Bevölkerung ein 
Bewußtsein für die Notwen
digkeit der Katastrophenvor
sorge geschaffen wird. 
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2. Schaffung eines bürger
nahen und effizienten Schutz
und Hilfeleistungssystems un
ter Einbeziehung der im Kata
strophenschutz derzeit schon 
mitwirkenden Institutionen 
sowie der ärztlichen Selbst
verwaltungskörperschaften. 

3. Bei großräumigen und 
Ländergrenzen überschrei
tenden Gefahrenlagen auch 
unterhalb der Katastrophen
schwelle muß ein einheitliches 
Instrumentarium im Sinne ei
nes Lage- und Informations
zentrums geschaffen werden. 

4. Bestandsaufnahme des 
Katastrophenschutzrechts als 
Grundlage für weiterführen
de, konzeptionelle Überle
gungen und politische Vorga
ben. Die Lücken in der Kata
strophenschutzgesetzgebung 
müssen unbedingt geschlos
sen werden (im Niedersächsi
schen Katastrophenschutzge
setz sucht man nach den Wor
ten "Arzt" oder "ärztliche 
Versorgung" vergeblich) . 

5. Die Mitwirkung der 
ärztlichen Selbstverwaltungs
körperschaften in allen Fra
gen des Katastrophenschutzes 
(Katastrophenmedizin und 
Umweltmedizin ) ist von der 
Landesregierung anzuerken
nen und bei dem Erlaß von 
Gesetzen oder Verordnungen 
zu berücksichtigen. 

Die Arztekammer Nieder
sachsen hat am 14. März 1989 
dem Niedersächsischen So
zialminister die Anregung zu 
einer Ergänzung der Richtli
nien fü r den Rettungsdienst 
vom 14. Oktober 1974 gege
ben. 

Der Niedersächsische Sozialmi
nister schrieb dazu am 29. Mai 
1989: "Ihnen ist bekannt, daß 
sich die Landesregierung mehr
fach bemüht hat, ein Rettungs
dienstgesetz für das Land Nieder
sachsen zu schaffen ... Auf In 
itiative des Landes Bayern soll 
das Personenbeförderungsgesetz 
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dermaßen modifiziert werden, 
daß der Krankentransport aus 
den Bestimmungen des Perso
nenbeförderungsgesetzes heraus
gelöst und einer eigenen gesetzli 
chen Regelung auf Länderebene 
zugeführt wird. 

Nach meiner Ansicht würde ein 
Krankentransportgesetz auch ein 
Rettungsdienstgesetz für das 
Land Niedersachsen erfordern. 
Eventuell kann ein gemeinsames 
Rettungsdienst- und Kranken
transportgesetz entstehen. Die 
Überlegungen in meinem Hause 
hierzu sind noch nicht abge
schlossen. Haben Sie bitte Ver
ständnis dafür, daß ich in Anbe
tracht dieser sich abzeichnenden 
Regelung die " Richtlinien von 
1974" nicht in einer neuen Fas
sung herausgeben möchte, son
dern versuchen will , die Materie 
zu gegebener Zeit zu ammen
hängend zu lösen." 

Der Niedersächsische Sozialmi
nister erklärte gegenüber der 
Presse am 7. Juli 1989: " Kran
kenhäuser brauchen mehr Pflege
personal! Anhaltszahlen unver
züglich aktualisieren ' . 

Der Sozialminister forderte 
zur Sicherung der Pflege kran
ker und alter Menschen eine 
Aufstockung des Pflegeperso
nals und eine neue Festset
zung der veralteten Anhalts
zahlen für das Pflegepersonal. 
Diese müßten umgehend dem 
gewandelten Leistungsge
schehen angepaßt werden. 
Soll ten sich die zuständigen 
Spitzenverbände der Kran
kenkassen und Krankenhaus
träger im Hinblick auf die be
reits auf dem Tisch liegenden 
neuen Vorschläge der Deut
schen Krankenhausgesell
schaft nicht in nächster Zu
kunft auf neue Anhaltszahlen 
einigen, sei die Bundesregie
rung mit dem Erlaß einer 
Rechtsverordnung am Zuge. 

Krankenhausträ~ 
und Tarifpartner 

Die Deutsche Krankenhaus
gesellschaft, die Gewerk
schaften OTV und DAG und 
der Marburger Bund als Inter
essenvertretung der angestell
ten und beamteten Ärzte 
Deutschlands befürchten, daß 
sich der im Jahre 1988 öffent
lich ausgerufene "Pflegenot-

stand" bei verschärfter Ko
stendämpfungspolitik und ge
planter Kürzung von Förde
rungsmitteln (z. B. bei der 
Bundesanstalt für Arbeit, im 
Rahmen der Krankenhaus
planung und der Vergabe öf
fentlicher Finanzierungsmit
tel) drastisch zuspitzen könn
te. Die Klagen über die sich 
verschlechternde Arbeits
platzsituation in den 3 080 
Krankenhäusern der Bundes
republik werden auch als ein 
Reflex auf das Gesundheits
Reformgesetz und die Pflege
satz-Strategie der Kranken
kassen gewertet. Das Kran
kenhaus ist der dominierende 
Leistungs- und Beschäfti
gungssektor im Bundesge
sundheitswesen. Hier arbei
ten heute mehr als 800 000 
Mitarbeiter. Bereits jeder 4. 
Arbeitsplatz in der Bundesre
publik wird von Kliniken vor
gehalten. Das Krankenhaus 
ist damit ein größerer Arbeit
geber als beispielsweise die 
Deutsche Bundespost oder 
die Deut ehe Bundesbahn. 
Von den 822241 Beschäftig
ten der Krankenhäuser (Ende 
1986) waren 85 238 Arzte, 
135 090 Pflegekräfte, 
108 973 medizinisch-techni
sches Personal, Apotheker 
u. a. und 62 205 Verwal
tungspersonal. 

Infolge des medizinischen 
Fortschritt - trotz der Pro
duktivitätsentwicklung im 
Krankenhaus - hat insbeson
dere die Zahl der medizinisch
technischen und nichtärztli
chen therapeutischen Mitar
beiter in den letzten 16 Jahren 
überproportional zugenom
men, und zwar von rund 
32 500 im Jahre 1960 auf 
109 000 im Jahre 1986. 

Die Zahl der im Krankenhaus 
Beschäftigten stieg von 1978 
bis 1988 um etwa ein Sechstel, 
die Zahl der Patienten jedoch 
schneller: auf 100 000 statio
när behandelte Patienten ka
men 1986 im Durchschnitt 
653 Krankenhausbeschäftig-

Pflegenotstand 

te, das sind sechs weniger als 
1976 (damals waren es 659). 

In den vergangenen zehn Jah
ren ist die Zahl der Kranken
häuser ebenso wie die Zahl 
der vorgehaltenen Betten 
stark reduziert worden. 
Gleichzeitig wuchs die Zahl 
der Krankenhauspatienten 
ständig. Sie lag 1960 noch bei 
7,35 Millionen. 1980 waren es 
11,6 Millionen und 1988 wur
de mit 13 Millionen Stationär
patienten ein neuer Rekord 
erreicht. 

Die Verweildauer sank von 
1960 bis 1986 um gut ein Drit
tel, nämlich von 28,7 auf 17,5 
Tage (alle Krankenhäuser). 
Im Akutbereich ging die Lie
gedauer von 21,6 auf 13,5 Ta
ge zurück. Jede Verkürzung 
der Verweil dauer bedeutet ei
ne Intensivierung der medizi
nischen und der pflegerischen 
Aufgaben und Leistungen. 
Die Krankenhäuser verweisen 
auf die gestiegenen Fallzah
len, die erhöhte Einweisungs
häufigkeit durch die niederge
lassenen Ärzte sowie den ge
steigerten und beschleunigten 
"Durchsatz" der Patienten in
folge der verkürzten Verweil
dauer, um die "fast schwindel
erregende" Kapazitätsausla
stung von heute 86,7 % zu er
klären. 

Das Krankenhauspersonal im 
Bereich der Arzte und Pflege
personen hat sich in den letz
ten fünfzehn Jahren nahezu 
verdoppelt. Trotzdem ist der 
"Streß am Krankenbett" nicht 
weniger geworden. Im inter
nationalen Vergleich der Per
sonalausstattung liegen die 
deutschen Krankenhäuser 
ganz am Ende. Auf jedes Bett 
in bundesdeutschen Kliniken 
entfallen 1,15 Planstellen, in 
der Schweiz 1,59, in Däne
mark 2,37, in den USA 2,71 
und in Schweden sogar 2,87. 

Der Sachverständigenrat für 
die Konzertierte Aktion im 
Gesundheitswe en und Um
fragen haben bestätigt, daß 
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Pflegenotstand 

die Kliniken in der Bundesre
publik be onders im Pflegebe
reich unterbesetzt sind. 

80 Prozent der Pflegekräfte 
gaben an, daß sie regelmäßig 
und z. T. in erheblichem Um
fang Überstunden ableisten 
müssen. Nach wie vor sind 
Schicht- , Wochenend- und 
Feiertagsarbeit, Rufbereit
schaft und Bereitschaftsdienst 
an der Tagesordnung. Oftmals 
werden wöchentliche Arbeits
zeiten bis zu 50 Stunden ver
langt. Fast jede zweite Pflege
kraft erklärt, daß sie sich heute 
nicht mehr für diesen Beruf 
entscheiden würde. 1981 wa
ren es lediglich 22 Prozent. 

Für die Zahl der Pflegekräfte 
im Krankenhaus gelten immer 
noch die völlig überalterten 
Personalschlüssel aus dem 
Jahre 1969 bis 1974. Bei 
gleichbleibendem oder nur 
gering wachsendem Personal
bestand können die wachsen
den Leistungsanforderungen 
im Krankenhaus nicht mehr 
oder nur unzureichend erfüllt 
werden. 

Die Vorschläge im 
einzelnen 

Nach Angaben des Marbur
ger Bundes, der Interessen
vertretung der angestellten 
und beamteten Ärzte 
Deutschlands, müssen allein 
durch die am 1. April 1989 ta
riflich festgelegte Arbeitszeit
verkürzung etwa 20 000 aus
gebildete Krankenschwestern 
und Krankenpfleger einge
stellt werden. Bereits vorher 
bestand ein Fehlbedarf von 
mindestens 40 000 Pflege
kräften, davon allein 10 000 
qualifizierte Operations- und 
Anaesthesieschwestern , Pfle
gepersonal für den intensiv
medizinischen Bereich sowie 
für chronisch und geriatrisch 
Kranke. 

Dazu fordert der Marburger 
Bund u. a.: 

Bei den Pflegesatzverhand
lungen mit den Krankenkas-
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sen müssen Tarifabschlüsse im 
öffentlichen Dienst voll in 
Rechnung gestellt werden. 

Die Anhaltszahlen für die 
Personalbedarfsberechnung 
aus dem Jahre 1969 muß den 
heutigen Verhältnissen nach 
neuen methodischen Berech
nungsverfahren angepaßt 
werden und leistungsorien
tiert ermittelt werden. 

Arbeitszeitverkürzungen 
müssen durch Mehreinstei
lungen ausgeglichen werden. 
Dieser Personalmehrbedarf 
ist a llerdings nicht "kosten
neutral" zu decken. 

Es ist unstatthaft, Arbeitszeit
verkürzungen durch kranken
hausinteme Rationalisierun
gen aufzufangen. 

Die Gewerkschaft ÖTV ver
langt: 

"Einkommen und Attraktivi
tät der Pflegeberufe verbes
sem" . Diese Forderung war 
Grundlage der Tarifverhand
lungen am 28. Februar 1989. 
Auch von den Krankenkassen 
würde nicht bestritten, daß die 
Rahmenbedingungen der 
Pflegeberufe zu verbessern 
seien. Die Krankenkassen sei
en ebenfalls bereit, unerträgli
che Situationen in den Kran
kenhäusern zu beseitigen. 

Um die Attraktivität der Pfle
geberufe zu erhöhen, verlang
te die ÖTV zunächst einmal, 
die Einkommensmöglichkei
ten und die beruflichen Per
spektiven in der Kranken
und Altenpflege zu verbes
sern . Allein mit höheren Ein
kommen wäre der Personal
notstand jedoch nicht zu be
heben. Die Gewerkschaft 
ÖTV verlangt deshalb auch 
Verbesserungen für die Rah
menbedingungen in den Pfle
geberufen. Dazu heißt es in ei
nem "Aktionsprogramm" 
u. a.: 

Das in der Kranken- und Al
tenpflege tätige Personal muß 
diesen Berufen erhalten blei
ben. 

Aus dem immer geringer wer
denden Reservoir von Ju
gendlichen müssen ausrei
chend viele Berufsanfänger 
für diese Berufe gewonnen 
werden. 

Arbeitslose, Berufsrückkeh
rerinnen und Berufsrückkeh
rer müssen für die Kranken
und Altenpflege interessiert 
werden. 

Diese Berufe müssen attrakti
ver gemacht werden. 

Der Personalbedarf an Kran
kenpflege- und Altenpflege
schulen muß sich an den Emp
fehlungen der Europäischen 
Gemeinschaft für den theore
tischen Teil der Ausbildung 
orientieren. 

Im Bereich der stationären 
Altenpflege sind die gelten
den Festlegungen für den Per
sonalbedarf aufzuheben. 
Durch neue Maßstäbe und 
Grundsätze muß eine aktivie
rende Pflege und Betreuung 
ermöglicht werden. 

Als kurzfristig wirkende Lö
sungen werden genannt: 

Beschäftigungswirksame Um
setzung tariflicher Arbeits
zeitverkürzungen, z. B. durch 
wöchentliche Arbeitszeitver
kürzungen, freie Tage, Frei
zeitausgleich für Schicht- , 
Wechselschichtarbeit, Über
stunden und Bereitschafts
dienste. 

Umwandlung der Überstun
denleistungen in Planstellen. 

Anerkennung aller tatsächli
chen Ausfallzeiten. 

Keine Anrechnung Auszubil
dender auf den Stellenplan. 

Berücksichtigung der Ar
beitsverdichtung und Arbeits
intensivierung infolge ver
kürzter Verweildauer. 

Zur Verbesserung der inneren 
Strukturen wird vorgeschla
gen: 

Die Arbeit muß so organisiert 
werden, daß sie sich an den 
Notwendigkeiten der Pflege 
orientiert und den Bedürfnis-

"Pflegenotstand" ist ein 
Schlagwort, hinter dem 
sich sowohl Schwierig
keiten und MIßstände In 
der Personal besetzung 
von Krankenhäusern und 
Pflegeheimen verbergen, 
aber auch handfeste Ge
haltsinteressen. 

sen von Patienten und Be
schäftigten gleichermaßen ge
recht wird . Weckzeiten der 
Patienten zu nachtschlafender 
Zelt müssen ebenso vermie
den werden wie unzumutbare 
Arbeitsplätze. 

Die Arbeitsabläufe sind so zu 
verändern und zu koordinie
ren, daß die Erfordernisse von 
Labor, Röntgen, Küche, Ver
waltung und die Bedürfnisse 
der Pflegebereiche miteinan
der koordiniert werden kön
nen. 

Die Eigenständigkeit und 
Kompetenzen der Pflegebe
rufe müssen durchgesetzt 
werden. Die Arbeit der Pflege 
ist von pflegefremden Tätig
keiten zu befreien, z. B. von 
hauswirtschaftlichen Verrich
tungen, krankengymnasti
schen und beschäftigungsthe
rapeutischen Tätigkeiten, 
aber auch von ärztlichen Auf
gaben. 

Die bisher durch das ärztliche 
Leitbild geprägten hierarchi
schen Strukturen sind durch 
ein kooperatives Modell von 
Teamarbeit zu ersetzen. 

Zwischen Krankenhausträ
gern und der Mitarbeiterver
tretung sind familienfreundli
che Arbeits- und Rahmenbe
dingungen zu vereinbaren. 

Arbeitgeber und Gewerk
schaften müssen Rahmenbe
dingungen für eine qualitativ 
hochstehende Aus- , Fort- und 
Weiterbildung festlegen. 

Für Krankenpflegehelferin
nen und Altenpflegehelferin
nen soll in Zukunft der 
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Bereits jeder 4. Arbeits
platz in der Bundesrepu
blik wird von Kliniken vor
gehalten. Das Kranken
haus ist damit ein größe
rer Arbeitgeber als bei
spielsweise die Deutsche 
Bundespost oder die 
Deutsche Bundesbahn. 

Hauptschulabschluß den Zu
gang für diese Berufe eröff
nen. Nach dieser Ausbildung 
muß es weitere Qualifizie
rungsmöglichkeiten geben, 
damit nicht nur begrenzte 
Einsatzmöglichkeiten beste
hen. Der Anteil von nicht hin
reichend qualifizierten Kräf
ten in Altenpflegeheimen darf 
insgesamt 20 Prozent nicht 
überschreiten. Es soll auch 
Krankenpflegerinnen und 
Krankenpflegern ohne Aus
bildung eine Qualifizierungs
möglichkeit gegeben werden. 

Feststellungen und 
Empfehlungen der 
Deutschen Kranken
hausgesellschaft 

Die anhaltende Diskussion 
über die Personalsituation des 
Pflegedienstes in den Kran
kenhäusern dreht sich um fol
gende zentrale Fragen: 

• Personalausstattung in den 
Krankenhäusern, in sonstigen 
Einrichtungen und im ambu
lanten Bereich, 

• Arbeitsbedingungen, 

• Aus-, Fort- und Weiterbil
dung, 

• Vergütungsregelungen und 

• Rahmenbedingungen. 

Überforderungen und Über
lastungen de Krankenpflege
personals müssen wirksam 
verhindert werden. Nach 
zahlreichen Berichten wech
seln nicht nur vereinzelt Kran
kenpflegekräfte wegen Über
lastung in andere Berufszwei
ge oder scheiden nach einer 
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relativ kurzen beruflichen 
Verweildauer aus ihrem Beruf 
aus. Als Ursache dafür geben 
sie an, daß die Personalaus
stattung im Krankenpflegebe
reich unzureichend ist. Daraus 
ergeben sich Rückwirkungen 
auf das Berufsbild der Kran
kenpflege und zugleich gra
vierende Auswirkungen auf 
den Personenkreis, der für 
den krankenpflegerischen Be
ruf geworben werden soll. 

Die Ermittlung des Personal
bedarfs im Pflegebereich er
folgt immer noch nach einer 
Methode, die seit langem 
nicht mehr den Gegebenhei
ten in den Krankenhäusern 
entspricht. Trotz erheblicher 
Intensivierung und Auswei
tung des Leistungsgeschehens 
werden in der Praxis immer 
noch die auf die 40-Stunden
Woche linear fortgeschriebe
nen Anhaltszahlen von 1969 
in den Budgetverhandlungen 
zugrundegelegt. Aus Sicht der 
Krankenhäuser sind neue 
Maßstäbe und Grundsätze für 
den Personalbedarf dringend 
erforderlich. 

Nach Umfragen der Landes
krankenhausgesellschaften 
konnten - regional unter
schiedlich - zwischen 2,6 und 
3,9 Prozent der ohnehin 
schon knapp bemessenen 
Planstellen im Krankenpfle
gebereich nicht besetzt wer
den. 

In der psychiatrischen Kran
kenpflege und in der Versor
gung chronisch Kranker lie
gen die unbesetzten Stellen im 
Bereich zwischen 4 und 9 Pro
zent. 

In den Funktionsbereichen 
(Operationsdienst, Anaesthe
siedienst, sonstige pf�egebe

reiche) sind bis zu 7,5 Prozent 
der Planstellen unbesetzt. 

Es gibt Personalbeschaffungs
probleme auch bei der Beset
zung von Leitungspositionen 
(Stations-, Gruppen- und Ab
teilungsleitung) und von SteI
len für Unterrichtspflegekräf
te. 

Es zeichnet sich ein deutlicher 
Bewerberrückgang für die 
Ausbildung zum Kranken
pflegeberuf ab. 

Der Ausbildungsstellenmarkt 
ist "umgekippt". Nach dem 
Berufsbildungsbericht 1988 
des Bundesministeriums für 
Bildung und Wissenschaft 
wird es mehr Lehrstellen als 
Bewerber geben. 

Die Altersgruppe der 16- bis 
19jährigen Schulabgänger, die 
hauptsächlich den Nachwuchs 
des Krankenpflegepersonals 
stellt, wird aufgrund der de
mographischen Entwicklung 
(Nachrücken geburtenschwa
cher Jahrgänge) Mitte der 
90er Jahre stark zurückgehen. 

Der Bedarf an qualifiziertem 
Pflegepersonal im stationären 
und ambulanten Bereich wird 
künftig ansteigen, weil der 
Anteil der über 60jährigen an 
der Bevölkerung von 20,5 
Prozent im Jahre 1986 auf 
24,2 Prozent im Jahre 2000 
anwachsen wird. Ältere Pa
tienten benötigen mehr und 
intensivere Krankenpflege. 

Der medizinische Fortschritt 
in Diagnostik und Therapie 
führt zu immer zeit- und per
sonalaufwendigeren Dienst
leistungen. 

Der Rückgang der Verweil
dauer der Patienten in Akut
Krankenhäusern von 20 Ta
gen im Jahre 1965 auf ca. 13 
Tage im Jahre 1988 und die 
Zunahme der stationär be
handelten Kranken von ca. 8 
Millionen Patienten im Jahre 
1965 auf ca. 13 Millionen Pa
tienten im Jahre 1988 führen 
zu einer höheren Pflegeinten
sität. 

Die Deutsche Krankenhaus
gesellschaft empfiehlt folgen
den Maßnahmekatalog: Die 
Krankenpflegeberufe müssen 
so attraktiv wie möglich ge
macht werden, um im Wettbe
werb mit anderen Dienstlei
stung bereichen bezüglich des 
Nachwuchses konkurrieren zu 
können. 

Pflegenotstand 

Es müssen vermehrt Anreize 
zur Verlängerung der Berufs
verweildauer von ausgebilde
ten Krankenpflegekräften ge
geben werden. 

Ausgebildete Krankenpflege
kräfte, die aus dem Beruf aus
geschieden sind, müssen für 
die Wiederaufnahme dieser 
Berufstätigkeit zurückgewon
nen werden. 

Umschulungswillige Perso
nen , die die Zugangsvoraus
setzungen besitzen, sollten für 
die Krankenpflegeberufe ge
wonnen werden. 

"Pflegenotstand so 
schlimm wie noch nie" 

In der Presse konnte man am 
7. August 1989 folgende dpa
Meldung lesen : "Angesichts 
eines immer bedrohlicheren 
Pflegenotstandes in den Klini
ken der Bundesrepublik hat 
die Deutsche Krankenhausge
sellschaft am Wochenende 
über 30 000 zusätzliche Ar
beitsplätze für Kranken
schwestern und Pfleger gefor
dert ... Vor allem in den 
Großstadtkrankenhäusern 
wird es jetzt in der Urlaubszeit 
immer enger. Zur kurzfristi
gen Behebung des Pflegenot
standes hält der Präsident der 
Krankenhausgesellschaft den 
Einsatz von Aussiedlern und 
von Krankenschwestern aus 
dem osteuropäischen Ausland 
für möglich." 

Alle sind sich einig: die Deut
sche Krankenhausgesellschaft 
und der Niedersächsische So
zialminister, der Marburger 
Bund und die Gewerkschaf
ten. Ist das Problem "Pflege
notstand " damit schon gelöst? 

Ich meine: Keinesfalls! 
Schließlich kommt es darauf 
an, ob der "Arbeitsmarkt" das 
dafür erforderliche "Pflege
personal" hergibt. Dazu habe 
ich den Präsidenten der Bun
desanstalt für Arbeit, Her
mann Franke, den Landesar
beitsamtsbezirk Niedersach
sen - Bremen und das Ar
beit amt Hameln befragt. 
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Pflegenotstand 

Der Präsident der Bundesanstalt für Arbeit, Hermann Fran
ke, schrieb mir am 24. Juli 1989: 

Lieber Herr Dr. Kater, 

Die Besetzung freier Arbeits
stellen für Fachkräfte in der 
Kranken- und Altenpflege be
reitet in der Tat zunehmend 
Schwierigkeiten. Das gilt insbe
sondere für die Ballungsgebiete 
in Süd- und Südwestdeutsch
land. Für die nahe Zukunft muß 
sogar noch mit einer Zunahme 
des Fachkräftemangels im Pfle
gebereich gerechnet werden. 
Dafür gibt es mehrere Gründe: 
geburtenschwache Jahrgänge, 
eine sehr kurze Verweildauer 
der Pflegefachkräfte im Beruf 
und ein zunehmender Pflegebe
darf. Nachwuchsmangel und 
kurze Verweildauer im Beruf 
sind nicht zuletzt auf die Ar
beitsbedingungen zurückzufüh
ren. Die durch den jüngsten Ta
rifabschluß erreichten Verbesse
rungen können erst mittelfristig 
wirken. 

Die Arbeitsämter machen je
weils einmal im Jahr, Ende Sep
tember, eine Strukturanalyse des 
Bestandes an Arbeitslosen und 
offenen Stellen. Aus dieser 
Strukturanalyse stammen die 
Zahlen, die Ihnen das Arbeits
amt Hameln genannt hat. In der 
Bundesrepublik Deutschland 
einschließlich Berlin West waren 
zu diesem Zeitpunkt 27 300 
Pflegekräfte im weitesten Sinne, 
die eine Vollzeitarbeit suchten, 
arbeitslos gemeldet. Das ent
spricht in etwa der Fluktuation. 
Darunter sind allerdings auch 
Arbeitslose, die aufgrund ihres 
Alters oder wegen gesundheitli
cher Einschränkungen für die 
Arbeitgeber nicht mehr attraktiv 
si nd. Man darf nicht dem Fehl
schluß unterliegen, daß Arbeits
lose, die an einem bestimmten 
Stichtag gerade in der Statistik 
waren, ein dreiviertel Jahr spä
ter immer noch darin enthalten 
sind. Arbeitslosigkeit dauert im 
Durchschnitt zwischen sechs und 
sieben Monate, für Fachkräfte 
deutlich kürzer. 

Beim Arbeitsamt Hameln wer
den also Ende Juni - um die 
genaue Zahl zu ermitteln wäre 
eine Sonderstatistik notwendig 

Das Landesarbeitsamt 
Niedersachsen - Bremen 

teilte am 11. November 1988 
dem Niedersäcbsiscben So
zialminister zur Beschäfti
gungssituation für Kranken-
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- etwa ebensoviele Pflegekräfte 
arbeitslos gemeldet gewesen 
sein wie Ende September letzten 
Jahres, allerdings nicht diesel
ben. 

Eine Rückfrage beim Arbeits
amt Hameln hat ergeben, daß 
das Kreiskrankenhaus in diesem 
Jahr noch keine einzige offene 
Stelle für Pflegepersonal gemel
det hat. Der Verwaltungsleiter 
dieser Anstalt kann sich nach 
Aussage des Arbeitsamtes denn 
auch nicht daran eri nnern, die 
von Ihnen zitierte Äußerung ge
macht zu haben. Ich kann mir 
deshalb nur vorstellen, daß es 
sich um ein Mißverständnis han
delt. 

Gegenwärtig werden in der 
Bundesrepublik Deutschland 
pro Jahr fünf bis sechs Millionen 
Arbeitsplätze frei und besetzt. 
Die Arbeitsämter sind daran mit 
deutlich über zwei Millionen 
Vermittlungen beteiligt. Eventu
ell bestehender Fachkräfteman
gel ist nicht von den Arbeitsäm
tern verschuldet und damit von 
ihnen nicht zu vertreten. Im ge
werblichen Bereich bi ldet die 
Wirtschaft selber aus. Bei Fach
kräftemangel muß sie ich des
halb fragen lassen, ob sie in der 
Vergangenheit genügend ausge
bildet hat und ob ausgebi ldete 
Fachkräfte möglicherweise ab
gewandert sind, weil ihnen die 
Arbeitsbedingungen in anderen 
Wirtschaftszweigen mehr zusa
gen. 

Bei der Diskussion über Ar
beitsmarktprobleme wird oft
mals auch vergessen, daß die 
Betriebe untereinander um 
Lehrlinge und Arbeitskräfte 
konkurrieren. Der Arbeit
suchende wi rd das Angebot an
nehmen, das seinen Vorstellun
gen arn ehesten entspricht. Der 
Arbeitnehmer muß in der Regel 
vorn Ergebnis seiner Arbeit le
ben. Altruismus hat deshalb, zu
mindest auf diesem Gebiet, sei
ne Grenzen . 

Mit freundlichen Grüßen 
H. Franke 

schwestern/ -pfleger und Un
terrichtsschwestern / -pfleger 
mit: 
Die Bundesanstalt für Arbeit er
hebt nur einmal jährlich (jeweils 
Ende September) den Bestand an 
Arbeitslo en und offenen Stellen 
nach tiefgegliederten beruflichen 

und sozialstatistischen Merkma
len. Für d ie Beurteilung der Be
schäft igungssituation der betrof
fenen Berufe wurden die Statisti
ken der Jahre 1985, 1986 sowie 
1987 der Bundesländer Nieder
sachsen und Bremen zugrunde 
gelegt. 

Am Stichtag 30. 9. 1985 waren 
1 800 Krankenschwestern / -pfle
ger und 152 Unterrichtsschwe-

Arbeitslose 

1985 

Krankenschwester / 
-pfleger 1 800 

Unterrichtsschwester / 
-pfleger 152 

Offene Stellen 

1985 

Krankenschwe ter/ 
-pfleger 111 

Un terrichtsschwester / 
-pfleger 17 

Es wird deutlich, daß das Poten
tia l an Bewerbern das der offenen 
Stellen weit überragt. Aus diesem 
Grunde lassen sich oftmals Kran
kenschwestern / -pfleger oder 
Unterrichtsschwestern/ -pfleger 
zur Lehrkraft in der Altenpflege 
beruflich qualifizieren. Es handelt 
sich fo lgl ich nicht um Mangelbe
rufe. 

Daß offene Stellen nicht besetzt 
werden können, liegt an den be
sonderen Anforderungen der Be
rufe. Tätigkeiten im Kranken
pflegebereich sind mit leichter bis 
mittelschwerer, teilweise schwe
rer körperlicher Arbeit an wech
selnden Arbeitsplätzen und in ge
schlossenen Räumen verbunden. 
Die Arbeiten sind im Gehen und 
Stehen , teilweise in gebeugter 
Körperhaltung (Hebe-, Trage-, 
Haltearbeit) zu verrichten. 

Unregelmäßige Arbeitszeiten 
durch Tages-, Nacht- und Wo
chendienst sind üblich. Des wei
teren werden hohe Anforderun
gen an die physische und auch 
psychische Belastbarkeit gestellt , 
da oft Überstunden anfallen und 
oft unter Zeitdruck - je nach An
satzbereich - gearbeitet wird. 

Einige Arbeitsplätze sind häufig 
nicht in den Abend- und Nacht
stunden mit öffentlichen Ver
kehrsmitteln erreichbar, so daß 
interessierte Bewerber, die über 
keinen eigenen Pkw verfügen, 
nicht vermittelt werden können. 

stern /-pfleger arbeitslos. Zu die
sem Zeitpunkt waren 111 offene 
Stellen für Krankenschwestern / 
-pfleger und 17 offene Stellen für 
Unterrichtsschwestern/ -pfleger 
gemeldet. 

Die weitere zahlenmäßige Ent
wicklung von Arbeitslosen und 
offenen Stellen entnehmen Sie 
bitte folgenden Tabellen: 

1986 1987 1988 

1638 1728 1725 

74 82 74 

1986 1987 1988 

164 150 253 

15 8 5 

Häufig liegen bei den arbeitslosen 
Fachkräften gesundheitliche Ein
schränkungen vor, die die Aus
übung des Berufes wesentlich be
grenzen. Auch familiäre Bindun
gen schließen - insbesondere bei 
den Frauen - oft Nacht- und Wo
chenendarbeiten aus. Eine Ver
mittlung von Arbeitsstellen nur 
mit Tagesdienst ist selten mög
lich. 

Es ist jedoch darauf hinzuweisen, 
daß individuelle Vermittlungs
chancen erst nach einer persönli 
chen Arbeitsberatung beurteilt 
werden können. 

Die weitere arbeitsmarktliehe 
Entwicklung in den Krankenpfle
geberufen ist hinsichtlich der Re
formen im Gesundheitsbereich 
nicht absehbar. Die Problematik 
bei der Stellenbesetzung wird sich 
jedoch dem Grunde nach nicht 
ändern. 

Aus dem Landesarbeitsamts
bezirk Niedersachsen - Bre
men 

stehen folgende Angaben 
vom Mai 1989 A1tenpfleger/ 
-innen zur Verfügung: 

Die Berufsklassenzahl 8614 um
faßt neben dem Altenpfleger / 
der Altenpflegerin auch die Beru
fe des Altenbetreuers, des Alten
fürsorgers , des Altenpflegehel
fers des Altersheimaufsehers 
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und der Fachkraft für psychoso
ziale Gerontologie. 

Während in den letzten Jahren 
ständig ein Arbeitskräfteüberan
gebot bestand, entspannt sich die 
Arbeitsmarktlage für diesen Be
ruf langsam. Es besteht immer 

Bestand Ende September 

1988 
1987 
1986 
1985 
1984 

Schwierigkeiten ergeben sich bei 
der Stellenbesetzung aufgrund 
der großen physischen und psy
chischen Belastungen, die dieser 
Beruf mit sich bringt und denen 
viele Bewerber auf Dauer nicht 
gewachsen sind . 

Weitere Aspekte sind der erfor
derliche Schicht-, Wochenend
und Feiertagsdienst sowie ein ho
her Zeit- und Verantwortungs
druck. Gerade Frauen mit fami
liären Bindungen möchten oder 
können In der Regel keine 
Schichtarbeit verrichten. 

Die Arbeitgeber stellen zu 98 % 
nur examinierte Kräfte ei n, wäh
rend ein großer Teil des Bewer
berpotentials aus un- oder ange-

Das Arbeitsamt Hameln 

ist zuständig für die Kreise 
Hameln-Pyrmont, Holzmin
den, Schaumburg und die 
Städte Pattensen und Springe 

Schwestern/ -Lehrkräfte 
Krankenschwestern 
Kinderkrankenschwe tern 

noch ein erheblicher Bewerber
überhang, jedoch werden mehr 
offen Stellen gemeldet (1984: 55 
/ 1988: 243). 

Das Verhältnis von gemeldeten 
Arbeitslosen zu gemeldeten SteI
len sah in den letzten fünf Jahren 
wie fo lgt aus: 

Arbeitslose 

1671 
1604 
1408 
1210 
1102 

Offene Stellen 

243 
179 
132 

55 
55 

lernten Kräften besteht. Unter 
den ausgebildeten Altenpfle
gern / -innen gibt es wiederum ei
nige, die gesundheitliche Ein
schränkungen geltend machen 
oder in der Person begründete 
Vermittlungshemmnisse aufwei
sen. 

Examinierte Bewerber ohne be
sondere Einschränkungen wer
den momentan zügig vermittelt; 
die Arbeitgeber greifen mittler
wei le schon auf Krankenpflege
helfer zurück. 

Während in Altenheimen über
wiegend weibliche Bewerber ein
gestellt werden , haben männliche 
Kräfte im Schwerbehindertenbe
reich gute Chancen. 

vom Landkreis Hannover. 
Von dort wurden mir am 3. 
Juli 1989 mit Stichtag vom 30. 
September 1988 arbeit
suchend im Bereich dieses Ar
beitsamtes gemeldet: 

A naesthesieschwestem 
Krankenschwestern mit anderer Funktion 
KIankenpfiegeheifer 

10 (8) / 2 
102 (74) /22 

10 (6) / 4 
2 (2) / 0 
2 (0) / 2 

120 (108) / 12 
70 (56) / 14 

2 (2) / 0 
2 (0) / 2 

Altenpfleger 
Haus- u. Familien pfleger 
Sozial pflegerische Berufe 

Erfaßt sind weibliche und 
männliche (in Klammern) 
Arbeitsuchende für Vollzeit
beschäftigung und in der letz
ten Spalte für Teilzeitbeschäf
tigu ng. Nach Angabe des zu
ständigen Mitarbeiters beim 
Arbeitsamt Hameln ist anzu
nehmen, daß diese Zahlen 
keinen wesentlichen Schwan
kungen zwischen September 
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1988 und Juli 1989 unterwor
fen waren. 

Im Schreiben des Präsidenten 
der Bundesanstalt für Arbeit 
vom 24. Jul i 1989 wird darauf 
hingewiesen, daß die Verwal
tung des Kreiskrankenhauses 
Hameln dem Arbeitsamt Ha
meln keine freien Stellen ge
meldet hat. 

Pflegenotstand 

Bedarf an Pflegekräften in den Krankenhäusern und viele 
arbeitslose Krankenpflegepersonen in den Statistiken der 
Arbeit ämter 
Wie ist das zu erklären? 

Man wird sich erinnern, daß Mi
nisterpräsident Lothar Späth sich 
mehrfach zu diesem Widerspruch 
geäußert hat. Auf mein Schreiben 
vom 10. Juli 1989 antwortete mir 
am 28. Juli 1989 die Stabsstelle 
Presse und Öffentlichkeitsarbeit 
beim Staatsministerium Baden
Württemberg: 

Ministerpräsident Lothar Späth 
hat, wie Sie zutreffend chreiben, 
darauf hingewiesen, daß es 
schlecht zusammenpasse, wenn 
wir einerseits zwei Millionen Ar
beitslose haben, andererseits aber 
für die zahlreichen freien Stellen 
im Bereich der Pflege in Kranken
häusern und A1ten- und Pflege
heimen kein Personal gewonnen 
werden kann. Auf seine Veranlas
sung wird das Thema in der von 
der Landesregierung Baden
Württemberg eingesetzten Ex
perten -Arbeitsgru ppe "Pflegebe
rufe in den neunziger Jahren" dis
kutiert. Ministerpräsident Lothar 
Späth hat im Rahmen der politi
schen Vorgaben für diese Ar
beitsgruppe vor allem darauf hin
gewiesen, daß die Umschulung 
von Arbeitslosen zu Pflegehel
fern forciert werden sollte. Durch 
gezielte Beratungen und infor
mationen soll versucht werden, 
ein größeres Potential als bisher 
für entsprechende Umschulungs-

maßnahmen zu gewinnen. 
Dabei hält Ministerpräsident 
Lothar Späth für eine besonders 
w.ichtige Zielgrupp'e die Frauen, 
dIe nach der FamIlienphase wie
der In das Berufsleben zurück
kehren wollen. 

Im übrigen wirft die Tatsache, daß 
bei zwei Millionen Arbeitslosen 
in vielen Bereichen - keineswegs 
nur im Bereich der Pflegeberufe, 
sondern zum Beispiel auch in 
zahlreichen Handwerksberufen 
- kaum Arbeitskräfte zu finden 
sind, ein bezeichnendes Licht auf 
die derzeitige strukturelle Ar
beitslosenst~tistik , die ein frag
wurdlges BIld von der Wirklich
keit vermittelt. Es wi rd daran 
auch deutlich, daß die Arbeitslo
sigkeit in erster Linie ein Qualifi
kationsproblem ist, das heißt, daß 
viele Menschen "fehlquaLifiziert" 
sind, daß es aber keineswegs an 
Arben fehlt. Möglicherweise muß 
auch die Frage der Zumutbarkeit 
bestimmter Arbeiten für Arbeits
lose neu überdacht werden. Be
kanntermaßen hat Anspruch auf 
LeIstungen nach dem Arbeitsför
derungsgesetz nur, wer bereit ist 
jede zumutbare Beschäftigung 
anzunehmen, die er ausüben 
kann und darf. Es stellt sich die 
Frage, ob der Begriff der "Zu
mutbarkeit" tatsächlich richtig 
ausgelegt wird . 

Auch der Kata trophenschutz i t betroffen 
Dien tverpflichtung von Ärzten und Pflegepersonal im 
Katastrophenfall 

Hierzu schrieb mir die Stabsstelle 
Presse und Öffentlichkeitsarbeit 
beim Staatsministerium Baden
Württemberg am 28. Juli 1989: 

Das baden-württembergische 
Landeskatastrophenschutzgesetz 
regelt in § 25, daß jede über 16 
Jahre alte Person verpflichtet ist, 
bei der Bekämpfung und der un
mIttelbar anschließenden, vor
läufigen Beseitigung erheblicher 
Katastrophenschäden nach ihren 
Fähigkeiten und Kenntnissen 
Hilfe zu leisten, wenn sie dazu 
von der Katastrophenschutzbe
hörde, dem technischen Leiter 
des Einsatzes oder seinem Beauf
tragten aufgefordert wird. 

Nach § 26 des gleichen Gesetzes 
bi lden sich die niedergelassenen 
Arzte auf der Grund lage ihrer be
ruflichen FortbildungspfLicht 
nach dem Kammergesetz auch für 
die besonderen Anforderungen 
einer Hilfeleistung bei der Be
kämpfung von Katastrophen und 

der Beseitigung von Katastro
phenschäden fort. Sie können 
auch verpflichtet werden, an 
Übungen teilzunehmen, die von 
der Katastrophenschutzbehörde 
angeordnet sind . Die Auswahl 
der geeigneten Arzte erfolgt im 
Benehmen mit der Landesärzte
kammer. Dies gilt entsprechend 
für Personen, die als Kranken
pflege-, Röntgen- oder medizi
nisch-technisches Laborpersonal 
ausgebildet sind. 

Das Landeskatastrophenschutz
gesetz schreibt im übrigen fest , 
daß die öffentlich geförderten 
Akut-Krankenhäuser und ihre 
Träger, die Träger und Einrich
tungen des Rettungsdienstes so
wie die Kammern nach dem 
Kammergesetz des Landes im 
Rahmen ihrer Aufgabenbereiche 
im Katastrophenschutz mitwir
ken. In Baden-Württemberg be
rücksichtigen die Alarm- und 
Einsatzpläne der Krankenhäuser 
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Pflegenotstand 

Die Arbeit muß so organi
siert werden, daß sie sich 
an den Notwendigkeiten 
der Pflege orientiert und 
den Bedürfnissen von 
Patienten und Beschäf
tigten gleichermaßen ge
recht wird. 

die Unterstützungsmöglichkeiten 
durch benachbarte Krankenhäu
ser, durch niedergelassene Ärzte 
und Zahnärzte, durch öffentliche 
Apotheken , durch pharmazeuti
sche Großhandlungen, durch Be
triebe der Arzneimittel- und Ver
bandsstoffindustrie sowie durch 
Personal nichtakademischer Hel
ferberufe des Gesundheitswe
sens. 

Meines Wissens ist Baden
Württemberg das einzige 
Land mit einem ausreichen
den Landeskatastrophen
sch u tzgesetz. 

Der Entwurf eines neuen Zi
vilschutzgesetzes "schmort" 
seit Jahrzehnten. Der Bundes
minister des innern schrieb 
auf Anfrage am 8. Oktober an 
den Ärztebund für Umwelt
und Lebensschutz in Göttin
gen: 

Über die Zielsetzung der Novel
lierung der Zivilschutzgesetzge
bung darf ich Sie wie folgt unter
richten: 

Der Deutsche Bundestag hat die 
Bundesregierung am 3. Juli 1980 
aufgefordert, 

"die Zivilschutzgesetzgebung zu 
vereinfachen und zu verbessern, 
indem das Zivilschutzgesetz und 
das Gesetz über die Erweiterung 
des Katastrophenschutzes zusam
mengefaßt werden ; dabei sind der 
Aufbau und die Verantwortung, 
die persönlichen Rechte und 
Pflichten der Bürger für den 
Ernstfall und die Zuordnung trä
gerschaftlicher Aufgaben an die 
privaten und öffentlichen Hilfsor
ganisationen sowie das Recht der 
freiwi lligen Helfer im Einsatzfall 
verbindlich zu regeln. " 

(Bundestagsdrucksache 8/4340) 

Diesem einstimmigen Votum al
ler dama.ligen Fraktionen kom
men die Novellierungsüberlegun
gen wie folgt nach: 
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1. Die im Zivilschutzgesetz, 
Katastrophenschutzgesetz und 
Schutzbaugesetz enthaltenen Zi
vilschutzmaterien sollen zusam
mengefaßt werden. Das Gesetz 
über das Zivilschutzkorps soll er
satzlos aufgehoben werden. Un
berührt bleiben die bereits durch 
Völkerrecht wie durch die Kon
vention vom 15. Mai 1954 zum 
Schutz von Kulturgut und durch 
das IV. Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 zum Schutz von 
Zivilpersonen in Kriegszeiten ge
regelten Zivilschutzbereiche. Es 
wird also unverändert das gelten
de Völkerrecht angewandt, des
sen Geltung und Anwendung bis
her noch von keinem Staat der 
Welt als Ausdruck einer " Milita
risierung" angesehen wurde. Die
ses erfüllt im Gegenteil nur hu
manitäre und kulturgeschichtli
che Aufgaben und verfolgt nur 
gegen Folgen eines Krieges ge
richtete Z iele. 

2. Die Novellierungsüberlegun
gen halten sich grundsätzlich im 
Rahmen des herkömmlichen Zi
vilschutzsystems. In den Aufga
benbereichen Selbstschutz, War
nung vor Gefahren, Aufenthalts
regelung, Hilfeleistung durch den 
erweiterten Katastrophenschutz, 
Dienst im Zivi lschutz und Durch
führung des Zivilschutzes werden 
die schon seit langem bestehen
den Rechtsgrundlagen im we
sent.lichen übernommen. 

3. Die Einführung einer Zivil
schutzdienstpflicht im Span
nungs- und Verteidigungsfall soll 
an landesrechtliche Regelungen 
anknüpfen, die bereits jetzt gel
ten. 

In allen Katastrophenschutzge
setzen der Länder ist eine allge
meine Hilfsverpflichtung für je
dermann verankert, die in einigen 
Ländern auf die Dauer von drei 
oder fünf Tagen begrenzt ist. Auf
grund der Brandschutzgesetze 
der Länder können männ liche 
Gemeindeeinwohner zum Dienst 
in den Feuerwehren herangezo
gen werden, wenn nicht genü
gend freiwillige Helfer da sind . 

Es ist nicht möglich, den Kräfte
bedarf in einem Verteidigungsfall 
im voraus auch nur annähernd 
zutreffend festzustellen. Deshalb 
sollte es mög.lich sein , diejenigen 
Männer, die nicht in den Streit
kräften benötigt werden, bei Eig
nung zu humanitären Hilfelei
stungen für die Bevölkerung her
anzuziehen. Eine Heranziehung 
ist jedoch nur für den Fall vorge
sehen, daß es dem örtlichen Kata
strophenschutz an freiwilligen 
Helfern mangelt. 

5. Es hat sich im Laufe der lang
jährigen Diskussion um ein "Ge-

sundheitssicherstel lungsgesetz" 
gezeigt, daß die Maßnahmen zur 
gesundheitlichen Versorgung der 
Bevölkerung im Verteidigungs
fall an den Maßnahmen der Län
der zur Versorgung einer großen 
Anzahl von Verletzten und Er
krankten bei plötzlich auftreten
den Schadensfällen im Frieden 
aufbauen müssen und daß des
halb der Bund im wesentlichen 
ergänzende Regelungen zu tref
fen hat. Im Bereich der gesund
heitlichen Versorgung ergänzt 
der Bund vorhandene Einrich
tungen und Maßnahmen durch 
die Bereitstellung von Hilfskran
kenhäusern und eine auf den Ver
teidigungsfall ausgerichtete Sani
tätsmaterialbevorratung. Zu
gleich ist daran gedacht, zur Pla
nung einer äußersten Nutzung 
der vorhandenen Versorgungs
einrichtungen für Zwecke des Zi
vilschutzes zu verpflichten. 

6. Durch die vorgesehenen 
dienstrechtlichen Vorschriften 
soll eine Lücke im Beamtenrecht 
des Bundes und der Länder ge
schlossen werden. Während An
gestellte und Lohnempfänger im 
öffentlichen Dienst im Span
nungs- und Verteidigungsfall auf
grund des Arbeitssicherstellungs
gesetzes an ihr Arbeitsverhältnis 
gebunden und verpflichtet wer
den können, in Gemeinschafts
unterkünften zu wohnen und an 
Gemeinschaftsverpflegung teil-

Bei gleichbleibendem 
oder nur gering wachsen
dem Personalbestand 
können die wachsenden 
Leistungsanforderungen 
im Krankenhaus nicht 
mehr oder nur unzurei
chend erfüllt werden. 

zunehmen, sind Beamte diesen 
Beschränkungen nicht unterwor
fen. Beamte könnten auch in Kri
senzeiten jederzeit ihre Entlas
sung verlangen und sind (ausge
nommen PoLizei-, Feuerwehr
und Zollbeamte) nicht zur Ge
meinschaftsunterkunft und -ver
pflegung verpflichtet. Das beson
dere Dienst- und Treueverhältnis 
der Beamten kann jedoch nicht in 
Krisenfällen dispensiert werden, 
sondern bedarf angemessener 
Ergänzungen. 
Es wird deshalb geplant, daß Be
amte im Spannungs- und Vertei
digungsfall nicht vor Vollendung 
des 65. Lebensjahres entlassen zu 
werden brauchen, daß sie erfor
derlichenfalls nichtlaufbahnge
rechte Aufgaben übernehmen 
müssen, zu anderen Dienstherren 
abgeordnet werden können und 
zur Gemeinschaftsunterkunft 
und -verpflegung verpfl ichtet 
sind. 

Wird es gelingen den Pflegenotstand in Kliniken, Alten
pflegeheimen und im Katastrophenschutz zu beheben'? 

Der "Arbeitsmarkt" in den 
Krankenhäusern unterschei
det sich nicht von der übrigen 
Wirtschaft. 

Wir alle leiden darunter, daß 
es zwei Millionen Arbeitslose 
gibt. Aber: Wieviele Arbeits
lose sind aus welchen Grün
den nicht mehr "vermittel
bar"? Das liegt sicher nicht 
nur an mangelnder Qualjfika
tion . Kürzlich sagte mir ein 
sehr sympatruscher Jugendli
cher: "Warum soll ich für tau
send Mark arbeiten, wenn ich 
von achthundert Mark Unter
stützung leben kann?" - Das 
nennt man wohl "Selbstver
wirklichung" . 

Der Anteil der Intensivpa
tienten wird im Krankenhaus 
im Jahre 2000 relativ abneh
men; die Intensität der not
wendigen Pflege wird jedoch 

steigen. Dies prophezeite im 
Ju ni 1989 in Hannover Pro
fessor Dr. Otto Anna vom In
stitut für Biomedizinische 
Technik und Krankenhaus
technik der Medizinischen 
Hochschule Hannover. Auch 
der Umfang der medizintech
nischen Ausrüstung werde 
steigen. Als Beispiel nannte 
Anna die Einbezjehung der 
Beatmungsparameter in die 
laufende Überwachung sowie 
den vermehrten Einsatz von 
rechnergestützten Medika
mentenabgaben abhängig von 
den Patientenmeßwerten. Im 
Jahre 2000 würden zudem 
Einzelgeräte mittlerer Kom
ple,otät, wie etwa Infusions
pumpen, stark eingesetzt wer
den . Daneben würden sich 
auch neue Abteilungen eta
blieren, die ein Team um ein 
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spezielles Gerät "scharen und 
die ein Eigenleben führen", 
vermutete Anna. 

Besonders Krankenhäuser, 
die ihre Patienten schon früh 
in Nachsorgekliniken abge
ben, sowie die lntensivüber
wachungseinheiten auch nor
maler Kliniken werden im 
Jahre 2000 "die geballte 
Wucht des technischen Fort
schritts erleben". Das Perso
nal "wird unter der Last der 
vielen unverstandenen und 
deswegen unbeliebten Tech
nik stöhnen". Starker zeitli
cher und psychischer Druck 
werde ferner zu unabsehba
ren, negativen Reaktionen 
führen. Damit die Geräte 
richtig beherrscht werden 
können, reicht es nach An
sicht Annas nicht aus, das Per
sonal nur einzuweisen. "In
tensives und regelmäßiges 
Training" sei erforderlich. 
Soweit Prof. Anna. 

Darf man bei einer solchen 
"Zukunftsvision" noch hof-

fen, daß es genügend Pflege
personal in den Krankenhäu
sern geben wird? M. E. ist das 
weniger eine Frage von ange
messener Bezahlung und er
träglicher Arbeitszeit als viel 
mehr der anscheinend verlo
rengegangenen Motivation, 
nämlich der Motivation des 
Helfens und Dienens. Woher 
aber soll diese Motivation 
kommen, wenn heute der 
Schwesternberuf zum 
"Dienstleistungs-Gewerbe" 
gezählt wird? 

Dienen ist aus der Mode ge
kommen. Vom Dienen beim 
Bund kann man sich fast un
beschränkt durch Wehr
dienstverweigerung absetzen 
und zivilen Ersatzdienst lei
sten. Totalverweigerer lehnen 
auch den zivilen Ersatzdienst 
ab und gehen eher ins Gefäng
nis, als sich an einer solchen 
"Kriegsvorbereitung" zu be
teiligen. 

Der jahrzehntelange Wider
stand gegen ein Zivilschutzge-

setz der Bundesrepublik und 
das mangelnde Durchset
zungsvermögen einer Mehr
heit des Bundestages hierfür 
sind symptomatisch für die 
mangelnde Bereitschaft der 
Gemeinschaft und des einzel
nen, Pflichten auf sich zu neh
men. 

Die Parteien ergehen sich vor 
Wahlen mit gegenseitigen 
Vorwürfen, man habe nicht 
genügend zur Beseitigung der 
Arbeitslosigkeit getan. Der 
gegenwärtigen Regierungs
koalition kann man kaum die 
Schuld dafür zuweisen, daß es 
trotz Vermehrung der Ar
beitsplätze nicht gelungen ist, 
die Zahl von zwei Millionen 
Arbeitslosen wesentlich zu 
beeinflussen. 

Die jetzige und die frühere 
Mehrheit des Bundestages 
trägt allerdings die Verant
wortung dafür, daß der jahr
zehntelange Widerstand ge
gen ein Zivilschutzgesetz in 
der Bundesrepublik nicht 
überwunden werden konnte. 

Pflegenotstand 

Quellenangabe 

(soweit nicht schon im Text 
genannt) 

Laschet, Helmut, "Die Ursa
chen des Pflegenotstands" , 
Arztezeitung vom 17. Mai 
1989 

Clade, Dr. Harald, "Arbeits
platz Krankenhaus: Die Sor
gen wachsen", Deutsches 
Ärzteblatt, Heft 47 / 1988 

Gewerkschaft OTV "OTV
REPORT, Sonderausgabe 
zum Personal notstand Nr. 2 I 
Februar 1989" 

Deutsche KrankenhausgeselJ
schaft "Arbeitsmarktlage und 
Maßnahmen zur Verbesse
rung der Personalsituation im 
Pflegedienst der Krankenhäu
ser, 1989 

Anna, Professor Dr. Otto, 
"Krankenhaustechnik im Jah
re 2000", Ärztezeitung vom 
12. Juni 1989 

Sternstunden des Parlaments. 

Herausgegeben von Rainer Barzel 
Heidelberg: Decker u. Müller, 1989. 
484 Seiten, Leinen, Großoktav. 
DM 48,-

gehen sollte. Man denke nur an die hef
tig geführten Debatten um die Westinte
gration in den SOer oder die Debatten 
über die Ostpolitik in den 70er Jahren. 
Heute gibt es unter den maßgeblichen 
politischen Kräften des Landes keine 
nennenswerten Differenzen mehr, was 
die Bedeutung der Adenauerschen 
Westintegration auf der einen und die 
Ostpolitik Brandti Scheeis auf der ande
ren Seite angeht. 

An diese "Sternstunden des Parla
ments" erinnert nun im 40. Jahr der 
Bundesrepublik Deutschland ein Buch, 
das der frühere Bundestagspräsident 
Rainer Barzel herausgegeben hat. Ziel 
des Buches ist es, das Parlament als zen
trales Verfassungsorgan mehr in den 
Mittelpunkt des politischen Blickfeldes 
zu rücken. 17 Autorinnen und Autoren 
versuchen das auf ihre Weise: Neben 
Journalisten und Verwaltungsfachleu
ten haben auch aktive und ehemalige 
Politiker zur Feder gegriffen, so z. B. 
Karl Carstens (über die politische West
integration), Helmut Schmidt (über den 
verteidigungspolitischen Beitrag der 
Bundesrepublik und die Wehrverfas
sung), Walter Scheel (über die Ostpoli
ti~) o?er Wolfgang Mischnick (über die 
Emghederung der Flüchtlinge). 

Was erhofft sich das deutsche Volk von 
der Arbeit des Bundestages? - Daß wir 
eine stabi le Regierung, eine gesunde 
Wirtschaft, eine neue soziale Ordnung in 
einem gesicherten Privatleben aufrich
ten, unser Vaterland einer neuen Blüte 
und neuem Wohlstand entgegenführen. 
So formulierte es der SPD-Politiker Paul 
Löbe vor mehr als vier Jahrzehnten in 
der ersten Sitzung des Bundestages am 
7. September 1949, die er als Altersprä
sident leitete. Wenn er noch lebte, würde 
er vermutlich urteilen: Das Erhoffte ist 
eingetreten. 

In den zurückliegenden vierzig Jahren 
hat es ein z. T. heftiges politisches Rin
gen zwischen den die Regierung tragen
den Fraktionen und der jeweiligen Op
position um den "richtigen" politischen 
Weg gegeben, den die Bundesrepublik 
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Das war nicht immer so. In den Parla
mentsdebatten über diese - und andere 
- Themen ging es früher hoch her. Die 
gegnerischen Lager lieferten sich heftige 
Wortgefechte, und es ging durchaus 
nicht immer zimperlich zu. "Groß" las
sen sich diese Debatten dann nennen, 
wenn es ihnen um grundlegende politi
sche Orientierungen ging oder wenn es 
sich um Themen handelte, in denen die 
Auseinandersetzung mit der deutschen 
Vergangenheit im Vordergrund stand, 
wie dies etwa bei den Verjährungsdebat
ten der Fall war. Fast immer waren dies 
auch "fesselnde" Debatten, die die Bür
ger in ihren Bann zogen. 

So unterschiedlich deren jeweilige poli
tische Herkunft auch ist - insgesamt 
entsteht ein abwechslungsreiches und 
anschauliches Bild über 40 Jahre Parla
mentarismus und Streitkultur in der 
Bundesrepublik Deutschland. 

wol 
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Digitale Katastrophen und 
Digitalisierter Katastrophenschutz 
Amerikanische Impressionen aus Forschung und Praxis 

Wolf R. Dombrowsky 

Noch immer liegt das Mekka der KatastrophenJorschung in den USA. Die Häufig
keit der dort vorkommenden Katastrophen erheischt praktikable Lösungen; die 
Größe des Landes, seiner Ressourcen und Potentiale ermöglichen sie. Die interes
santesten und in ihren Auswirkungen noch gar nicht ganz absehbaren Fortschrille 
im Bereich praktikabler Katastrophenschutz-Lösungen finden sich gegenwärtig, 
wie könnte es anders sein, im Bereich comp"tergestützter Systeme. Sie verwandeln 
den bestehenden Katastrophenschutz ganz allmählich in ein computergestütztes, 
wissenschaJtliches Management-System. 

Für CharIes Babbage, ENIAC 
und die Schildkröte Achill's 

Zu berichten ist also über die Auswir
kungen der Computerisierung auf den 
Katastrophenschutz und die Gründe, 
die sie möglich und zugleich erforderlich 
machen. Daß darüber berichtet werden 
kann , verdankt sich einem Forschungs
auftrag, der für den Ausschuß VIII der 
Schutzkommission beim BM) durchge
führt wurde und der, um das For
schungsziel überhaupt erreichen zu kön
nen, ins Mekka der Katastrophenfor
schung führen mußte. Ziel der Untersu
chung war es, die Anwendungsmöglich
keiten computergestützter Systeme im 
Katastrophenschutz zu erkunden, be
reits existierende Anwendungen zu er
fassen und, sofern möglich, ihre An
wendbarkeit auf deutsche Verhältnisse 
zu ergründen sowie Kosten und Nutzen 
abzuschätzen. Ohne bereits E rgebnisse 
des abschließenden Forschungsberichts 
vorwegzunehmen, seien einige Facetten 
der in den USA gewonnen Einsichten 
und Erkenntnisse zur Diskussion ge
stellt. Vielleicht regen sie dazu an , den 
Forschungsbericht lesen und die Zu
kunft des Zivil- und Katastrophenschut
zes aus anderer Perspektive bedenken zu 
wollen. 
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Sobald man den Gründen nachzuspüren 
beginnt, die die Computerisierung des 
Katastrophenschutzes technisch ermög
lichten und sachlich erforderten, so stellt 
sich schnell heraus, daß der Begriff 
"Computerisierung" wenig taugt. Das 
Neuartige besteht nicht darin , daß mög
lichst überall Computer stehen und an
fa llende Arbeiten anstatt mit Schreib
maschinen, Karteikarten oder Registra
turen nunmehr mit Textverarbeitungs
und Datenbanksystemen erledigt wer-

Dezimal Binär 

1 1 
2 10 
3 11 
4 100 
5 101 
6 110 
7 111 
8 1000 
9 1001 

Digitalisieren bedeutet somit ersteinmal 
nichts anderes, als "abzählbare" Infor
mationen zu liefern , also Daten in Zah
len zu verwandeln. Und da Computer 
die Information "Ja" / "Nein" so schnell 
verarbeiten können, wie sich Strom ein
und ausschalten läßt, liegt es auf der 
Hand , diese "zweiwertige" Schnelligkeit 
zu nutzen und möglichst alle Informa
tionen in bearbeitbare, d. h. in zweiwer-

den. Selbst komplexere Datenverarbei
tungen, wie sie z. B. mit E insatzleitrech
nern abgewickelt werden können, lassen 
das eigentlich Revolutionäre nur ansatz
weise erkennen. Erst wenn man sich von 
dem Apparat Computer löst und die 
Vorgänge betrachtet, die seinen Einsatz 
ermöglicht und erfordert haben, wird 
das Neuartige, Revolutionäre und mit 
dem Begriff "Digitalisierung" weit an
gemessener Umschriebene sichtbar. 

Daß Rechnen einst Fingerabzählarbeit 
war, läßt sich an "Digitalisierung" noch 
ablesen: digitus, der Finger, die frühe 
Zähleinheit des Dezimalsystems. " Di
git" steht im Englischen noch heute für 
die Ziffern Eins bis Zehn , bzw. Null bis 
Neun. Im Binärsystem, der "Abzählwei
se" des Computers, werden die Zahlen 
dagegen als Summe von Potenzen der 
Grundzahl 2 dargestellt, wobei der Null 
nur die Aufgabe zufällt, die E insen an 
die jeweils " richtige Stelle" zu schieben: 

Potenz 

2° 
21 

21 + 2° 
22 

22 +0, 21 + 2° 
22 +2 1 +0, 2° 
22 + 21 + 2° 
23 

23 + 0 . 22 + 0 . 21 + 2° 

tige, binäre Codes umzuwandeln. Na
türlich klebt eine solche Sprechweise 
noch unmittelbar am Computer und sei
ner Arbeitsweise. Warum man sich ei
nem Apparat und der damit verbunde
nen Mühe der Digitalisierung unterwer
fen, warum man überhaupt der "strom
schnellen" Verarbeitung binärer Codes 
bedürfen sollte, wird daraus nicht un
mittelbar ersichtlich. Dennoch lassen die 
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Mittel die Zwecke erkennen, sofern man 
Kultur und Technik als vergegenständ
lichte Lösungen menschlicher Probleme 
deutet und in der Antwort nach der Fra
gestellung sucht. 

"Sinnesbescbleuniger" sind 
notwendig 

Für welches Problem der Computer die 
Lösung ist, scheint sich leicht zu beant
worten: Wo der Mensch für die Bewälti
gung gegebener Datenmengen Jahre 
brauchte, benötigt der Computer nur 
Minuten. Formuliert man abstrakter, so 
löst der Computer das Problem dispara
ter Geschwindigkeiten, indem er durch 
technische Anpassungsleistungen den 
Menschen dazu befähigt, die Geschwin
digkeiten der biologischen Ausstattung 
überschreiten zu können. Daß derartige 
"Sinnenbeschleuniger" notwendig sind, 
zeigt ein Beispiel aus den frühen militä
rischen Computer-Anwendungen: 

Solange noch mit Granaten im Bereich 
von Sichtweiten geschossen wurde, ge
nügte es, die Treffergenauigkeit empi
risch zu justieren: Der Artillerist korri
gierte seine ballistischen Berechnungen 
anhand der ersten Einschläge. Trotz der 
technisch bedingten Geschwindigkeit 
des Projektils war der Mensch schnell 
genug, die optische Information über 
den Ort des Aufschlags in neue Steuer
und Regeldaten umzusetzen, also das 
Geschütz zu richten. Im Raketenzeital
ter sind derartige Näherungsverfahren 
nicht mehr möglich. Der "Artillerist" 
sieht sein Zielgebiet nicht mehr und, 
falls überhaupt möglich , träfen die In
formationen, die er zur Justierung seines 
Abschußgeräts für weitere "Schüsse" 
brauchte, mit Sicherheit er~t nach Ein
treffen der gegnerischen Rakete ein. Die 
logische Folge, biologisch gesprochen, 
bestand darin, den Artilleristen in die 
Rakete zu setzen, sie sozusagen zu be
mannen. (Man sieht sofort die vorausge
hende technische Lösung: den Fern
bomber, doch stell te sich bei ihm das 
Problem disparater Geschwindigkeiten 
nicht - weswegen er schließlich ein Fos
sil des Zeitalters verletzlicher Langsam
keit ist. Die japanischen Versuche, die 
systemische Langsamkeit des Bombers 
zu überwinden und Geschwindigkeiten 
zu erzielen, die denen der gegnerischen 
Abwehr überlegen waren, hießen "Ka
mikaze" . Die deutschen Versuche mit 
der VI und V2 waren typische unbe
mannte Lösungen, die noch nach dem 
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Artillerie-Prinzip funktionierten und 
sich daher durch gefälschte Treffermel
dungen leicht irreleiten ließen.) Tech
nisch gesprochen bestand die "Beman
nung" von schneLlfliegenden Projektilen 
in der Substitution des realen Artilleri
sten durch äquivalente, aber maschinell 
ausführbare Sinnesleistungen. 

Hier nun wird kenntlich, was "Digitali
sierung" meint. Eine Rakete muß nicht 
im menschlichen Sinne ihr Zielgebiet 
"sehen". Es genügen Koordinaten und 
Meßinstrumente, damit Abweichungen 
berechnet werden können. Im Grunde 
genommen "sieht" der Artillerist auch 
nicht wirklich, wo die nächste Granate 
einschlagen wird. Er muß vielmehr das, 
was er sieht, in verschiedene Maßeinhei
ten umdenken und miteinander in Be
ziehung setzen: Meter in Winkel und 
Grade. Genau das aber kann ein Com
puter auch - noch dazu um ein Vielfa
ches schneller. Und tatsächlich ist es erst 
diese Schnelligkeit, die in die Lage ver
setzt, den Zeitbedarf des Steuerns und 
Regelns so zu verkürzen, daß er die zu 
beeinflussende Prozeßgeschwindigkeit 
nicht übersteigt. 

Mit Hilfe des Computers gelingt so die 
Aufhebung disparater Geschwindigkei
ten . Prozesse, die aufgrund nicht zu ver
einbarender Ablaufgeschwindigkeiten 
nacheinander, also sequentiell ablaufen 
mußten, lassen sich nunmehr zu einem 
gleichzeitig, parallel ablaufenden Pro
zeß integrieren . Die dadurch bewirkte 
Realzeit-Steuerung befreit davon , erst 
nach Ablauf der schnelleren Sequenz 
reagieren zu können : Die extrem be
schleunigte Fähigkeit zum Steuern und 
Regeln erlaubt die fortwährende Kor
rektur des Prozeßablaufs selbst und: er
möglicht so die Vermeidung von teuren 
oder schädlichen Probeschüssen. 

Der Computer verlangsamt uns 
die Geschwindigkeiten, die unse
ren Wahrnehmungs- und Bewe
gungsapparat übersteigen. 

Die positiven Auswirkungen sind un
übersehbar. Durch die Steigerung der 
Steuer- und Regelungsgeschwindigkei
ten über die Ablaufgeschwindigkeiten 
des zu Steuernden und zu Regelnden 
hinaus läßt sich der Bereich des Kontrol
lierbaren und Korrigierbaren extrem 
vergrößern. So wie es die Techniken der 
Mikroskopie erlauben, bis in den Mi
kronbereich zu schauen, (wo wir bei 
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zehn Mikron = 10-5 Meter ein weißes 
Blutkörperchen und bei 10-8 Meter ein 
DNA-Molekül erkennen können), so 
erlauben es die Techniken der Digitali
sierung, in den Mikro- (= 10 -6 sec.) und 
Nanobereich (= 10-9 sec.) der Zeit vor
zudringen. Während uns das Mikroskop 
die Mikrowelt auf das Maß des Auges 
vergrößert, verlangsamt uns der Com
puter die Geschwindigkeiten, die unse
ren Wahrnehmungs- und Bewegungs
apparat übersteigen. Selbst extrem 
schnelle, uns als Explosionen erschei
nende Vorgänge werden vom Computer 
zeitlupenartig "gestreckt" und damit als 
sequenzielle Abläufe erkennbar und be
herrsch bar. 

Dennoch darf man sich an dieser Stelle 
keiner Illusion hingeben. Die Beschleu
nigung unseres Wahrnehmungsvermö
gens durch den technischen Aufwand 
namens Computer beschleunigt unsere 
Wahrnehmung im physischen Sinne so 
wenig, wie das Mikroskop unser Auge 
vergrößert. Wenn uns sonst sinnlich ver
schlossene Welten zugänglich werden, 
dann nur, weil wir gelernt haben, die Re
lationen zwischen Variablen unserer Be
zugssysteme nach unseren Erfordernis
sen technisch zu manipulieren. Das Be
zugssystem als solches ändert sich da
durch jedoch nicht. (Und wer Spaß hat 
an derlei Überlegungen, dem sei Ber
trand Russells Buch "Das ABC der Re
lativitätstheorie" empfohlen.) Wollten 
wir also die Rapidität einer konventio
nellen , chemischen Explosion physisch 
miterleben, so müßten wir uns körper
lich über die Verlaufsgeschwindigkeit 
dieser Explosion hinaus beschleunigen 
lassen. 

Vergleichen wir einige Geschwindigkei
ten, so werden die Relationen klarer: Ei
ne Schnecke schafft rund 0,002 m/ sek 
oder 0,007 km/ h; ein Fußgänger im
merhin schon 1,53 m/ sek bzw. 5,5 km/ 
h. Ein Weltklassesprinter erreicht 10,10 
m/sek, was rein rechnerisch einer Ge
schwindigkeit von 36,364 km/ h ent
spräche. Für 36,4 km brauchte ein 
durchschnittlicher Fußgänger mehr als 
6,5 Stunden und ein trainierter Mara
thonläufer beinahe 2 Stunden. Ein Ar
tilleriegeschoß ist mit rund 900 m/ sek 
bzw. 3 200 km/ h dagegen schon extrem 
schnell. Wollte ein Mensch die gleiche 
Strecke bewältigen, so brauchte er als 
Sprinter ohne physische Leistungsgren
zen schon 87,9 Stunden; der Fußgänger 
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müßte gar 581,8 Stunden ununterbro
chen laufen. Der Schall, den das Artille
riegeschoß beim Abschuß erzeugt, ist 
mit rund 345 m/ sek. (bei 20 DC) etwa 
2,6 mal langsamer als das Projektil 
selbst, so daß man gar nicht mehr hört, 
woran man gestorben ist. Die Deton
ation des Geschosses selbst vollzieht sich 
bereits jenseits der direkten Wahrnehm
barkeit; sie dauert, je nach Bauart und 
Material, zwischen 10-4 und 10-6 sek. 
Gegenüber den Geschwindigkeiten von 
Computern ist dies gleichsam fußgän
germäßig; selbst "langsame" Computer 
wären um den Faktor 10 schneller, die 
"Sprinter" der Leistungselite erreichen 
gar Steigerungen um den Faktor 103 bis 
106 . Die Forschungen zur Überwindung 
des "negativen Widerstandes", des sog. 
"Gunn-Effektes", haben inzwischen zu 
Maschinen geführt, die bis zu 1 Milliarde 
Ein/ Aus-Schaltungen bzw. Wenn / 
Dann-Entscheidungen pro Sekunde be
wältigen können (vgl. Thim 1972). Da
bei ist die Miniaturisierung so weit fort
geschritten, daß ein Stromimpuls trotz 
annähernder Lichtgeschwindigkeit den
noch kaum mehr als einen Millimeter 
zurückgelegt hat. Zahlenmagier mögen 
errechnen, welcher Strecke dies im Maß
stab der menschlichen Biologie entsprä
che und wie lange man laufen müßte, um 
sie hinter sich zu bringen ... 

Natürlich ist dieser Exkurs ins Reich der 
Geschwindigkeiten bzw. in das Bezugs
system aus Weg und Zeit kein I'art pour 
I'art zum Seitenfüllen. In den USA wird 
zunehmend das Problem der sog. "com
puter i1Iiterarcy" , des digitalen Anal
phabetismus, diskutiert. Die rasante Di
gitalisierung immer weiterer Lebensbe
reiche zeigt, daß es an Menschen fehlt, 
die sich von großen Zahlen, von Propor
tionen und Relationen und von geome
trischen (exponentiellen) Reihen eine 
klare VorsteLlung machen können. Wie 
schwer dies ist, demonstriert das sehr 
simple Falt-Beispiel noch immer auf 
frappierende Weise: Man nehme ein ge
wöhnliches Zeitungsblatt mit einer Pa
pierstärke von rund 0,1 mm und begin
ne, es zusammenzufalten: - 0,2 mm; 
0,4 mm; 0,8 mm; 1,6 mm; 3,2 mm; 6,4 
mm - sechsmal gefaltet und so fort und 
so fort ... Die Frage: Wie dick wird das 
Faltprodukt nach dem 50sten Falten? 
Wer mag, kann es selbst probieren oder 
anderer Vorstellungsvermögen testen. 
Tatsächlich aber zeigt sich, daß mit 
menschlichen Maßen nichts vorstellbar 
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ist. In der Praxis ist bereits nach dem 
achten Falten Schluß, weil der Knubbel 
nicht mehr zu biegen ist; in der Sphäre 
des gedanklich Möglichen wäre nach 50 
Faltungen ein Papierberg von über hun
dert Millionen Kilometern erreicht, eine 
Strecke also, die uns über die Marsbahn 
hinaus bis in den Asteroiden-Gürtel be
fördern könnte. 

Es bereitet Schwierigkeiten, sich 
geometrische Progressionen zeit
lich vonustellen. 

Gleiche Schwierigkeiten haben wir, so
bald wir uns geometrische Progressio
nen zeitlich vorstellen sollen. Das be
rühmte (und sehr simple) Seerosen-Bei
spiel bleibt, trotz Alter, vital: Man stelle 
sich einen See vor, dessen Seerosen sich 
jede Nacht verdoppeln. Der See sei so 
groß, daß die Seeoberfläche erst nach 99 
Nächten bis zur Hälfte bewachsen ist. 
Wie viele Nächte wird es noch dauern, 
bis der See vollständig zugewuchert ist? 
Natürlich liegt die Antwort auf der 
Hand: schon am nächsten Morgen. Und 
doch sind die meisten verblüfft genug, 
daß ihnen eine Antwort erst nach Über
legen einfällt. Völlig verblüfft aber ist 
man, sobald mit der Größe einer einzi
gen Pflanze gerechnet wird: Nach 100 
Verdoppelungsschritten bedeckte die 
Nachkommenschaft einer einzigen See
rose eine Fläche, die 10 14 mal größer wä
re als die gesamte Erdoberfläche. 

Eine Reihe von Wissenschaftlern und 
Philosophen haben diese menschliche 
Begrenztheit des Vorstellungsvermö
gens für eine anthropologische Konstan
te gehalten und daraus gefolgert, daß 
sich der Mensch besser bescheide und 
auf alles verzichte, was seine biologi
sche, physiologische und psychische 
Ausstattung übersteige. Eine solche An
sicht mag gut gemeint, vielleicht sogar 
wünschenswert sein, gegenüber der Tat
sache aber, daß unsere gesamte Zivilisa
tion längst in Bereichen jenseits der art
bedingten Ausstattung prozediert, ist sie 
irreal und illusionär. Dennoch hat Dieter 
Claessens (1980: 17) recht, wenn er fest
stellt, daß es eine "evolutionär bedingte 
Unfähigkeit" des Menschen ist, ein di
rektes Verhältnis "zu größeren Größen, 
Zahlen. Massen und Massenereignis
sen" zu haben, d. h. sich zu der vom 
Menschen "selbst produzierten Indi
rektheit und Abstraktheit direkt verhal
ten zu können , dieser Abstraktheit ge
genüber direkt motiviert zu sein". 

In der Nukleardebatte hat der 
Unterschied zwischen Sozialem 
und technisch Instrumentellem 
zunehmend an Bedeutung 
gewonnen. 

Unsere emotionale Unbeteiligtheit ge
genüber Prozessen, die wir uns weder 
zeitlich noch quantitativ, und schon gar 
nicht qualitativ, vorstellen können, führt 
dann dazu, daß das Soziale und das tech
nisch Instrumentelle immer weiter aus
einanderfallen kann. Dinge, die uns 
nicht ans Herz gehen, sind uns letztlich 
ziemlich egal, so daß eben auch die Aus
wirkungen des Umgangs mit extremen 
Mengen, Zahlen und Zeiten "egal" blei
ben. Wie verhängnisvoll diese unmoti
vierte Umgangsweise mit den eigenen 
Artefakten ist, zeigt gerade die fort
schreitende Digitalisierung. In der Nu
kleardebatte z. B. , besonders bei der 
Problematik eines "Atomkriegs aus 
Versehen", hat der Unterschied zwi
schen Sozialem und technisch Instru
mentellem, oder zwischen "Systemzeit 
und sozialer Zeit" (Deutsch mann 
1983), zunehmend an Bedeutung ge
wonnen. Die These erscheint hier nicht 
gewagt, daß sich der Abbau von Mittel
streckenraketen an der Demarkationsli
nie zwischen Ost und West wohl eher der 
Unbeherrschbarkeit der Systemzeit ver
dankt als einer neuen Friedfertigkeit. 
Die Tatsache nämlich, daß die Zeit, die 
zwischen Abschuß und Einschlag dieser 
Waffen verbleibt, nicht einmal ausreicht, 
um das betreffende Projektil zweifelsfrei 
zu identifizieren, geschweige denn bei 
einer Fehlauslösung noch korrigieren, 
Abläufe abbrechen oder politisch kon
sultativ handeln zu können , erzwang ge
radezu eine Neuorientierung nach Maß
gabe der sozialen Zeit, also der Zeit nach 
Menschenmaß. 

Die Rückführung von Systemgeschwin
digkeiten auf soziale Zeiten, d. h. auf die 
für menschliche Wahrnehmung, Beur
teilung und Entscheidung erforderli
chen Zeitmaße, entspricht vom Effekt 
her einem bewußten Verzicht auf das 
technisch Mögliche. Ganz offensichtlich 
war die "Raketenfrage" in einen Bereich 
emotionaler Motiviertheit vorgedrun
gen, wo ein direkter Bezug zu Massen, 
Mengen und Geschwindigkeiten ein 
realistisches Vorstellungsvermögen her
vorbrachte. Die Frage ist, ob auch in an
deren Bereichen, z. B. beim "Ozonloch" 
oder beim "Treibhauseffekt" etc. solche 
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direkten Bezüge möglich werden und 
weIche praktischen Konsequenzen dies 
haben wird. 

Auch die Digitalisierung unserer Kultur, 
unseres täglichen Lebens ist unter dem 
Gesichtspunkt der direkten Bezugnah
me zu reflektieren. Dies nicht aus Grün
den theoretischer oder philosophischer 
Spekulation, sondern aus handfesten 
praktischen Gründen. Anzuknüpfen ist 
dazu nochmals am Beispiel der Explo
sion und der technischen Beschleuni
gung unseres Wahrnehmungsvermö
gens - nicht unserer physischen Wahr
nehmung: Im Sinne sozialer Zeit bleibt 
eine Materialausbreitung in der Zeit von 
10-4 und schneller auch zukünftig eine 
Explosion". Selbst wenn es uns gelingt, 

~ie von 106mal schneller prozedierenden 
Computern auszumessen, gewinnen wir 
dadurch nicht die (soziale) Zeit, die wir 
für Eingriffe benötigten. Gelänge es uns 
aber, Regel- und Steuertechniken zu 
schaffen, die in annähernder Rechner
geschwindigkeit arbeiten können, so er
öffnete dies in der Tat die Chance, auf 
Explosionen zulaufende Prozesse zu be
einflussen, sie also gleichfalls zu kyber
netischen Regelkreisen umzugestalten. 

An dieser Stelle soll nicht über die tech
nische Möglichkeit solcher Regelkreise 
diskutiert werden; manches dazu ist seit 
langem verfügbar und bewährt sich nicht 
nur im Extrem unterirdischer Atom
bomben-Tests (vgl. Spiegel 23 / 
1986: 130-134), sondern auch im All
tag, wo Überwachungs-, Steuerungs
und Regelungsaufgaben prozessorge
steuert und kybernetisiert ablaufen 
(grundlegend noch immer: N. Wiener 
1968; neuer: Horn 1986; Schulz 1986). 
Es geht vielmehr um einen prinzipiellen 
Problemzusammenhang, der den dispa
raten Abläufen und Geschwindigkeiten 
von sozialer Zeit und Systemzeit inhä
rent ist. Er besteht, und dies macht ihn 
unbehaglich, in seiner Vernetztheit, die 
es schon lange nicht mehr erlaubt, ein
eindeutige Wenn/ Dann-Beziehungen 
zu identifizieren oder gar unser mensch
liches Bedürfnis nach einem klaren An
fang und einem umgrenzten Ende im 
Sinne eines Ergebnisses, eines "Out
puts", zu befriedigen. 

Fest steht aber, daß in immer mehr Be
reichen unseres Lebens Abläufe zu fin
den sind, die in Relation zu den beste
henden Regel- und Steuermechanismen 
"zu schnell" sind. Ob es sich hierbei um 
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industrielle Fertigungsprozesse, um Dis
tributionsprozesse von Gütern, Dienst
leistungen oder Informationen handelt, 
ob es politische Steuerungsprozesse 
oder Verwaltungsmaßnahmen sind, 
überall müßte inzwischen durch spezifi
sche Rationalisierungen soviel Zeit ge
wonnen werden, daß die Handlungs
Outputs noch korrigiert und aktuellen 
Bedürfnissen angepaßt, also prozessual 
und sozial kybernetisiert werden könn
ten. Es erscheint angebracht, die mit den 
Begriffen Legitimations- und Akzep
tanzverluste bezeichneten Steuerungs
und Integrationsprobleme zuvörderst 
als Ergebnis disparater Zeit- und Pla
nungshorizonte und damit als zeitlich 
mit den verfügbaren Mitteln nicht mehr 
zu harmonisierende Abläufe zu erken
nen. 

Die Digitalisierung der meisten dieser 
Abläufe erlaubte daher eine enorme Be
schleunigung in Relation zum schnell
sten Prozeßverlauf, sofern Zeiteffektivi
tät die Leitvariable sein soll. Natürlich 
ließe sich, dank computergestützter 
Verbreiterung unserer Wahrnehmung, 
auch nach ganz anderen Leitvariablen 
optimieren. Das Explosions- und das 
Mittelstreckenraketen-Beispiel demon
strierten das Wesentliche: Überall dort, 
wo System zeiten kleiner sind als die so
zialen Zeiten muß entweder die soziale 
Zeit auf Systemzeit beschleunigt und da
mit selbst in eine Systemzeit höherer 
Ordnung (nämlich steuernder, regeln
der Art) umgewandelt werden, oder, 
wenn man dies aus sozial erwogenen 
Gründen nicht will, muß die "schnelle
re" Systemzeit nach Maßgabe der sozia
len Zeit reduziert und spezifisch "ent
technisiert" werden. 

Sozialverträglichkeit bedeutet 
weder einen Biologismus noch 
Technikfeindlichkeit. 

Von Bedeutung ist an dieser Stel1e das 
Spezifische der Enttechnisierung. So
zialverträglichkeit im Sinne einer be
wußten und geplanten Ausrichtung an 
mensch gemäßen Maßen und Zeiten be
deutet weder einen Biologismus noch 
Technikfeindlichkeit. Da jedoch auch 
hier die Zusammenhänge extrem ver
netzt und interdependent sind, werden 
einige zusätzliche Überlegungen not
wendig. Wenden wir uns dazu nochmals 
dem Explosions-Beispiel zu: Mit Hilfe 
digitalisierter Meß- und Analyseverfah
ren läßt sich der Ablauf von Prozessen 
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und Reaktionen hin zu einem Explosion 
geheißenen Moment beliebig genau 
analysieren. Beliebig genau meint dabei 
die Synchronisation disparater Abläufe. 
Ein weiteres Beispiel mag helfen: Steht 
man unmittelbar am Gleis und ein IC 
rast mit 200 km/ h an einem vorbei, so 
wirkt dies zwar wie ein kleiner Vorge
schmack auf eine Explosion, doch die 
Beschriftungen auf den Waggons wer
den ich mit Sicherheit nicht lesen las
sen. Leiht man sich jedoch eine Loko
motive aus und beschleunigt auf dem 
Paralle1gleis stetig bis auf 200 km/ h, so 
bewirkt diese Synchronisation von Be
obachter und zu Beobachtendem eine 
zunehmende Lesbarkeit der Beschrif
tung. Benutzte man anstelle des Beob
achters eine Videoanlage, so könnte 
auch nach Beendigung dieser aufwendi
gen Lesereise das Beobachtete immer 
von neuem angeschaut werden. Genau 
dies ist der Vorgang, der sich bei der 
computergestützten Beobachtung eines 
Explosionsvorganges abspielt: Die digi
talen Daten lassen sich wie ein Videofilm 
immer wieder lesen und eröffnen so ein 
faßbares Abbild des ansonsten viel zu 
Schnellen. Der Fortschritt ist offensicht
lich. Vorgänge, die bisher nicht durch
schaut werden konnten, offenbaren 
nunmehr ihre Wirkungsweisen, so daß 
sich die Chance ergibt, auch dann noch 
intervenieren zu können, wo früher alles 
zu spät war. 

Die Interventionschance beruht jedoch 
auf einem Kunstgriff. Das extrem 
Schnelle gibt sich dem Menschen nur ex 
post zu erkennen ; faktisch bleiben die 
Wahrnehmungs-, Steuer- und Regelka
pazitäten weit hinter dem Einsehbaren 
zurück. Realzeittauglich ist nur der 
Computer und so hängt das Einsichts
vermögen von ihm ab. Dennoch ist diese 
Form der Abhängigkeit weit geringer, 
als sie es ohne Computereinsatz war. 
Gernot Krankenhagen und Horst Laube 
(1983) haben anhand des Einsatzes von 
Eisen und Stahl die Bedeutung von Ver
such und Irrtum auf dem allmählichen 
Wege hin zu einer systematischen Werk
stoffprüfung und Normung beschrie
ben. Selbst noch auf dem Niveau indu
strieller Chemie läßt sich zeigen, daß ex
perimenteU erfolgreiche Laborversuche 
nicht proportional übertragbar waren 
und Katastrophen nur deswegen ver
mieden wurden, weil anfänglich mit be
sonders großen Sicherheitsaufschlägen 
hantiert wurde. Es ist keine Herabwür-
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digung, wenn man diese Methode des 
"learning by doing" damit charakteri
siert, daß die Handelnden von ihrer 
"Versuchsanordnung" letztlich nur 
wußten, wie sie im Prinzip, nicht aber im 
Großbetrieb unter Vollast abläuft. So 
kannte man zwar die zentralen Steuer
parameter (z. B. Drücke, Temperaturen 
etc.), doch wußte man auch, daß schon 
geringste Veränderungen der beteiligten 
Stoffmengen exponentielle Reaktionen 
bewirken können, so daß man anfangs 
lieber weit unterhalb der maximalen 
Wirkungsgrade blieb. Mit wachsender 
Erfahrung erst konnten die Systemgren
zen immer exakter erkundet und ausge
dehnt werden. (Ein interessantes Bei
spiel für das hier Gemeinte ist der Kraft
stoff-Vergaser, dessen Prinzip völlig be
herrscht wird, den man aber noch immer 
nicht vom Reißbrett aus zur Produktion 
geben kann. Die Ermittlung des optima
len Wirkungsgrades gelingt allein expe
rimentell. ) 

Der Computer verändert die 
wechselweise Durchdringung von 
Erfahrung und A bstraktion 
grundlegend. 

Der Computer verändert diese wechsel
weise Durchdringung von Erfahrung 
und Abstraktion grundlegend, weil mit 
der Realzeiterfassung von Abläufen zu
gleich die AblaufmodeUierung und da
mit die Ablaufsimulation möglich wird. 
Durch diese Verdoppelung der ReaHtät 
läßt sich, anders als früher, realitätslos 
experimentieren und folgenlos scheitern 
(vgl. Guther 1986). In dieser Möglich
keit ist zugleich eine sehr spezielle sozia
le Distanziertbeit angelegt, deren Frei
heitsgrad uns möglicherweise noch nicht 
bewußt ist. Er besteht darin , daß die 
realitäts- und folgenlose Simulation zu 
einer spielerischen Experimentierhal
tung einlädt, die bei Realversuchen un
ter Scheiternsandrohung nie möglich ist, 
auch nicht sein darf. Im Simulator aber, 
auch den kostenintensiven wie beispiels
weise dem Fahrsimulator "SUSAN" für 
Hochseeschiffe, dürfen selbst Grenzsi
tuation erkundet und unorthodoxe Ma
növer erprobt werden. Betriebe wie z. B. 
Thyssen in Duisburg-Bruckhausen ha
ben ihre automatisierten Stell warten mit 
simulationsfähigen Programmen ausge
rüstet und machen damit gute Erfahrun
gen. Die Belegschaft kann in ruhigen 
Zeiten "spielen", doch ist es ein thema
tisch gebundenes, trainierendes Spiel, 
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bei dem letztlich die Gesamtanlage in ei
ner Intensität kennengelernt wird, die 
sonst nie erreichbar wäre. Zugleich ist 
dieses Vertrautsein mit der Anlage emo
tional grundverschieden von den affek
tiven Bindungen, die dort entstehen, wo 
reale Entscheidungen zu realen Anlagen 
führten. Die gesamte Kerndiskussion ist 
Ausfluß solcher öffentlich vollzogener 
Festlegungen, bei denen die symboli
schen Gehalte eine große Rolle spielen. 
Heute ist ein "Ausstieg" ohne Gesichts
verlust nicht mehr möglich, von den 
enormen Investitionen und Folgekosten 
ganz abgesehen (dazu Meyer-Larsen 
1980). Ganz anders bei der Simulation: 
dort kann man die Reset-Taste bedienen 
und von vorn anfangen ... 

Eine weitere Facette von Distanziertheit 
tritt hinzu. Die Schnelligkeit, mit der sich 
selbst komplexe Abläufe simulieren las
sen (man denke dabei an "DAGU
Land" oder "Lohhausen" , beides Dör
ner/ Kreuzig 1983), bewirkt ein simulta
nes Assessment des eigenen Tuns und 
der technischen Abläufe, die simulativ 
erkundet werden. Die interaktive Kon
zeption von Simulationen zeigt sogleich, 
welche Konsequenzen das eigene, simu
lierte Tun zeitigt und ob mit Bordmit
teln, sozusagen mit den Kapazitäten der 
Anlage, die man simuliert, erfolgreich 
interveniert werden kann oder nicht. 
Während in der Realität oftmals erst 
nach Jahrzehnten sichtbar wird, ob man 
"aufs richtige Pferd gesetzt" hatte, ver
mag eine gute Simulation sogar genera
tive, jahrzehntelang dauernde Sequen
zen innerhalb von Minuten durchzu
spielen. Daraus resultiert eine emotions
lose Haltung, eine Zwanglosigkeit ge
genüber den Zusammenhängen von 
Zwecken und Mitteln: Wo offensichtlich 
wird, daß mit gegebenen Mitteln die avi
sierten Ziele nicht zu erreichen sind, er
scheint es nicht tragisch, auch die Ziele 
zur Disposition zu stellen. 

Hier nun wird verständlich, was "Ent
technisierung" heißt. Wo Ziele neu defi
niert werden, bedarf es zumeist auch 
ganz anderer Mittel zu ihrer Realisie
rung. Das Mittelstreckenraketen-Bei
spiel ist hier sehr aufschlußreich, da die 
Untauglichkeit der Mittel zugleich auch 
dazu führte, über die Ziele und damit 
über die zukünftige Konzeption der 
NATO und ihrer Verteidigungspolitik 
nachzudenken. Vielleicht ist das Beispiel 

aufgrund seiner Aktualität zu stark af
fektbesetzt. Im Prinzip aber gilt für das 
System "Mittelstreckenrakete" das glei
che wie für das System "Schlachtschiff" , 
mit dessen (buchstäblichem) Untergang 
auch ein komplettes Verständnis von 
Weltmacht und Militärstrategie unter
ging (vgl. Arndt 1989) und erst durch 
die Probe aufs Exempel herbeigezwun
gen, neuen Konzeptionen Platz machen 
mußte. Vielleicht wird dereinst die Ent
technisierung des ABC-Krieges darin 
bestehen, daß die Techniken der horren
den Systemzeiten durch Techniken nach 
Maßgabe sozialer Zeiten substituiert 
werden und sodann Konzepte der soge
nannten "sozialen Verteidigung" als der 
Technik letzter Schrei erscheinen. 

Ein letztes Beispiel der Digitalisierung 
ist einzuführen, um ein "rundes" Bild 
der uns erwartenden Entwicklungen im 
Bereich Katastrophe und Katastrophen
schutz skizzieren zu können. Das Bei
spiel ist Realität und entstammt der In
dustrie, genauer gesagt dem Versuch, 
die Ersatzteillagerhaltung von marken
gebundenen Autowerkstätten zu ratio
nalisieren. 

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht 
scheint die Optimierung der Lagerhal
tung prinzipiell leicht organisierbar: Je
des Ersatzteil muß nach der Häufigkeit 
des Verbrauchs pro Zeiteinheit vorge
halten werden. Häufig benötigte Teile 
müssen folglich in größeren Stückzahlen 
am Lager sein, selten benötigte Teile da
gegen nur einmal, oder, wenn man Kun
den Wartezeiten zumuten kann, gar 
nicht; sie werden bei Bedarf einfach 
beim Werk bestellt. Natürlich sind die 
Zusammenhänge in der Praxis schwieri
ger. Schon bei fünf Pkw-Modellen mit 
zwei Motorbaureihen und jeweils drei 
Leistungsvarianten ergeben sich allein 
durch die Abstufungen der Leistungs
aufbereitung dreißig Varianten in den 
Bereichen Vergaser/ Einspritzung, Aus
puffanlagen, geregelte/ ungeregelte Ka
talysatoren, Elektrik/ Elektronik bzw. 
Zündanlagen. Geht man davon aus, daß 
auch Kunden älterer und alter Modelle 
bedient werden möchten, so müßte im 
Grunde jede Werkstatt für jedes Modell 
eines jeden Baujahres alle häufig benö
tigten Teile vorhalten. 

Das Problem ist so klar wie der Verdruß 
von Kunden, die den selten gebrauchten 
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Ersatzteilen von Werkstatt zu Werkstatt 
hinterhertelefonieren mußten, oder von 
Werkstattbesitzern, denen die Lagerhal
tungskosten eines kompletten Sorti
ments über den Kopf wuchsen. Den
noch bahnte sich eine Lösung des Pro
blems nur schleppend und auf ironische 
Weise an. Im Endeffekt nämlich bewirk
ten die individuellen, auf den EinzeIbe
trieb beschränkten Rationalisierungs
maßnahmen der Lagerhaltung eine Ver
schiebung des Problems hin zum Produ
zenten. Indem die Werkstätten began
nen, ihre Lagerhaltung systematisch zu 
erfassen, konnten sie das Sortiment ex
akt nach Bedarfshäufigkeit zusammen
stellen und somit Kosten sparen. Was 
sich aber in der Bilanz des Einzeibe
triebs positiv niederschlug, wirkte beim 
Produzenten als nackte Anarchie: In ih
rer Summe ergaben alle zusammenge
strichenen Ersatzteilbestellungen lawi
nenartige Überhänge beim Auslieferer 
und damit Halden überflüssiger, weil 
realiter nur selten benötigter Teile. Spä
testens in dieser Situation "rechnete" es 
sich für den Produzenten, seine Ver
tragshändler und -werkstätten informa
tioneIl zu vernetzen und zugleich ein 
schnelles Vertriebssystem aufzubauen, 
das selten benötigte Teile per Nachtex
press zuzustellen vermag. Bei einem Mi
nimum an örtlichen Lagerhaltungen 
konnte so ein Maximum an Ersatzteil
verfügbarkeit garantiert werden, ließen 
sich die betriebswirtschaftlichen EinzeI
rationalitäten zu einer Gesamtrationali
tät auf Produzentenebene verschmel
zen. 

Durch Zusammenfassung der 
Mengenumsätze nach Zeit und 
Ort werden immer komplexere 
Zusammenhänge sichtbar. 

In äußerster Abstraktion ließe sich der 
ganze Vorgang auch folgendermaßen 
fassen: Aus einer anfänglich nicht oder 
nur ungenau bekannten Mengenvertei
lung wird durch eine systematische 
Mengenumsatzerhebung eine nach Ver
brauch pro Zeiteinheit ermittelbare 
Mengenbestimmung. Je genauer die 
Mengenbestimmung gelingt, desto prä
ziser kann der Bedarf kalkuliert werden. 
Frappierend ist nun, daß durch die Zu
sammenfassung der Mengenumsätze 
nach Zeit (Monat; Jahr) und Ort (Ver
tragswerkstatt) immer komplexere Zu
sammenhänge sichtbar werden. 
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Indem sämtliche Werkstätten bei 
kleinstmöglicher Lagerkapazität trotz
dem genau das Teilesortiment vorhalten 
können, das für die Reparaturen ihrer 
Kunden notwendig ist, werden nicht nur 
die Betriebskosten der Werkstätten ge
senkt, sondern auch die des Produzen
ten. Auch er kann sein für die Eilauslie
ferung vorzuhaltendes Sortiment exakt 
nach der bundesweiten Verbrauchsver
teilung bestimmen. Auf diese Weise mi
nimiert er nicht nur die Lagerhaltung, er 
optimiert auch die Produktionsmengen 
aller Teile und damit den Rohstoff- und 
Energieeinsatz. 

Zugleich liefern die Lagerumsatzdaten 
der Werkstätten ein genaues Bild der 
Reparaturhäufigkeiten nach Regionen. 
Der Produzent kann so feststellen, wei
che Teile in welchen Gebieten innerhalb 
welcher Zeiten verschleißen, so daß 
auch während der Serien produktion ge
zielte Verbesserungen ebenso möglich 
sind wie gezielte Einsparungen an Mate
rial oder Qualität. So ist nicht einzuse
hen, warum einzelne Teile länger halten 
sollen als die durchschnittliche Lebens
dauer des Gesamtprodukts. Schließlich 
könnten mit den Daten über regionale 
Verschleißverteilungen sowohl Autos 
mittlerer Haltbarkeit als auch regional 
angepaßter Robustheit konstruiert wer
den. Die Daten über die durchschnittli
che Lebensdauer von Einzelteilen lie
ßen sich sowohl dazu nutzen, Produkte 
herzustellen, bei denen alle Komponen
ten möglichst gleichzeitig zusammen
brechen, als auch für Produkte, deren 
Bestandteile gleichermaßen dauerhaft 
halten. 

Sieht man sich die organisatorischen 
Entsprechungen an, die sich aus der 
Analyse der zusammengefaßten Lager
haltungsdaten ergeben, so fällt auf, daß 
die Mengenflußdaten nicht nur Anpas
sungen bei der vorzuhaltenden Stück
zahl pro Teil und bei der Teileproduk
tion selbst erlauben, sondern auch We
geoptimierungen bei der Lagergestal
tung. So lassen sich die Teile auch im La
ger nach der Häufigkeit ihres Abrufs, 
nach Gewicht, sortimentimmanenten 
Zugehörigkeiten o. ä. Gesichtspunkten 
ordnen und mittels Transportautomaten 
innerhalb des Lagers bewegen. Auf die
se Weise genügen dann wenige qualifi
zierte Lageristen, um den Warenfluß ab
zuwickeln und Versorgungssicherheit zu 
gewährleisten. 

Digitale Katastrophen 

Sozialer und "technischer 
Frieden" sind unverzichtbar. 

Die ökonomischen Vorteile dieser syste
matisierten Konzentration waren offen
sichtlich, bedürfen aber einschrän
kungslos eines umfassenden Friedens: 
Jede Störung des auf Minimalvorhalte
mengen reduzierten Sortiments und der 
ihm angepaßten Organisation von Roh
stoff und Produktion führt zwangsläufig 
zu Zusammenbrüchen. Daß sog. 
Schwerpunktstreiks innerhalb eines 
mengenmäßig absolut filigran abge
stimmten Zulieferer- und Lagerhal
tungsnetzwerkes somit bei kleinstem 
Aufwand ganze Industriezweige lahrole
gen können, liegt folglich auf der Hand. 
Es bedarf also nicht nur des sozialen 
Friedens, sondern auch des "techni
schen Friedens" : Ausfälle der Steue
rungscomputer, Programmfehler, unge
wollte oder gewollte Bedienungsfehler 
(Sabotage, Rache, Virus-Programme) 
sind inzwischen die funktionalen Äqui
valente zu Bomben-Attentaten oder 
feindlichen Angriffen. Sieht man Brän
de aus diesem Blickwinkel, so wird so
fort einsehbar, warum nicht nur unmit
telbare Brandschäden, sondern auch 
verzweigte ökonomische Folgeschäden 
durch Betriebsausfälle entstehen. Der 
enorm.e ~stieg der Brandschäden (in 
GeldelOhelten) erklärt sich auf diese 
Weise. Ein Großbrand im zentralen Er
satzteillager bei Ford, Köln , bewirkte al
lein durch derartige Betriebsausfälle ei
nen Schaden von 110 Mio. DM, also im
merhin 31,4 Prozent des Gesamtscha
dens. 

Noch einmal sei das Beispiel des Ford
Zentrallagers bemüht: Dort hatte die 
Zusammenfassung vieler Einzeldaten 
erst zu einer Reorganisation der örtli
chen Ersatzteillager geführt. Danach, 
indem sich die Effekte der vielen örtli
chen Reorganisationen auf die Teilepro
duktion, -lagerung und -verteilung des 
Stammwerks in Köln auswirkten (sozu
sagen als »Summationsphänomen« 
. . . ), wurde auch dort eine Reorganisa
tion nötig - aber auch erst möglich. 

Der Zusammenhang ist interessant. 
Vom zeitlichen Ablauf aus gesehen 
konnte die Reorganisation des letzten 
Gliedes erst geschehen, nachdem die 
Mehrzahl der örtlichen Lager die Vor
teile einer Reorganisation erkannt und 
umgesetzt hatten. (Anders herum wäre 
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ein Sturm der Entrüstung losgebrochen: 
Das Stammwerk als Zerstörer des freien 
Unternehmertums von Vertragspart
nem.) In dem Moment aber, in dem sich 
auch das letzte Glied so reorganisiert wie 
alle anderen Glieder vorher, schlägt 
Quantität in Qualität um und es entsteht 
eine vollkommen neue Organisations
und Produktionsstruktur. Die Rationa
lisierung aller System teile läßt eine der
art eng vernetzte und aufeinander abge
stimmte Zusammenwirkung zu , daß alle 
Systemteile daraus ihren Vorteil ziehen, 
aber auf jede Unabhängigkeit vom koor
dinierten Gesamtzusammenhang ver
zichten müssen. Man könnte es auch so 
ausdrücken: Die Integration zu einer 
komplexeren Ordnung hat dazu geführt, 
daß die Negativeffekte geringerer Ord
nungsgrade, also Unübersichtlichkeit, 
Ressourcen- und Energievergeudung 
etc., gewinnbringend vermieden wur
den, dadurch aber auch der Grad wech
selseitiger Abhängigkeit und Kontrolle 
zugenommen und der Grad an Vielfalt, 
Chaos und individuellen Ordnungsstif
tungen abgenommen hat. 

Erkennbare Probleme für den 
Katastrophenscbutz lassen sicb 
aufzeigen. 

Löst man sich einen Moment von be
rechtigten Einwänden gegen Analogie
schlüsse und behandelt eine Gesell
schaft wie eine große Firma, dann lassen 
sich die Probleme mühelos erkennen, 
die auf uns, unseren Schutz vor Kata
strophen und unsere bestehenden 
Schutzvorkehrungen namens Katastro
phenschutz zukommen. Gegenwärtig 
nämlich befinden wir uns gesellschaft
lich gesehen in der Frühphase der örtli
chen Ersatzteillager- Rationalisierung: 
Überall, völlig anarchisch, wird digitali
siert. Banken, Versicherungen, Behör
den und Verwaltungen stellen auf elek
tronische Datenverarbeitung, Selbstbe
dienungsautornaten, Datenfernübertra
gung und zentrale Datenverwaltung um 
(s. Dannemann 1988; Schrader 1987). 
Firmen kybemetisieren ihre Steuer- und 
Regel ungsanlagen ; Fernü berwach u ngs
systeme, automatisierte Meßnetze und 
Sensor-Systeme übernehmen zentrale 
Aufgaben der Betriebsabwicklung. Der 
internationale Zahlungsverkehr, das ge
samte Börsengeschäft, die Abwicklung 
globaler Kommunikation wären ohne 
digitale Netze nicht mehr denkbar. Bis in 
den Katastrophenschutz ist die Digitali-
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sierung vorgedrungen. Vom zentralen 
Einsatzleitrechner über Analyse- und 
Meßcomputer bis hin zur Personal- und 
Materialverwaltung ist "Kollege Com
puter" im Dienst. Das zentrale Warn
dienstinformationssystem WADIS oder 
das mobile nuklidspezifische Meßsy
stern lassen den Trend ebenso erkennen 
wie die geplante Digitalisierung der Re
gierungs- und Parlamentsarbeit oder 
spezifischer Dienstleistungssektoren 
wie im Bereich der Rechtsprechung 
(z. B. JURIS und WADIS, vgl. Bauer 
1987); überall sollen Datenbank- und 
elektronische Kommunikationssysteme 
dafür sorgen, disparate Geschwindig
keiten zu synchronisieren. 

Aus Sicht der empirischen Katastro
phenforschung erscheint eine solche 
Entwicklung jedoch janusköpfig. Die 
Vorteile waren offensichtlich: die realen 
Geschwindigkeiten, mit denen wir es al
lerorten zu tun haben, erheischen ange
messen schnelle - und damit notwendi
gerweise digitale - Steuerungen. Was 
jedoch passiert, wenn eine soziale Inte
grationskraft feh lt, die all die einzelnen, 
oftmals allein von persönlicher oder un
ternehmerischer Initiative vorangetrie
benen Digitalisierungen im Rahmen ei
ner übergeordneten Koordinations
struktur a la Ersatzteilzentrallager zu
sammenfassen, umschreibt in den USA 
der Begriff "Iife line collapse" seit länge
rem : Zusammenbrüche von lebenswich
tigen Verbindungslinien. 

"Life lines" werden in den USA alle 
Versorgungs- und Entsorgungsnetze ge
nannt, ob es sich nun um das Strom-, 
Wasserleitungs-, Abwasserkanal-, Tele
fon- oder Kabelnetz der Funk- und 
Fernsehanstalten handelt, um Daten
netze von On-line-Datenbanken, oder 
um Kommunikationsnetze zwischen 
Firmen, militärischen Einrichtungen 
oder Behörden. Der vom Computer un
verdorbene Mitmensch macht sich 
höchstwahrscheinlich kein Bild von der 
Vielzahl der bereits arbeitenden Daten
netze und Datenbanksysteme (vgl. 
Kmuche 1987; Wollen schläger 1987) 
und der darin begründeten informatio
neIlen Abhängigkeiten im "globalen 
Dorf" (vgl. Gergely 1984; Müller-Bader 
1987). Längst ist die Kontrolle von In
formation und ihren materiellen Träger
systemen zur entscheidenden Leitgröße 
politischer, militärischer und wirtschaft
licher Macht geworden. 

Zusammenbrüche computerge
stützter Systeme mit katastropha
len Auswirkungen sind möglich. 

Das Potential des Bedrohlichen hat des
halb ganz zwangsläufig eine neue Kata
strophenvariante hinzugewonnen: 
Computerkatastrophen, Zusammen
brüche computergestützter Systeme mit 
katastrophalen Auswirkungen. Diese 
"Iife li ne collapses" sind in den USA seit 
langem schon Gegenstand der Katastro
phenforschung; daß auch dieser Zweig 
ins Deutsche übertragen wurde, ver
dankt sich den Arbeiten von A. Roßna
gel et. al. (1987), wo die Verletzbarkei
ten moderner Informations- und Kom
munikationstechnologien (I & K) antizi
pert werden. P. Wedde (1987) hat an
hand amerikanischer Beispiele darge
stellt, welchen künftigen Bedrohungen 
die "Informationsgesellschaft" ausge
setzt sein wird und Ph. Sonntag (1989) 
stellte dies in der ZIVILVERTEIDI
GUNG in einen allgemeineren, zivil
schutzrelevanten Rahmen. 

Vollkommen neue Herausforde
rungen für den Zivil- und Kata
strophenschutz sind erkennbar. 

Die fortschreitende Digitalisierung 
birgt, darüber gibt es keinen Zweifel, 
vollkommen neue Herausforderungen. 
Für den Zivil- und Katastrophenschutz, 
weil dessen Qualifikationsstandards, 
Organisationsstrukturen und Techniken 
in Frage stehen, und für die Gesellschaft 
als Ganze, weil ihre Verletzbarkeit Di
mensionen erreicht hat, die ohne gleich
wertige "Härtungen", ohne entspre
chende Standards der Robustheit, zu 
kollektivem Scheitern führen müssen. 
Ein aufschlußreiches Beispiel ereignete 
sich am 12. 6. 1989 in Hamburg-Har
burg. Dort vernichtete ein Großfeuer 
nicht nur eine Lagerhalle, sondern es in
duzierte auch einen life line collapse, wie 
er für das digitale Zeitalter typisch ist: 
Durch die aufsteigende Hitze und die 
hochgewirbelten Partikel ionisierte die 
Luft um eine 380kV-Hochspannungs
leitung über dem Hallengelände. Der 
dadurch bewirkte Spannungsabfall ließ 
rund 360 Ampeln im Hamburger Stadt
gebiet ausfallen, stoppte die Kontoaus
zugsdrucker bei der Deutschen Bank am 
Adolphsplatz, verschloß die Automa
tiktüren bei Nixdorf am Überseering 
und löschte Tausende von Mann-Stun
den an Datenverarbeitungsleistung in 
diversen Computerfirmen. 
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Die bisherige Vorstellung, daß Katastro
phen einen umgrenzten Ort des Gesche
hens haben, sozusagen "ortfest" sind, ist 
damit vollkommen überholt. Ein "nor
mal" scheinendes Ereignis (wie ein 
Brand) löst an entfernten Orten Folge
ereignisse aus, die ursächlich nicht zure
chenbar sind. Allein die Auswirkungen 
auf die Fehlersuche und die durch Un
kenntnis der wirklichen Ursachen her
beigeführten Fehldiagnosen und -repa
raturanstrengungen dürften dann neu
erliche Kleinkatastrophen bewirken. 
Daß es sich hierbei nicht um zufällige 
"Eintagsfliegen" handelt, zeigte die 
Nacht vom 5. zum 6. September] 989 : 
Ein unbedeutender Transformator
brand in einem Rathaus in Schleswig
Holstein löste in einer weit entfernten 
Sirenenanlage des Warndienstes Alarm 
aus. Zehntausende von Bürgern wurden 
aus dem Schlaf gerissen, ohne daß das 
"Rundfunkeinschalten" Erfolg ge
bracht hätte. Das NDR-Nachprogramm 
wird vom Südwestfunk bestritten; ein 
schnelles Einblenden war nicht möglich. 

Kassandra-Rufe im Bereich der 
Digitalisierung sind fehl am 
Platze. 

Und dennoch : Kassandra-Rufe sind ge
rade im Bereich der Digitalisierung fehl 
am Platze. Sobald erst integrierende Or
ganisationsstrukturen zur Verfügung 
stehen, lassen sich die Rationalisie
rungseffekte der hohen Rechenge
schwindigkeiten äußerst positiv nutzen. 
Auch hier lehren Beispiele aus den 
USA, wohin die "Computer-Reise" ge
hen kann: Das beeindruckendste Bei
spiel bietet der Großbrand in den Rocky 
Mountains, der große Teile des Yel
lowstone-Nationalparks vernichtete. 
Entstehung und Verlauf dieser Wald
brandkatastrophe wurden von boden ge
stützen Beobachtungsposten, von flug
zeugen und von einem Satell iten aus er
faßt und kartographiert. So entstanden 
aus spezifischen Einzeldaten "themati
sche Karten": Windgeschwindigkeiten, 
Luftfeuchtigkeiten, Temperaturen. Zu
sammen mit den bereits vorhandenen 
Karten über Bewuchs, Bodenformatio
nen und -arten, Bodennutzung und -be
bauung, Wegeführungen und Wasser
verläufe, Sonneneinstrahlung und Ver
dunstung etc. konnte mit Hilfe eines auf
wendigen Computerprogramms (GIS/ 
GRASS) der gesamte Brand minutiös 
nachgestellt und analysiert werden. 
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Durch das systematische Übereinander
legen thematischer Karten ließ sich er
kennen, weIche Bedingungen den 
Brandverlauf maßgeblich beeinflußt 
hatten und wo optimale Interventions
punkte für die Brandbekämpfung gewe
sen wären. Heute läßt sich aufgrund der 
zahlreichen Modellberechnungen sehr 
genau angeben, weIche Faktoren weI
chen Stellenwert im Brandgeschehen 
haben, wie der Verlauf von Brand
schneisen sein muß, an weIchen SteUen 
Wasserbomben ihre maximale Wirkung 
entfalten und, wichtiger noch, weIche 
landschaftsgestaltenden Maßnahmen 
und weIche Vegetationseingriffe ein 
Brandrisiko vergrößern bzw. verklei
nern . 

Feuerrisiken lassen sich berech
nen und entschärfen. 

Neue Wege, Erholungs-, Picknick-, Ser
vice- und Campingflächen können da
durch zukünftig schon so angelegt wer
den, daß sie zugleich als Brandabschnitt
und -schneisenfunktion wirken; durch 
gezielte Anpflanzungen kann der opti
male Feuchtigkeitsgrad von Bewuchs
flächen erreicht und Brandgefahr mini
miert werden und durch die Berechnung 
von Feuer-Isorisken lassen sich die 
Punkte höchster Brandgefährdung er
rechnen und gezielt entschärfen. 

Der rapide wachsende Einsatz derarti
ger computergestützter Analyseverfah
ren (vgl. GIS-World 1, 1988, 1); Edring
ton 1983; Litjen et. al. 1978) im Bereich 
der Nationalen Parkverwaltungen der 
USA, aber auch bei Kommunen und 
Firmen, zeigt, daß die Kosten der Prä
vention längst für kleiner gehalten wer
den als die möglichen Brandschäden. 
Doch weit wichtiger als die Kosteneffek
tivität bestimmter Anwendungen ist, 
daß die hier benutzten Computerpro
gramme den unmittelbaren Nutzen der 
Digitalisierung erkennen lassen. Sind 
erst einmal analoge Daten so aufberei
tet, daß sie im Rahmen mathematischer 
Funktionen in Beziehung gesetzt und 
manipuliert werden können (vgl. Gear
hart/ Pierce 1989, die die "Markov-Ket
te" anwenden), dann lassen sich höchst 
komplexe Abläufe abbilden , nachbilden 
und später, wenn ausreichend genug 
Realdaten zur Verfügung stehen, auch 
simulieren und prognostizieren. 

Im Prinzip verändern sich die mathema
tischen Modellgrundlagen nicht, wenn 
man statt Bränden in Nationalparks 
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Brände in Städten abbildet. Zwar än
dern sich die Parameter, auch nimmt die 
Zahl der Variablen zu, so daß umfang
reichere Datenbestände zu erfassen und 
zu gewichten sind, doch generell kann 
ein städtisches Großfeuer genauso si
muliert werden wie ein Waldbrand. Eine 
ganze Reihe deutscher Städte geht in
zwischen dazu über, ihre Basisdaten di
gitalisieren zu lassen, um im Rahmen der 
Stadt- und Raumplanung, der infra
strukturellen Bedarfserfassung, der Op
timierung von Verkehrs-, Versorgungs
und Entsorgungssystemen über einheit
liche und manipulierbare thematische 
Karten zu verfügen. 

Läßt man seiner Phantasie einen Mo
ment freien Lauf, so zeichnet sich weit 
mehr ab, als gegenwärtig technisch mög
lich ist. Wenn man z. B. die Ampelschal
tung durch Impulssteuerung (vgl. Claes 
1983) für einen Fortschritt hält, der Ein
satzkräfte und -fahrzeuge von verkehrs
bedingten Behinderungen und Gefähr
dungen entlastet, so ist dies "steinzeit
mäßig" im Vergleich zu den Möglichkei
ten, die im Datenverbund entstehen. So 
wären Ampelbeeinflussungen noch ef
fektiver und in den unbeabsichtigten 
Nebenfolgen weniger zufällig, wenn das 
Einsatzfahrzeug den optimalen Weg 
zum Einsatzort nach den Verkehrsfluß
daten berechnet bekäme, die im Rah
men der thematischen Karte " Verkehrs
dichte" im zentralen Einsatzleitrechner 
verfügbar sind. Wären zudem schon 
"Autopilot" -Systeme verfügbar, die pri
vate Autofahrer durch Städte, Umlei
tung und Staus zu lotsen vermögen, 
dann könnten die Autofahrer vom Zen
tralrechner aus veranlaßt werden, die 
Einsatzwege und deren Umgebung zu 
meiden. Zugleich könnten Informatio
nen zur Begründung der Lenkungsmaß
nahme gegeben werden, so daß mit ei
nem gewissen Maß an Akzeptanz zu 
rechnen ist. (Das Problem der Neugieri
gen und Katastrophen-Voyeure sei hier 
einmal unberücksichtigt.) 

Beeindruckende Möglichkeiten 
gegen Gefährdungen liegen im 
zukünftigen Datenverbund. 

Natürlich bieten moderne Einsatzleitsy
sterne auch schon heute eine Vielzahl an 
unterstützenden Informationen. Daß 
bereits auf dem Wege zum Einsatzort 
Daten über Brandart, Gebäude, Lage, 
Einrichtungen und Zufahrten übermit
telt werden können, gehört inzwischen 
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zum Standard. Doch käme es auch hier 
auf einen systematischen Datenverbund 
und auf die Einspeisung zusätzlicher di
gitaJisierter Informationen an. So nützt 
es den Einsatzkräften nichts, wenn sie 
zwar darüber informiert werden, daß sie 
am E insatzort auf den Abbrand eines 
Kaufhauses, eines Ersatzteillagers oder 
eines S-Bahn-Waggons stoßen werden, 
aber keine Informationen darüber ver
fügbar sind, welche Stoffe abbrennen 
und wie diese Stoffe miteinander und 
mit den möglichen Löschmitteln reagie
ren werden. 

Notwendig wäre es daher, wenn die Ein
satzkräfte bereits während der Anfahrt 
Zugang zu verschiedenen Datenbanken 
hätten, die sie im Rahmen eines Exper
tensystems systematisch miteinander 
verknüpfen könnten. Dann ließe sich die 
kommunale mit der betrieblichen Ge
fahrenabwehr vernetzen, könnten schon 
während der Fahrt thematische Karten 
abgerufen, Ressourcen geordert, Kon
takte zu anderen Ansprechpartnern her
gestellt werden. In den USA sind derar
tige Systeme bereits im Einsatz. Dort 
können während der Fahrt alle wichti
gen Einsatzdaten abgefragt und gra
phisch dargestellt werden. Die Einsatz
kräfte können mit Hilfe von Zoom
Funktionen von der Gesamtgemeinde 
oder Stadt bis hinunter zu einzelnen 
Räumen in Gebäuden jede beliebige 
Darstellungsform anwählen. Sie erhal
ten Karten oder Grundrisse, auf denen 
vom Sprinkler bis zu den Notausgängen, 
von den Brandabschnittstüren bis zu den 
Lagerstätten gefährlicher Güter alle si
cherheitsrelevanten Objekte, Einrich
tungen und Stoffe verzeichnet sind. 
Durch "Anklicken" bestimmter Bild
schirmobjekte lassen sich dann zusätzli
che Daten einblenden - so erfährt man 
die Durchflußmenge von Türen und 
Korridoren, die Kapazitäten von 
Sprinklern , die Menge des verfügbaren 
Löschwassers und die Entfernung zur 
nächsten Wasserentnahmestelle oder 
die genauen Daten über chemische Stof
fe, ihre verschiedenen Bezeichnungen 
und ihre Wirkungen. Mit Hilfe von Aus
breitungsmodellen schließlich kann die 
Einsatzkraft bei Leckagen berechnen 
lassen, wohin sich Schadstoffe ausbrei
ten und wie sich die Ausbreitung ändert, 
wenn sich zentrale Parameter (Tempera
tur, Wind, Strömung, Konzentration) 
ändern. Die Ausbreitung wiederum 
zeigt dann den Umkreis der Gefährdung 
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an, die potentiell betroffenen Objekte 
und die Möglichkeiten der Intervention 
von der Evakuierung bis hin zur Bewäl
tigung eines Massenanfalls von Verletz
ten. 

Natürlich setzt ein solches computerge
stütztes Katastrophen-Management
System die Verfügbarkeit über digitali
sierte Karten, Lagepläne und Ressour
cenbestände voraus. In einem voll aus
gebauten System werden sogar die tägli
chen Belegstände der Krankenhäuser 
erfaßt, so daß jederzeit abrufbar ist, wie
viele Betten in welchem Krankenhaus 
verfügbar sind, oder, wenn man das Ziel 
der Abfrage ändert, wo spezielle Betten
kapazitäten (z. B. für Brandverletzun
gen ) verfügbar sind. Koordiniert man 
dann noch die Fahrzeuge der einzelnen 
Rettungsdienste, läßt sich jederzeit ab
fragen, wo sich gerade welche Rettungs
fahrzeuge befinden, wie der günstigste 
Weg zum nächsten Krankenhaus ist und 
welche Vorbereitungen dort erforder
lich sind, um beim Eintreffen des Patien
ten sofort mit der Behandlung beginnen 
zu können. Heftet man dann noch dem 
Patienten den Protokollausdruck des 
Analysecomputers an den Zeh, so läßt 
sich das Risiko einer Fehlbehand lung 
ausschließen: Der behandelnde Arzt 
wird nicht von der typischen Rauchver
giftungs-Symptomatik fehlgeleitet, son
dern umgehend zu einer wirkungsvollen 
Antidote-Therapie befähigt (vgl. Daun
derer 1986; Rebentisch 1988:839-842). 

Der Gesetzgeber ist gefordert. 

Das Resümee ist eindeutig. Es gibt kei
nen Weg zurück, wohl aber zukünftige 
Chancen durch weitere Digitalisierung. 
Was fehlt, sind neue Integrationsebe
nen, neue soziale Strukturen und Regel
werke, durch die die Fortschritte der di
gitalen Mittel zum Vorteil der Gesell
schaft gebündelt werden können. Hier
an muß gearbeitet werden; der Gesetz
geber ist gefordert. 
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Ingenieure im öffentlichen Dienst 
Vom "teclmischen Verwalter" zum 

IlUlovationsmotor 
Aufgaben und 
Verantwortung 

Ein Drittel der bundesdeut
schen Ingenieure ist im öffent
lichen Dienst beschäftigt. Vie
le Ämter und Behörden wären 
ohne Ingenieure nicht arbeits
fähig. Dies gilt auf Bundes
ebene z. B. für die Physika
lisch-Technische Bundesan
stalt, die Bundesanstalt für 
Materialforschung und -prü
fung, das Deutsche Patent
amt. 

Auf Landes- und kommuna
ler Ebene läßt sich diese Auf
zählung beliebig fortsetzen. 
Hier sei nur auf die Arbeit 
städtischer Bau- oder Stra
ßenverkehrsämter verwiesen. 
Bei der Genehmigung techni
scher Großprojekte, der tech
nischen Überwachung, der 
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Überprüfung sicherheitstech
nischer Standards und der 
Ausarbeitung volkswirt
schaftlich bedeutender För
derprogramme mit techni
schem Schwerpunkt sind die 
Ingenieure des öffentlichen 
Dienstes unverzichtbar. In 
den Bereichen Energietech
nik, Verkehrs- und Bauwesen 
ist es der öffentliche Dienst, 
der die zentralen Infrastruk
tursysteme bereitstellt und be
darfsgerecht weiter ausbaut. 
Nicht zuletzt spielen die Inge
nieure des öffentlichen Dien
stes eine wichtige Rolle auf 
den Gebieten des Umwelt
schutzes und der Technikfol
genabschätzung. 

Bundespost, Bundesbahn, 
Verkehrswesen und Bundes
wehr zählen zu den führenden 
Investoren in eine moderne 
hochleistungsfähige Technik. 

Bei den Informations- und 
Kommunikationstechnolo
gien, die einen wesentlichen 
Wachstumsfaktor auf dem 
Weltmarkt der 90er Jahre dar
stellen, nimmt der öffentliche 
Dienst als Investor bereits die 
unangefochtene Spitzenposi
tion ein. 

Über 100 Sachverständige aus 
Politik, Wirtschaft, öffentli
chem Dienst und führenden 
technisch-wissenschaftlichen 
Vereinigungen, Mitglieder 
des Bundestages und der 
Bundesministerien, Vertreter 
der Gewerkschaften, Berufs
verbände und Arbeitsverwal
tungen, nahmen im April in 
der Bundeshauptstadt an dem 
Symposium "Ingenieure ge
stalten die Zukunft - Aufga
ben und Verantwortung im öf
fentlichen Dienst", das der 
YDI veranstaltet hatte, teil. 

Im Hauptreferat zum Thema 
"Der Stellenwert der Technik 
in Politik und Wirtschaft", das 
der Parlamentarische Staats
sekretar beim Bundesminister 
für Wirtschaft, Dr. Erich Riedl 
hielt, wurde klar, daß der 
"technische Verwalter" passe 
ist. Die Ingenieure des öffent
lichen Dienstes sind heute 
vielmehr der "Motor" für 
übergreifende Strategien bei 
der Umsetzung von techni
schen Erfindungen zu wettbe
werbsfähigen Innovationen. 

Qualifizierte Moderatoren 
der Technik 

Die Aufgaben der Zukunft 
können nur in enger partner
schaftlicher Zusammenarbeit 
zwischen Industrieunterneh
men und öffentlichem Dienst 
erfolgreich gelöst werden. Die 
Unternehmen der Privatwirt-
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Ingenieure im öffentlichen Dienst 

... Nicht zuletzt spielen 
die Ingenieure des öffentli
chen Dienstes eine wichti
ge Rolle auf den Gebieten 
des Umweltschutzes und 
der Technikfolgenabschät
zung. 

schaft brauchen den öffentli
chen Dienst, denn er muß 
durch optimale Bündelung 
volkswirtschaftlicher Res
sourcen garantieren, daß sie 
sich im internationalen Wett
bewerb auch weiterhin erfolg
reich behaupten können. Die 
Industrie hat also ihrerseits ein 
starkes Interesse an einem 
funktions- und leistungsfähi
gen öffentlichen Dienst. 

Der öffentliche Dienst ist in 
immer größerem Umfang in 
gesellschaftlich notwendige 
Innovationsprozesse einge
bunden. Als ein wichtiger "In
novationsmotor" für die Wirt
schaft braucht der öffentliche 
Dienst dringend hochqualifi
zierte technische Fach- und 
Führungskräfte. Und hier 
liegt das Problem: rund 2 500 
Ingenieure fehlen bei der 
Deutschen Bundespost, etwa 
50 % des jährlichen Bedarfs 
an Ingenieuren können bei 
der Deutschen Bundesbahn 
nicht gedeckt werden. Die Si
tuation in anderen techni
schen Bereichen des öffentli
chen Dienstes - auch bei der 
Bundeswehr - ist vergleich
bar. 

Der sicherheitspolitische 
Trend und Hintergrund 

Die politische Auseinander
setzung zwischen den Staaten 
- insbesondere zwischen den 
gegenwärtigen Machtblöcken 
- hat sich vermehrt in den 
technologischen, technischen 
und wirtschaftlichen Bereich 
verlagert. Der" Große Schieß
krieg" als Mittel zur Lösung 
grundsätzlicher politischer 
Entscheidungen, die physi
sche Gewalt hat wegen des 
nuklearen Patts an Bedeutung 
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verloren. Der kriegerische 
Kampf hat z. Z. mehr Not
wehrcharakter und begrenzte 
Ziele. Die Durchsetzung eige
ner politischer Überzeugun
gen und Essentials muß des
wegen anders bewerkstelligt 
werden: durch Überflügeln 
mit den epochalen Errungen
schaften in Wissenschaft und 
Technik, die sich in Wirt
schaftskraft umsetzen lassen. 
Der sowjetische Wirtschafts
wissenschaftler Witte schreibt 
in "Sowjetunion Heute" 
(Nr. 2189, S. 20): " ... daß 
das Ansehen eines Staates 
nicht an der Anzahl der Sol
daten und der Feuerkraft sei
ner Geschütze gemessen wird, 
sondern durch die Stabilität 
der nationalen Währung". 
Technik und Wirtschaft sind 
das Einfluß- und Gestaltungs
potential unserer Zeit (siehe 
Zusammenstellung 1-4). 

Für den militärischen Bereich 
sind drei auffällige Aspekte 
herauszugreifen: 

• der Einsatz von Schlüssel
technologien kann das Poten
tial sprunghaft erhöhen und 
sich direkt auf die Bedro-
hungsperzeption 
(Missile-Gap, 
Schock etc.); 

auswirken 
Sputnik-

• die Einführung von Schlüs
seltechnologien erfolgt oft 
überraschend, weil die tradi
tionell offen ausgetragenen, 
langwierigen Selektionspro
zesse aus Geheimhaltungs
gründen umgangen werden 
können; 

• zwischen den machtpoli
tisch Rivalisierenden entsteht 
ein Rüstungswettlauf, bei dem 
derjenige, der eine Innovation 
schneller übernimmt und ein
führt, macht- und sicherheits
politisch begünstigt wird. 

Das nukleare Patt und der 
Trend zur "Minimum Deter
ren ce" - auch im konventio
nellen Bereich - haben zur 
Folge, daß kampfwertstei
gernde Technologien soforti
ge und intensive Auswirkun-

gen auf das zwischen den 
Machtblöcken eingespielte 
Gleichgewicht haben. Tech
nologieentwicklungen und ih
re Auswirkungen sind zum 
neuen Kampffeld und Kriegs
schauplatz geworden. Das 
Übertrumpfen mit Technik 
kommt zur Zeit dem Sieg auf 
dem Kriegsschauplatz gleich. 

Diese Konstellation hat zur 
Folge, daß die schnelle und 
umfassende Informationsge
winnung und -verarbeitung 
ein militärisches Ziel höchster 
Priorität geworden ist. Kom
petente Erkenntnisse über 
Technologieentwicklungen 
und technische Errungen
schaften gehen direkt in das 
Abschreckungspotential ein. 
Der jeweilige Gegner wird in 
der Vorstellung gehalten, daß 
eine Zauberkiste technischer 
Mittel vorhanden ist, die seine 
Niederlage garantieren kön
nen. Dazu bedarf es qualifi
zierten technischen Personals. 
Dieser Tatsache muß in der 
Bundeswehr Rechnung getra
gen werden. 

Von Schlüsseltechnologien 
gehen in breiter Front vielfäl
tige Impulse auf Politik, Ge
sellschaft und Wirtschaft aus. 
Es bilden sich neue Branchen. 
Für Großorganisationen wie 
die Bundeswehr erwachsen 
daraus neue Aufgabengebie
te, die in der Organisations
und Personalstruktur durch 
neue Organisationselemente 
und Personalmaßnahmen fle
xibel aufgefangen werden 
müssen. Es ist offensichtlich 
und unstrittig, daß dafür eine 
geeignete Personalführungs
strategie fehlt. 

Qualifizierungsoffensive 
für Ingenieure im öffentli
chen Dienst 

Der öffentliche Dienst muß 
sich zur Deckung des qualifi
zierten Bedarfs an Ingenieu
ren in Kürze etwas einfallen 
lassen. 

Starre Laufbahnregelungen 
mit vielfach unzureichenden 

Die politische Auseinan
dersetzung zwischen den 
Staaten - insbesondere 
zwischen den gegenwärti
gen Machtblöcken - hat 
sich vermehrt in den tech
nologischen, technischen 
und wirtschaftlichen Be
reich verlagert. 

Karrierechancen, nahezu un
überwindliche Laufbahn
schranken für Fachhochschul
ingenieure, die Tendenz, 
selbst höchste Führungsposi
tionen in der technischen Ver
waltung mit Juristen zu beset
zen, kennzeichnen den derzei
tigen Ist-Zustand. Die Folge: 
Für eine Tätigkeit im öffentli
chen Dienst lassen sich kaum 
noch gute Ingenieure gewin
nen. Um diese für die gesamte 
Volkswirtschaft verhängnis
volle Entwicklung aufzuhal
ten und den öffentlichen 
Dienst für Ingenieure attrakti
ver zu gestalten, wurden im 
Vorfeld des Symposiums be
reits erste konkrete Forderun
gen formu liert. Gefordert 
wird die Schaffung einer Son
der-Laufbahn Technik (Ge
hobener Technischer Dienst). 
Dies muß ergänzt werden 
durch: 

• gezielte Personalentwick
lung für Ingenieure; 

• stärkere Orientierung der 
beruflichen Entwicklung an 
der konkret erbrachten Lei
stung, nicht allein an der Aus
bildung; 

• vermehrte Berücksichti
gung von Ingenieuren bei der 
Besetzung von Führungsposi
tionen im öffentlichen Dienst. 
Die Position der Fachhoch
schulingenieure im öffentli
chen Dienst zu verbessern , ist 
erklärtes Ziel der berufspoliti
schen Arbeit des Vereins 
Deutscher Ingenieure. In sei
nem Memorandum "Stel
lungnahme des VOI für eine 
zukunftsgerechte Aufgaben
zuordnung und Einordnung 
der Ingenieure im öffentlichen 
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Die zehn wichtigsten Schlüsseltechnologien der 80er Jahre 

Weiterentwicklung und Anwendung von Mikroprozes oren 

Fertigungsautomation, rechnergestützt (CAD/CAM) 

Datenbanken und Informationssysteme 

Dünnschichtoberflächentechnik 

Biologische Reinigungsverfahren 

Lichtleitertecbnologien 

Substitutionsmaterialien für knappe, gefährliche oder 
umweltbelastende Rohstoffe 

Lasertechnologien 

Receyclingtechnologien 

Technologien der rationellen Energieverwendung 

Die zehn wichtigsten Schlüsseltechnologien der 90cr Jahre 

CIM (Computer Integrated Manufacturing) ink!. Robotik 

Neue Meß- und Analyseverfahren; Sensorik 

Sprach-, Bild- und Mustererkennung 

Expertensysteme 

Telekommunikation (u. a. Nachrichtensatelliten) 

Bürokommunikationssysteme 

Bio-Verfahrenstechnik (fermentative und enzymatische 
Prozesse) 

Umweltsanierungstechnologien 

Laseranwendungen 

Verbundwerkstoffe 

Die wichtigsten Schlüsseltechnologien im Zeitraum 
2000- 2010 

Anwendungen der Supraleitung 

Energiespeicbertechnologien 

Technologien für nachwa~~se?de ~ohstoffe . 
(Technologien zur "Ernte ,Embnngung und Aufbereitung) 

Gentechnologie 

Breitband-Telekommunikation 

Photovoltaik (Elektrizitätsgewinnung aus Sonnenenergie) 

Abfallverwertung durch Pyrolyse 

Wirksame Therapien gegen Krebs 

Optische Datenverarbeitung (hohe Informationsdichte) 

Schlüsscltechnologien nach 2010 

Energiegewinnung durch Kernfusion 

Ökologisch unbedenklicbe Prozesse bei Robstoffgewinnung, 
Produktion und Ent orgung 

Wasserstofftechnologie 

Molekularelektronik (Bio-Cbips) 

Klimabeeinflussung 

Z IVILVERTEIDIGUNG IV / 89 

Ingenieure im öffentlichen Dienst 

Dienst" hat er bereits vor zwei 
Jahren klare Forderungen im 
Hinblick auf eine bessere Ein
ordnung der Fachhochschul
ingenieure im öffentlichen 
Dienst aufgestellt. Die Analy-

se des VDI ist von den Politi
kern nahezu einhellig bestä
tigt worden. Die Umsetzung 
der konkreten Forderungen 
ist längst überfällig und muß 
jetzt angegangen werden. 

Beteiligung von 
Kommunalverwaltungen 
an Nato-Stabsrahmen
übungen Wintex-Cimex 

Friedhelm Vogelbusch: 

Grundlagen der 
Beteiligung 

K ann der Bund für Behör
den anderer hierarchischen 
Ebenen die Teilnahme an ei
ner Nato-Stabsrahmenübung 
Wintex-Cimex mit der Be
gründung anordnen, daß er 
dadurch die Aufsicht am ehe
sten durchführen könne? 

Diese Frage wird seitJahren in 
Kommunalverwaltungen hef
tigst diskutiert. Auch die Rah
menrichtlinien für die Ge
samtverteidigung, die der 
Bundesminister des Innern 
i. V. m. dem Bundesminister 
der Verteidigung am 10. 1. 
1989 herausgaben, aber erst 
am 16. 3. 1989, also nach der 
Wintex-Cimex '89 veröffent
licht haben, geben keine ab
schließende Antwort. 

Nun wird es wenig hilfreich 
sein, die Kommunalverwal
tungen lediglich zu zwingen, 
wenn anderweitig deren Moti
vation zur Mitwirkung fehlt. 
Für die Kommunalverwaltun
gen muß die Möglichkeit be
stehen, Verfahrensweisen -
insbesondere im Zusammen
wirken mit Aufsichtsbehör
den - zu erproben und wäh
rend einer solchen Übung 
Fragen zu stellen und mög
lichst konkret und abschlie-

ßend beantwortet zu bekom
men. Zudem muß eine solche 
Übung ermöglichen, inner
halb der eigenen Verwaltung 
Schwachstellen, Verzahnun
gen und schädliche Mehrglei
sigkeiten zu erkennen, die bei 
der sonst getrennten Bearbei
tung der Einsatzpläne nicht 
sichtbar werden. 

Erkenntnisse auch zur 
Abwehr anderer Gefah
ren- und Schadenslagen 
gewinnen 

Wesentlich ist dabei, daß Er
kenntnisse auch zur Abwehr 
anderer Gefahren- und Scha
denslagen gewonnen werden, 
die wahrscheinlicher zu er
warten sind. Vorsorge und 
Hilfe auch bei großflächigen 
Lagen im Frieden, in denen 
der Bürger Schutz und Unter
stützung benötigt und zu 
Recht fordert , darf und kann 
sich nicht nur an einem Vertei
digungsfall orientieren. Des
halb betont insbesondere der 
Bundesminister des Innern 
immer wieder das Erfordernis 
eines einheitlichen und ver
zahnten Bevölkerungsschutz
programms. Wie der Reaktor
unfall 1986 in Tschernobyl in 
der UdSSR zeigte, sind nicht 
nur bundesweite, sondern so
gar internationale Gefahren
bzw. Schadenslagen möglich, 
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die ein koordiniertes Handeln der Be
hörden unterschiedlicher hierarchischer 
Ebenen erforderlich machen. Ein inter
national eingeübtes Hilfeleistungssy
stem fordert daher auch die Kommission 
der Europäischen Gemeinschaft in Vor
lagen an den Rat. Deshalb ist es unver
ständlich, daß solche Übungen bisher 
nicht durchgeführt werden und bislang 
nur anläßlich der Übungen Wintex-Ci
mex die Möglichkeit besteht, mit denen 
dann zeitgleich entsprechend besetzten 
Führungsstellen der Aufsicht-, Fach
und Nachbarbehörden zu kommunizie
ren. 

Ausgangslage 
Sicherlich würden mehr Kommunalver
waltungen aus eigener Einsicht teilneh
men, wenn folgende Voraussetzungen 
geschaffen würden: 

• Erkenntnisse aus der jeweils letzten 
Übung Wintex-Cimex müßten bei der 
Erstellung der bundesweiten Vorgaben 
berücksichtigt werden. Dies ist bisher 
nicht bzw. nicht ausreichend der Fall, 
weil das Szenario von der Nato bereits 
vorher festgelegt wird. (Somit stellt sich 
die Frage, ob ein größerer zeitlicher Ab
stand als alle zwei Jahre nicht schon des
halb effektiver wäre). 

• Allgemeine Erkenntnisse außerhalb 
einer solchen Übung müßten generell 
ausgewertet werden. Dies war in vielen 
Bereichen erkennbar nicht der Fall. 
Z. B. wird beim Selbstschutz der bun
desweite Modellversuch völlig ignoriert. 

• Das Szenario müßte der tatsächlichen 
außenpolitischen und damit der Bedro
hungslage entsprechen. 

• Die Übung sollte mit einem Erfolg 
der Bemühungen zur Kriegsverhinde
rung bzw. Kriegsbeendigung abschlie
ßen. 

• Das Verfahren einer Demobilisierung 
wäre ebenfalls zu üben. 

Rechtsvorschriften 
Übungsergebnisse werden verfälscht, 
wenn man seit Jahren z. T. mit gleichen 
Entwürfen übt, die sich zwar hier be
währt haben und sich wahrscheinlich 
auch in der Praxis bewähren würden, die 
aber nicht außerhalb der Übung gelten. 

Die Übungen machen deutlich, daß ne
ben einer Reihe Spezial gesetze zur Zivi-
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len Verteidigung weitere materiell mit 
gleichen Zielen für friedensmäßige Er
eignisse bestehen. Hier seien beispiel
haft das Energiesicherungsgesetz und 
die Mineralölversorgung gemäß Wirt
schaftssicherstellungsgesetz erwähnt. 

In einigen Gesetzen der Bundesländer 
zum friedensmäßigen Katastrophen
schutz wurde das Bundesleistungsgesetz 
analog für anwendbar erklärt. § 3 des 
Emährungssicherstellungsgesetzes läßt 
Maßnahmen ausdrücklich auch im Frie
den zu. Die Wassergewinnung aus Not
brunnen gemäß Wassersicherstellungs
gesetz wird bei entsprechendem Bedarf 
ebenfalls im Frieden empfohlen. 

Sicherungsgesetze auch gültig für 
friedensmäßige Ereignisse 

Eine höhere Akzeptanz bei der Umset
zung der Gesetze in konkrete Maßnah
men durch die Kommunalverwaltungen 
und deren Auswirkungen würde von der 
Bevölkerung und den Arbeitsstätten er
reicht, wenn nicht in erster Linie die 
Kompetenz des Bundes und der Länder, 
sondern die materiellen Maßnahmen, 
die bei allen entsprechenden Lagen und 
unabhängig vom Entstehungsgrund, im 
Vordergrund stehen würden. 

Zivile Alarmplanung 
(ZAP) 

Naturgemäß hat die ZAP bei diesen 
Übungen eine herausragende Bedeu
tung. 

Daß aus keinem Gesetz, sondern ledig
lich aus RdErl. des Bundesministers des 
lnnern von 1972 und 1982 und neuer
dings aus Ziffer 10 der Rahmenrichtli
nien für die Gesamtverteidigung auch 
die Kommunalverwaltungen die ZAP 
zu erstellen haben, kann dadurch beste
hendes Recht nicht verändert und kein 
neues Recht geschaffen werden. Die 
ZAP muß sich folglich nur auf ein bun
deseinheitliches Alarmierungssystem 
beschränken, welches eine zeitgleiche, 
schnelle und fachgerechte Reaktion der 
Behörden nach bestehendem Recht er
möglichen soll. Bei dieser Übung wurde 
erneut deutlich, daß der Bund überprü
fen sollte: 

• In welchen Bereichen beschränkt sich 
die ZAP nicht auf ihre Ziele? 

• Ist die Auffächerung in z. B. "erste 
Vorbereitungen", "weitere Vorberei
tungen", "abschließende Vorbereitun-

gen", "Durchführung", tatsächlich er
forderlich? (Der Bund muß davon aus
gehen, daß die ZAP auch in den Kom
munalverwaltungen stets dem neuesten, 
möglichen Stand entspricht bzw. auch 
durch Alarmsprüche Versäumtes kaum 
noch aufzuholen ist). 

• Mit welchen ZAP-Alarmmaßnah
men er in die Organisationshoheit der 
Kommunen eingreift. (Bund und Län
der können lediglich verlangen, daß die 
Aufgaben auch unter erschwerten Um
ständen ausreichend erledigt werden 
können, nicht aber, wie dies organisato
risch und personell sichergestellt wird). 

• Möglichkeiten zur Straffung der Vor
gaben an die Gemeinden und damit 
auch die Herausnahme von Alarmmaß
nahmen für die Gemeinden nicht einmal 
von informativer Bedeutung sind. 

• Möglichkeiten zur Schaffung prag
matischer Vorgaben zu einzelnen 
Alarmmaßnahmen, die den heutigen 
Bedürfnissen und Möglichkeiten ent
sprechen, unter Einbeziehung der Mit
arbeit von Gemeinden. 

• Welche Möglichkeit besteht, Adres
saten von ZAP-Alarmsprüchen selek
tiert anzusprechen. (Viele Ziffern, die 
während der Übung ausgelöst wurden, 
waren den Gemeinden nicht bekannt). 

Es wurde erneut deutlich, daß Zivile 
Verteidigung und damit auch Zivile 
Alarmplanung nicht Aufgabe eines spe
zialien Amtes sein kann. Das trifft ana
log wohl auch auf Landes- und Bundes
behörden zu. Dabei sind aUe hierarchi
schen Ebenen in einem Gesamtkonzept 
eingebunden. Die ZV-Aufgaben wer
den den Stellen zugewiesen, die entspre
chende friedensmäßige Aufgaben 
durchführen. Man folgt also primär der 
Zuständigkeit im Frieden. Dabei kommt 
der Koordinierung eine wesentliche Be
deutung zu. Hier sind Schwachpunkte 
deutlich geworden 

Bewährt hat sich, daß ZAP-Alarmmaß
nahmen - unabhängig vom fachlichen 
Inhalt - zentral vom Bundesminister 
des Innern bzw. dem Innenrninister des 
Landes und nicht - wie von Zeit zu Zeit 
erneut diskutiert wird - dezentral von 
den jeweiligen Obersten Bundes- bzw. 
Landesbehörden ausgelöst werden. An
derenfalls würden die Koordi nation und 
die Erstellung einer Gesamt-Alarmlage 
in den Kommunalverwaltungen außer
ordentlich erschwert. 
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Eine Lücke 1Irird geschlossen 

Eine A1temative zu den Großschutzräumen in Tiefgara
gen im Bereich zwischen 300 und 599 Schutzplätzen 

M it den Schutzräumen 
mittlerer Größe - Fassung 
Mai 1986 - konnte bei den 
Schutzplatzzahlen ein nahtlo
ser Übergang von 7 bis 3000 
Schutzplätze erzielt werden. 
Hinsichtlich der Aufenthalts
flächen blieben jedoch weiter
hin Lücken bestehen (siehe 
Bild 1): 

a) Zwischen den Hausschutz
räumen und den Schutz
räumen mittlerer Größe 

b) Zwischen den Schutzräu
men mittlerer Größe und 
den Tiefgaragen. 

Hausschutzräume -
Schutzräume mittlerer 
Größe 

Zwischen den Aufenthaltsflä
chen für Hausschutzräume 
mit 33,3 m2 für 50 Schutzplät
ze und der Aufenthaltsfläche 
für 51 Schutzplätze im 
Schutzraum mittlerer Größe 
mit mindestens 51 m2 besteht 
ein relativ kleiner Flächenbe
reich, der nicht voll anrechen
bar als Schutzraum genutzt 
werden kann. 

Diese beiden Schutzraumty
pen lassen sich trotzdem bei 
der Mehrzahl der zur Verfü
gung stehenden Kellerflächen 
problemlos ausführen. 
Schlimmstenfalls, wenn die 
vorhandene Fläche > 33,3 m2 

und < 51 m2 ist, wird der 
Hausschutzraum etwas groß
zügiger, d. h. mit einer etwas 
größeren Aufenthaltsfläche 
ausgeführt. 
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Großschutzraum mit 
Schutzraum ml ttlerer reduzierten Aufent- Groß sChutz raum In 

Hausschutzraum Größe hai tsfUlchen einer TI efgarage 

7.3 - 33.3 m2 51 - 299 m2 300 - 599 m2 600 - 6000 m2 

Aufenthal tsfläche Aufenthal tsfillche Aufenthal tsfillche Aufenthal tsfläche 

7 - 50 Schutzplätze 51 - 299 SChutzplätze 300 - 599 SChutzplätze 300 - 3000 SChutzplätze 

Bild 1: Aufenthaltsflächen von 7 - 3000 Schutzplätzen 

Schutzraum mittlerer 
Größe - Großschutz
raum 

Schutzräume in Tief
garagen mit reduzierter 
Fläche-

Die größte erforderliche Auf
enthaltsfläche bei Schutzräu
men mittlerer Größe mit 299 
Schutzplätzen liegt bei minde
stens 299 m2

. Die Groß
schutzräume in den Tiefgara
gen, die nach den Bautechni
schen Grundsätzen des 
Grundschutzes in Verbin
dung mit Tiefgaragen als 
Mehrzweckbauten - Fassung 
März 1979 - (BGT 79) aus
geführt werden, benötigen für 
300 Schutzplätze mindestens 
600 m2 Aufenthaltsfläche. Es 
bleibt somit ein Zwischen be-

reich von 300 m2 - 599 m2• 

Diese Fläche könnte zwar in 
einen Schutzraum mittlerer 
Größe einbezogen werden, 
der ZuschuB würde jedoch 
dadurch nicht erhöht, es wür
den nur die Mehrkosten für 
den vergrößerten Rohbau 
entstehen. 

Nunmehr ist diese Fläche in 
die Großschutzräume in Tief
garagen integriert worden mit 
folgenden Planungsdaten, 
wobei der Aufenthaltsraum 
nur Igeschossig ausgeführt 
werden darf: 

AnJage 3 

Nr.2.7.3 Aufenthaltsraum 
1 m2 Bodenfläche/ Schutzplatz 
2,5 m3 Luftraum/ Schutzplatz 

Nr. 7.5.2 RaumJufttechnische Versorgung 
Normal- sowie Scbutzluft 6,0 m3/ h, P 

Nr. 8.2 Wasserversorgung 
351/Person 

Planungsunterlagen: Raumbedarf (Mindestwerte) 
Zwiscbenwerte sind geradlinig zu interpolieren 

• Mit der Planung solcher Schutzräume von 300 
bis 599 Schutzplätzen darf erst begonnen wer
den, wenn das BZS diese alternativ im Einzel
fall zivilschutztaktisch anerkannt hat. 

Aufenthaltsraum 
Krankenraum 
Raumfilterraum (R 3)* 
Sandvorfilterraum (bei 2,0 m Schütthöhe) 
Wasservorratsbehälterfl. 

300 Personen 

300,0 m2 

15,0 m2 

13,0 m2 

15,0 m2 

10,5 m2 

599 Personen 

599,0 m2 

30,0 m2 

25,0 m2 

30,0 m2 

21,0 m2 

• Die Ventilatoren sind mit 3,5 m2/ L6 im Aufenthaltsraum anzuordnen mit jeweils 1,40 x 2,50 m). 
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Es können jetzt weiterhin bei 
größeren Gebäuden jeweils 
an dem einen und an dem an
deren Gebäudeende weit aus
einanderliegende Schutzräu
me für 299 Schutzplätze ge
plant, ausgeführt und bezu
schußt werden. Die nahezu 
aneinander grenzenden 
Schutzräume mit zusammen 
über 299 Schutzplätzen bis 
2 x 299 = 598 Schutzplätzen 
werden nunmehr durch diese 
Variante ersetzt (siehe Bild 1 
und vor allem Bild 2). 

Anzahl der Schutzplätze 

300 
600 

Mit dem neuesten Index vom 
Mai 1989: 241,0 ergibt sich 
der Multiplikator für diese 
Pauschbeträge mit : 241,01 
162,8 = 1,48. 

Anzahl der SchUlzplätze 

300 
600 

Pauschbeträge 

Die Zuschüsse für diese 
Schutzräume mit 300 bis 599 
Schutzplätzen sind dieselben, 
wie bei den Großschutzräu
men in Tiefgaragen, die bereits 
in den Verfahrensregeln für die 
Förderung der Errichtung von 
öffentlichen Schutzräumen des 
Grundschutzes in Verbindung 
mit unterirdischen baulichen 
Anlagen (Mehrzweckbauten) 
vom 21. September 1987 ent
halten sind: 

ohne mit 
Sand filter Sand fil ter 

880 DM 1040 DM 
850 DM 1010 DM 

Mit der Erschwerniszulage von 
50,-DM/ Schutzplatz werden 
z. Z. unter Berücksichtigung 
der Indexsteigerung folgende 
Pauschbeträge gewährt: 

ohne 
Sandfilter 

1353 DM 
1308 DM 

mit 
Sandfilter 

1590 DM 
1545 DM 

Zwischenwerte sind gerad linig zu interpolieren. 

Anzahl der Ventilatoren und Raumfilter 

Entsprechend der höheren I L 6 und Raumfilter R 3 erfor
Luftrate von 6 m3/ h,P sind derlich: 
folgende Anzahl Ventilatoren 

Anzahl der Luftrate Anzahl der Anzahl der 
Schutzplätze Ventilatoren Raumfilter 

L6 R3 

300 30 m3/ min 5 10 
360 36 m3/ min 6 12 
420 42 m3/ min 7 14 
480 48 m2/ min 8 16 
540 54 m2/ min 9 18 
599 60 m2/ min 10 20 

Raumfilter R 10 

Anstelle der Raumfilter R 3 
können auch die je nach 
Schutzplatzzahl wesentlich 
wirtschaftlicheren Raumfilter 
R 10 eingesetzt werden. Es 
sind dann jedoch entspre
chend sorgfältige Wider
standsberechnungen erforder
lich, damit die geforderte Luft
rate nicht unterschritten wird. 
Das Risiko, ob bei der gewähl
ten Luftgeschwindigkeit die 
erforderliche Luftmenge für 

die vorgesehene Schutzplatz
zahl ausreicht, liegt beim Pla
ner. Da es sich um Mindest
werte handelt, ist eine Unter
schreitung der Luftrate/ P 
nicht möglich. Die Schutz
platzzahl muß dann ggf' ent
sprechend der geringeren 
Luftmenge reduziert werden. 

Bei der Planung mit R 10-
Raumfiltern kann von folgen
den Ventilator- und Raumfil
terrnengen ausgegangen wer
den: 

Anzahl der Anzahl der Ventilatoren L 6 Anzahl der 
Schutzplätze Raumfilter 

RIO 

300 5 3 
400 7 4 

500 9 5 
599 10 6 

Die 6 Raumfilter R 10 für 599 Schutzplätze sind in Bild 4 zu er
kennen (siehe folgende Seite). 

Vereinbarungsmuster 
Bei den Vereinbarungen zwischen dem Bau herrn und der zuständi
gen Oberfinanzdirektion werden für die alternative Lö ung die 
Vereinbarungsmuster 1 oder 2 zugrunde gelegt. 

Ergänzende Anforderungen 
Bei den Überlegungen, ob ein Schutzraum entsprechend der vor
stehend dargestellten Alternative in Anlehnung an die BGT 79 ge
plant wird, ist zu beachten, daß die BGT 79 neben der umfangrei
cheren Ausstattung in den Vereinbarung mustern gegenüber den 
Schutzräumen mittlerer Größe Änderungen und teilweise höhere 
Leistungen erfordern. 
Es mag ggf. im Einzelfalle interessant sein festzustellen, ob diese hö
heren Leistungen durch die Verringerung des Aufenthaltsraumes 
auf die Hälfte unter Berücksichtigung des höheren Pauschbetrages 
für die Großschutzräume in Tiefgaragen ausg~glichen werden. Es 
handelt sich um folgende Ergänzungen bzw. Anderungen, die bei 
der Planung berücksichtigt werden müssen: 
Nr. 2.6 2 Eingänge statt 1 Eingang 
Nr.2.7.1 2 Schleusen mit 2 x 9 - 18 m2 statt 1 x 3 m2 

Nr. 2.7.3 1 m2/ Schutzplatz anstelle von 2 m2/ Schutzplatz, 
2,5 m3 Luftraum/SchutzpIatzstatt5,0 mJ/Sch.-PI., 
Aufsichtsraum (Lagerraum) zusätzlich (ohne 
Pauschbetrag) 

Nr.2.7.7 1m3 statt 0,5 m3 

Nr. 2.7.8 10 m2 statt 5 m2 

.-_____________________ ----J Nr. 7.5 .2 6 m3/ h,P statt 4,5 m3/ h,P 

Aus den Vereinbarungsmustem 1 und 2 
(Ab cbnitt I Nr. 5): 
a) Die au schließlich zivilschutzgenutzten Räume sind strom

kreismäßig zu trennen. Für eine gesonderte Ablesung des 
Stromverbrauch ist ein separater Stromzähler einzubauen. 

b) Die Betrieb kosten der gemeinsam genutzten technischen 
Anlagen und Einrichtungen müssen gesondert festgestellt 
werden können. 
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Nr.8.2 
Nr.7.5.4.4 
Nr. 7.6 
Anlage 3 

35 I Wasservorrat/ P in Faltbehältern 
CO-Meß-Warngerät 
Entfeuchtungsgeräte 
Sandvorfilterfläche 30 m2 statt 22,5 m2, 

Sandvorfiltermenge 60 m3 statt 45 m3, 

Aufenthaltsfläche s:; 300 m2 statt s:; 600 m2, 

Krankenraumfläche s:; 15 m2 statt s:; 30 m2, 

Raumfilterraum 13 bis 25 m2 statt 20 bis 25 m2 

Ventilatoren werden im Aufenthaltsraum mit je
weils 3,5 m2 (1,40/2,50) aufgestellt. 
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Bild 2: Zwei Schutzräume mittlerer Größe jeweils an den Enden 
eines größeren Gebäudes, d. h. mit entsprechendem Abstand 
möglich 
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Bild 3: Raumfilter R 3 bei 599 Schutzplätzen 

Neue steuerliche Abschreibungssätze für Schutzräume 
10. Höchstbetragsverordnung 

Otto K. Schaible 

Abschreibung/ Absetzung Bestätigung der Schutz
platzzahl und der 
Erfüllung der Anforde
rungen Die "Herstellungskosten" 

tür Schutzräume können nach 
§ 42 b der Einkommensteu
er-Richtljnien im Jahr der 
Fertigstellung des Schutzrau
mes und in den 11 folgenden 
Jahren (somit in maximal 12 
Jahren) erhöht steuerlich ab
geschrieben (abgesetzt) wer-

den. Da die Abschreibung 
jährlich bis zu 10 % betragen 
kann, ist sie auch in 10 Jahren 
(minimal) möglich, und zwar 
im Jahr der Herstellung des 
Schutzraumes und in den 
neun folgenden Jahren. 

Mit den "Herstellungskosten" 
sind z. B. bei einem Schutz
raum im Keller eines Neubau
es nicht die Gesamtkosten 

(Keller + Schutzraum), son
dern nur die zivilschutzbe
dingten Mehrkosten, die über 
die Kosten des Kellers im Be
reich des Schutzraumes hin
aus entstanden sind, gemeint. 

Werden für einen Schutzraum 
Zuschüsse gewährt, vermin
dern sich die Abschreibungs
beträge um die Höhe des Zu
schusses. 

Die Einkommensteuer-Richt
linien sehen vor, daß die nach 
Landesrecht für die Bauge
nehmigung zustandige Behör
de bestätigt, ob die Erforder
nisse vorliegen, d. h. wie viele 

ZIVILVERTEIDIGUNG IV/ 89 39 



Baulicher Zivilschutz 

A. Errichtung von Hausschutzräumen im Innern von 
be tehenden Gebäuden - nachträglicher Ausbau 

Zahl der Höchstbetrag der Herstellungskosten 
Schutzplätze !im Sinne des § 12 Abs. 3 des Schutzbaugesetzes 

DM 

7 66900 
8 68600 
9 70300 

10 72000 
11 73700 
12 75400 
13 77 100 
14 78800 
15 80500 
16 82200 
17 83900 
18 85600 
19 87300 
20 89000 
21 90650 
22 92350 
23 94050 
24 95750 
25 97450 
26 99200 
27 100950 
28 102700 
29 104450 
30 106200 
31 107950 
32 109700 
33 111450 
34 113200 
35 114950 
36 116700 
37 118450 
38 120250 
39 122000 
40 123750 
41 125500 
42 127250 
43 129000 
44 130750 
45 132500 
46 134250 
47 136000 
48 137750 
49 139500 
50 141 250 

mehr als 50 250 v. H. des Höchstbetrages, der für 
Hausschutzräume gilt, die im Zusammenhang 

mit Neubauten im Inneren von Gebäuden 
errichtet werden (Anlage 1) 
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B. Errichtung von Hausschutzräumen im Zusammen
hang mit Neubauten im Inneren von Gebäuden -
Innenschutzräume 

Zahl der Höch tbetrag der Herstellungskosten 
Schutzplätze im Sinne des § 7 des Schutzbaugesetzes 

DM 

7 36200 
8 36550 
9 36900 

10 37250 
11 37650 
12 38000 
13 38350 
14 38700 
15 39050 
16 39400 
17 39750 
18 40100 
19 40500 
20 40850 
21 41200 
22 41550 
23 41900 
24 42300 
25 42650 
26 43250 
27 43800 
28 44400 
29 44950 
30 45550 
31 46150 
32 46700 
33 47300 
34 47850 
35 48450 
36 49050 
37 49600 
38 50200 
39 50750 
40 51350 
41 51950 
42 52500 
43 53100 
44 53650 
45 54250 
46 54800 
47 55400 
48 56000 
49 56550 
50 57150 

Fortsetzung auf Seite 41 

Z IVILV ERTEIDIGUNG IV/ 89 



Baulicher Zivilschutz 

Schutzplätze erstellt und ob 
die Anforderungen erfüllt Fortsetzung von Seite 40 
wurden, also die Bautechni-
schen Grundsätze eingehalten 
worden sind. 

Gesonderte 
Abschreibung 

Die Abschreibung der Mehr
kosten für die Schutzräume 
kann zusätzlich zu den Her
stellungskosten nach § 7 des 
Einkommensteuergesetzes 
für das Wohngebäude erfol
gen. 

10. Höchstbetrags
verordnung 

Nach § 7 Abs. 1 Satz 4 des 
Schutzbaugesetzes sind die 
Höchstbeträge der steuerlich 
begünstigten Herstellungsko
sten von Schutzräumen im 
Sinne der §§ 7 und 12 Abs. 3 
des Schutzbaugesetzes den 
veränderten Baukosten anzu
passen, wenn sich der Preisin
dex für Rohbauarbeiten an 
Wohngebäuden nach den 
Feststellungen des Statisti
schen Bundesamtes seit der 
letzten Festsetzung der 
Höchstbeträge um minde
stens 5 v. H. erhöht oder ver
mindert hat. 

Die Verordnung sieht für 
Schutzräurne die nach dem 
31. Dezember 1986 fertigge
steIlt worden sind, neue 
Höchstbeträge der steuerlich 
begünstigten Mehrkosten vor. 

Für Schutzräume, die vor dem 
1. Januar 1987 fertiggestellt 
wurden, gelten weiterhin die 
bisherigen Höchstbeträge der 
9. Höchstbetragsverordnung. 

Höchstbeträge der 
"Herstellungskosten" 

Die Höchstbeträge, die als zi
vilschutzbedjngte Mehrko
sten abzüglich eines evtl. Zu
schusses abgeschrieben wer
den können, sind auf den 
nachfolgenden Tabellen auf
gezeigt: 
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Anzahl der Höch tbetrag der Herstellungsko ten 
Schutzplätze im Sinne des § 7 des Schutzbaugesetzes l ) 

DM 

51 80070 
60 88800 
70 98700 
80 107600 
90 116100 

100 124500 
110 132550 
120 140400 
130 148200 
140 155400 
150 162750 

ohne Sandvorfilter2) mit Sandvorfilter2) 

151 180445 203850 
160 188000 212000 
170 196350 220150 
180 204300 228600 
190 211850 236550 
200 220000 244000 
210 227850 252000 
220 235400 259600 
230 242650 266800 
240 249600 274800 
250 256250 282500 
260 263900 289900 
270 271350 297000 
280 278600 303800 
290 285650 310300 
299 291525 316940 

ohne Sandvorfilter2) mit Sandvorfilter2) 

300 366000 430500 
600 708000 837000 
900 1030500 1224000 

1200 1344 000 1596000 
1500 1650000 1957500 
1800 1953000 2304000 
2100 2247000 2646000 
2400 2532000 2976000 
2700 2808000 3307500 
3000 3075000 3630000 
3300 3333000 3943500 
3600 3582000 4248000 
3900 3822000 4563000 
4200 4074000 4872 000 
4500 4320000 5175000 

I) Zwischenwerte sind gradlinig zu interpolieren 

2) Bei Ausführung des Schutzraumes aI Tiefgarage erhöht sich der Höcbstbetrag um 25 000 DM 

J) Bei Ausführung des Schutzraumes nicht als Tiefgarage mindert sich der Höchstbetrag um 25 000 DM 
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Baulicher Zivilschutz 

c. Errichtung von Hausschutzräumen außerhalb von 
Gebäuden - Außenschutzräume 

42 

I 
Diese Abscbreibungssätze gelten nur für Einzweck-Auflen- I 
schutzräume, die in Friedenszeiten nicht genutzt werden -
fa lls solcbe erstellt werden. Für Mebrzweck-Auflenscbutz
räume gilt Tabelle A 

Zabl der Höchstbetrag der Herstellungskosten 
Schutzplätze im Sinne des § 7 des Schutzbaugesetzes 

DM 

7 70100 
8 70600 
9 71 050 

10 71550 
11 72000 
12 72 500 
13 73000 
14 73450 
15 73950 
16 74400 
17 74900 
18 75400 
19 75850 
20 76350 
21 76800 
22 77 300 
23 77800 
24 78250 
25 78750 
26 79750 
27 80750 
28 81700 
29 82700 
30 83700 
31 84700 
32 85700 
33 86650 
34 87650 
35 88650 
36 89650 
37 90650 
38 91600 
39 92600 
40 93600 
41 94600 
42 95600 
43 96550 
44 97550 
45 98550 
46 99550 
47 100550 
48 101500 
49 102500 
50 103500 

mehr als 50 180 v. H. des Höchstbetrages, der für 
Hausschutzräume gilt, die im Zusammenhang 

mit Neubauten im Inneren von Gebäuden 
errichtet werden (Anlage 1) 

Planungsseminare 
"Baulicher Zivilschutz" 
im Jahre 1990 
Otto K. Schaible* 
Auch im kommenden Jahre werden die Planungsseminare zum 
Baulichen Zivilschutz fortgesetzt. Die rege Teilnahme in diesem 
Jahr beweist, daß sich immer mehr Architekten mit diesem Bereich 
befassen. Offenbar liegt ihnen daran, ihre Bauherren optimal zu be
raten, wie man ohne zusätzlicbe Mehrkosten für die Bauberrn mit 
den Zuscbüssen des Bundes Schutzräume einbauen und den Keller 
in Friedenszeiten trotzdem nahezu voll nutzen kann. 

Reisekosten, Tagegeld, Übernachtungskosten 
Die Teilnehmer erhalten Reisekosten, Tagegeld und Übernach
tungskosten nach bzw. analog dem Bundesreisekostengesetz. Für 
die Teilnahme an den Seminaren wird keine Gebühr erhoben. 

Anmeldung 
Die Anmeldung erfolgt bei der Katastrophenschutzschule des Bun
des (KSB) in 5483 Bad Neuenahr-Ahrweiler, Ramersbacher Str. 
95, tel.: 02641/3 81-!. 
Die Anmeldeformulare können von dort bezogen werden. 

Veranstaltungsort 
Die Seminare finden in 5300 Bonn 2 (Bonn-Bad Godesberg) im 
Bundesamt für Zivil chutz, Deutschherrenstr. 93-95 statt. 
Seminarbeginn: Montag 13.30 U1lf 
Seminarende: Freitag 12.00 Uhr 

Teilnehmer 
Architekten, Bauingenieure, Elektroingenieure, Maschinenbau
ingenieure und Lüftungsingenieure 
Diplomingenieure und Ingenieure der Baufirmen, SiedlungsgeseJl
schaften, Bauverwaltungen etc. 
Dozenten und Assistenten Technischer Universitäten, Institute und 
Fachhochschulen 

Mindestvoraussetzung 
Diplomingenieure und Ingenieure oder gleichwertige Erfahrungen 
und Kenntnisse, 
Beamten und Angestellte im höheren und gehobenen Dienst. 

Termine 

A) Grundlagen-Seminare 

Seminar-Nummer und -Zeit 
1340 15. 01. - 19. 01.90 
1345 19. 02. - 23. 02. 90 
1350 26.03. - 30. 03. 90 
1357 14. 05. - 18. 05. 90 
1369 03. 09. - 07. 09. 90 
1381 26. 11. - 30. 11.90 

B) Aufbau-Seminare 
Seminar-Nummer und -Zeit 
1343 05.02. - 09.02. 90 
1348 12. 03. - 16. 03. 90 
1355 07. 05. - 11. 05. 90 
1365 13.08. - 17. 08. 90 
1374 01. 10. - 05. 10. 90 
1377 22. 10. - 26. 10.90 
1380 12. 11. - 16. 11. 90 

Meldescbluß 
13. 11. 89 
18. 12. 89 
29. 01. 90 
19.03. 90 
09.07.90 
01. 10. 90 

Meldescblufl 
04. 12. 89 
15.01. 90 
12. 03. 90 
18.06.90 
06. 08. 90 
27.08.90 
17. 09.90 

• Referatsleiter im Bunde ministerium für Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau für den Bereich des Baulichen Zivil- und Katastrophenschutzes 
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Grundsätzlich sollte zuerst ein 
Grundlagenseminar und erst 
danach ein Aufbauseminar 
besucht werden, da die 
Kenntnisse, die im Grundla
genseminar vermittelt wer
den, bei den Planungen von 
Schutzräumen im Aufbause
minar benötigt werden. 

Wer bereits einige Jahre seit 
dem letzten Seminar verstrei
chen ließ, sollte seine Kennt
nisse erneut zumindest in ei
nem Aufbauseminar auffri
schen. 

Im IGrundlagenseminar I wer
den die Anforderungen an die 
Schutzräume und Detail
kenntnisse über folgende 
Schutzraumtypen vermittelt: 

• Hausschutzräume (7-50 
Schutzplätze) in Neubauten, 
außerhalb von Gebäuden so
wie in bestehenden Gebäuden 
(nachträglicher Ausbau) 

• Schutzräume mittlerer 
Größe (51-299 Schutzplät
ze) in Neubauten als öffentli
che Schutzräume in den Kel
lerräumen oder ab 150 m2 in 
einer Tiefgarage 

• Schutzräume in Tiefgara
gen mit reduzierten Flächen 
(300 bis 599 Schutzplätze)** 
im Keller von Neubauten als 
öffentliche Schutzräume 

• Schutzräume in Tiefgara
gen 

(600 bis 999 Schutzplätze) in 

Neubauten als öffentliche 
Schutzräume 

• Schutzräume in Tiefgara
gen 

(1000 bis 3000 Schutzplätze) 
in Neubauten als öffentliche 
Schutzräume 

• Schutzräume im Bereich 
unterirdischer Bahnen-Halte
stellen, Strecken abschnitte 

(300 bis 4 500 Schutzplätze) 
in Neubauten von U- und 
S-Bahnen als öffentliche 
Schutzräume 

• Schutzräume in Straßen
tunnels 

(300 bis 4 500 Schutzplätze 
und mehr) in Neubauten als 
öffentliche Schutzräume 

• Schutzräume in Bunkern 

(ca. 300 bis 4 000 Schutzplät
ze) in den vorhandenen Bun
kern des 2. Weltkrieges als öf
fentliche Schutzräume 

• Schutzräume in Stollen 

(ca. 500 bis 4 000 Schutzplät
ze) in den vorhandenen wäh
rend des 2. Weltkrieges aufge
fahrenen Stollenanlagen 

Darüber hinaus werden in den 
Referaten des Grundlagense
minars folgende Themen vor
gestellt: 

• Zivilschutz und Konzep
tion des Schutzraumbaues in 
der Bundesrepublik 

Baulicher Zivilschutz 

• Waffenwirkungen 

• Statische und dynamische 
Bemessung 

• Brandschutz 

• Strahlenschutz 

• Raumlufttechnik 

• Luftstoß, Schock 

• Sanitärinstallation 

• Elektroinstallati n 

• Abschlüsse 

• Bautechnische Anforde
rungen an die verschiedenen 
Schutzraumtypen 

• Verfahren bei der Förde
rung von Mehrzweckbauten 
(Antragstellung, Unterlagen, 
Prüfung, Abnahme Auszah
lung) 

• Verwendungsbescheini
gungen 

• Wartung von Schutzräu
men 

• Vorführung der Lehrschau 
(Einbauteile für Schutzräume 
etc.) 

Im lAufbauseminar I wird zu
erst nochmals eine Kurzzu
sammenfassung der Themen 
des Grundlagenseminars ge
geben. Danach werden die 
raumlufttechnischen Anlagen 
in den verschiedenen Schutz
räumen nochmals intensiv be
handelt, bevor die Teilnehmer 
zuerst allein , dann in Grup
pen, die einzelnen Schutz-

raum typen planen. Im Auf
bauseminar wird eine Anlei
tung gegeben, wie der Wider
stand in den raumlufttechni
schen Anlagen berechnet 
werden kann, außerdem wer
den wertvolle Hinweise für ei
ne wirtschaftliche Schutz
raumplanung gegeben. Die 
Teilnehmer haben die Mög
lichkeit, sich hiermit vertraut 
zu machen und die Zweckmä
ßigkeit zu erkennen. 

Die Aufbauseminare sind so
mit mehr dem praktischen Be
darf bei der Planung und Aus
führung angepaßt. 

Gebührenerhöhung für Ar
chitekten und Ingenieure 

Es scheint sich inzwischen 
herumgesprochen zu haben, 
daß der Bund bei den öffentli
chen Schutzräumen (ab 51 
Schutzplätzen) die zivil
schutzbedingten Mehrkosten 
in Form von Pauschbeträgen 
in voller Höhe übernimmt 
und daß diese Pauschbeträge 
bei einigermaßen vernünfti
ger Planung, vor allem im 
raumlufttechnischen Bereich, 
gut ausreichen. 

Als willkommenen Nebenef
fekt erhöhen sich ohne Bela
stung des Bauherrn die Archi
tekten- und Ingenieurgebüh
ren, da diese Gebühren in den 
Pauschbeträgen enthalten 
sind und somit den Planem 
voll zugute kommen. 

• • Näheres siehe gesonderter Aufsatz 
des Verfassers in diesem Heft 

Satellitenbetriebssystem von 
Domier übemimmt Steuerung 
und Überwachung des DFS
Kopemikus 

Fernseh- und Datensignalen übertragen, 
werden auf einer geostationären Bahn in 
36 000 km über dem Aquator positio
niert. Die Umlaufzeit eines Satelliten auf 
dieser Bahn beträgt 24 Stunden, so daß er 
über einen bestimmten Punkt am Aqua
tor quasi stillsteht. 

station übertragen und von dort Ersatz
schaltungs- und Test-Befehle erhalten. 

Über die Telemetrie-Verbindung werden 
die Meßwerte des Satelliten empfangen , 
aufbereitet und in einem Großrechner 
verarbeitet. Das Bodenbetriebssystem für die natio

nalen Fernmeldesatelliten DFS-Koperni
kus und TV-Sat, das die Friedrichshafe
ner Dornier GmbH im Auftrag der Deut
schen Bundespost auf dem Gelände der 
Erdfunkstelle Usingen bei Frankfurt er
stellte, hat jetzt nach der endgültigen Po
sitionierung des ersten DFS-Satelliten 
seinen Betrieb aufgenommen. 

Nachrichtensatelliten wie der DFS-Ko
pernikus, die eine Vielzahl von Telefon-, 
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Die verschiedenen Gravitationseinflüsse 
von Erde, Mond und Sonne, die Bahn 
und Lage des Satelliten beeinflussen, 
müssen vom Boden aus sehr genau erfaßt 
und durch Zünden von Steuerdüsen kor
rigiert werden. Der Satellit verfügt des
halb über eine Vielzahl von Meß- und 
Schalteinrichtungen, die den Zustand des 
gesamten Satelliten zur Bodenkontroll-

Alle Telekommandos zur Kontrolle und 
Korrektur werden über das Dornier-Bo
den betriebssystem zum Satelliten gesen
det. Dieses komplette Bodenbetriebssy
stem verfügt dafür über ca. 100 komplexe 
Geräte und 21 Rechner, die über ein dop
pelt ausgelegtes Datennetzwerk mitein
ander verbunden sind. 

Quelle: Dornier GmbH "Presse und Information" 
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Der Lei.ende ••• an. 
Aufllben,Komnpecenlen,YorausseClunlen 
1. Grundsätzliches 

Die Erkenntnis, daß die Effektivität der 
medizinischen Versorgung bei größeren 
Schadensfällen sehr wesentlich mit da
von abhängt, ob und wie qualifizierte 
Ärzte nicht nur im Schadensgebiet, son
dern auch in den Stäben der verschiede
nen Führungsebenen leitend tätig wer
den, ist nicht neu. 

Sie ist beispielsweise bereits in den "Er
fahrungsberichten der beratenden Chir
urgen" des 11. Weltkrieges festgehalten 
worden. 

Auf die Notwendigkeit, daß für im Ret
tungsdienst und Katastrophenschutz 
mitwirkende Ärztinnen und Ärzte nicht 
nur eine auf alle möglichen Notfälle ab
gestimmte ständige Fortbildung erfor
derlich ist, sondern daß es auch Kolle
ginnen und Kollegen geben muß, die 
über logistisches, taktisches und, salopp 
gesagt, "Management" Können und 
Wissen verfügen, das sie befähigt, leiten
de, sprich Führungsaufgaben, zu über
nehmen, ist immer wieder hingewiesen 
worden. 

Ich habe, beispielsweise, schon 1970 
diese These veröffentlicht. 

Während im militärischen Bereich die 
Fortbildung sowohl notfallmedizinisch 
als auch im Hinblick auf die Führungs
aufgaben des Sanitätsoffiziers Fort
schritte gemacht hat, sind im zivilen 
Raum hierfür gerade erst Ansätze zu se
hen. 

Doch: "Gut Ding will Weile haben". 

Viele Jahre hat es gebraucht, bis der 
"Fachkundenachweis Rettungsdienst" 
geboren und in die Fortbildungskatalo
ge der Landesärztekammern aufgenom
men wurde. 

An den Universitäten gibt es bislang we
der eine ausreichende noch einheitliche 
Ausbildung der angehenden Ärzte in 
Notfall- und Katastrophenmedizin , ge
schweige denn ein eigenes Lehr- und 
Prüfungsfach hierfür. 
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Paul .jrkenbach 

Durch die zunehmende Hochtechnisierung der Wirtschaft ist das Gefah
renrisiko erheblich gewachsen im Vergleich zu früheren Jahrzehnten, und 
zwar schon unterschiedlich schnell innerhalb weniger Monate. Deshalb 
wird auch der Ruf nach gezielter, rascher, koordinierter Hilfe beim Groß
schadensfall unüberhörbar lauter. 

Auf unsere Beiträge von Dr. Stefan Neuhauser über den Leitenden Notarzt 
haben wir eine Diskussion darüber in Gang gebracht und veröffentlichen 
heute einen "Diskussionsbeitrag von Dr. Paul Birkenbach zu seinen 
Thesen überdieAufgaben, die Kompetenzen und die Voraussetzungenfür 
den Leitenden Notarzt. 

P. SEFRIN hat dies auf dem Anästhesie
kongreß in Bremen im April dieses Jah
res erneut mit Recht, aber wohl wieder 
ohne Aussicht auf Erfolg, gefordert. 

Daß man mit der Vorstellung eines "Lei
tenden Notarztes" (LNA) schwanger 
geht, ist eigentlich schon ein Erfolg. Da
bei hat das Flugunglück am 28. 8. 1988 
auf der US-Base Ramstein vielleicht ei
nen neuen Schubeffekt bewirkt. 

Die Bundesärztekammer (BÄK) und 
die Deutsche Interdisziplinäre Vereini
gung für Intensivmedizin (DIVI) haben 
unter dem 25. 2.1988 Empfehlungen im 
Hinblick auf den LNA veröffentlicht. In 
Hamburg und München bestehen be
reits LNA-Gruppen. Sie alle stellen aber 
die Tätigkeit ausschließlich auf den Ret
tungsdienst ab. Der LNA soll bei Scha
densereignissen mit mehr als zehn Be
troffenen tätig werden. 

Die Fortbildungszeit, nach Erwerb der 
rettungsdienstlichen Fachkunde, soll 40 
Stunden betragen. 

In der letzten Verlautbarung der BÄK 
vom 6. 4. 1989 sind zumindest Ansätze 
dafür erkennbar, daß der Katastrophen
schutz nicht mehr unbedingt ausge
schlossen bleiben soll. 

Wenn hierbei auf die Länderkompetenz 
für den K-Schutz verwiesen wird, so ist 
dies richtig. Es sollte dabei bedacht wer
den, daß in den K-Schutz-Stäben als 
"Fach berater Sanitätsdienst" bisher fast 
überall Laien und keine Ärzte einge
plant sind . 

Das Bundesland Baden-Württemberg 

hat den LNA sowohl für Aufgaben im 
Rettungsdienst wie auch im Katastro
phenschutz vorgesehen. 

Auch im "Handbuch der medizinischen 
Katastrophenhilfe" von E. REBEN
TISCH wird die Notwendigkeit des 
LNA sowohl für den Rettungsdienst, 
wie den K-Schutz postuliert. 

Die Empfehlungen der Bundesärzte
kammer müssen von den Landesärzte
kammern, ähnlich dem "Fachkunde
nachweis Rettungsdienst", in ein Fort
bildungsprogramm mit Prüfungsord
nung umgesetzt werden. Dies sollte end
lich einmal für alle Kammern gleich sein! 

Da es unumgänglich und vielleicht wich
tiger als für den Rettungsdienst ist, Lei
tende Notärzte im Katastrophenschutz 
vorzusehen, ist die Mitwirkung der Ge
sundheits- und Innenministerien erfor
derlich. 

Denn wo hört der lokale Notfall auf und 
fängt die Katastrophe an? 

Die Anzahl von 10 Betroffenen als Ein
satzgrenze für den LNA, wie sie von 
BÄK, DIVI, Hamburg und anderen vor
gesehen ist, kann m. E. nur ein Richt
wert sein. 

Die erforderlichen Maßnahmen werden 
stets von der Lagebeurteilung der mo
mentanen Notfallsituation und den vor
handenen Möglichkeiten materieller 
und personeller Struktur vorgegeben 
und geprägt. 

Auf größeren Rettungsleitstellen sollte 
immer ein LNA verfügbar sein. 
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2. Rechtliche Situation 

Nach meinem Kenntnisstand existieren 
bisher nur sog. "Dienstanweisungen" in 
Hamburg und München. Verbindliche, 
einheitliche Fortbildungs- und Prü
fungskataloge gibt es noch nicht. 

So ist also ein evtl. "Fachkundenach
weis" noch nicht definiert. Die überaus 
wichtige Entscheidung, daß der LNA 
sowohl im Rettungsdienst wie im Kata
strophenschutz Aufgaben wahrnehmen 
muß, steht noch aus. Da dann die Hilfs
organisationen, die die K-Schutzeinhei
ten stellen, tangiert werden, müssen 
auch diese in die Gespräche eingebun
den werden. 

3. Aufgaben des (LNA) 

3.1. Er soll den Gesamtsanitätsein
satz koordinieren. 
3.1.1. Dies sowohl in einer Rettungs
leitstelle, 
3.1.2. in einern K-Schutzstab 
3.1.3. wie auch am Schadensort. 

3.2. Er muß umfassend informiert 
sein über 
3.2.1. die Aufnahme- und Versor
gungskapazitäten der in Frage kommen
den Kliniken, 
3.2.2. die Verfügbarkeit von niederge
lassenen Ärzten, 
3.2.3. die Transportkapazitäten des 
Rettungsdienstes, Krankentransports 
und der K-Schutzeinheiten, 
3.2.4. die reale Leistungsfähigkeit der 
Sanitätseinheiten. 

3.3. Die zuständigen Behörden des 
Rettungsdienstes und des K-Schutzes 
sind von ihm fachlich zu beraten und zu 
informieren. 

3.4. Er muß, ganz gleich ob er am 
Schadensort, in der Rettungsleitstelle 
oder in K-Schutzstäben eingesetzt wird, 
jederzeit einen Überblick über die Lage 
haben und fähig sein, soweit vorherseh
bar, angemessene sanitätsdienstliche 
Beurteilungen zu treffen und, sofern ihm 
zugeordnet, Entscheidungen zu fällen. 

3.5. Er ist der Ansprechpartner in al
len sanitätsdienstlichen Belangen und 
stellt seinerseits Kontakte her. 

4. Kompetenzen des LNA 

Dies ist sicher ein wichtiger Punkt. Denn 
die Meinung ist doch noch weit verbrei
tet, daß Ärzte, außer vielleicht von der 
Medizin, sonst von nichts etwas verstün-
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den und z. B. insbesondere zum Ein
satzleiter oder in anderen Führungspo
sitionen kaum geeignet seien. 

Bei der Teilübung "Wittlich" im Rah
men der Großübung des Heeres "Lan
desverteidigung 88" wurde am 10. 8. 88 
eine gemeinsame Sanitätsversorgung 
von ca. 200 angenommenen Verletzten 
durch Bundeswehr und Malteser-Hilfs
dienst, unter Einbeziehung des Malte
ser-Hilfskrankenhauses und insgesamt 
15 Militär- und Zivilärzten, geprobt. Als 
Leitender Notarzt am Schadensort r 
ein Malteser-Arzt eingesetzt. Es hat sich 
vor einem großen internationalen mili
tärischen Beobachterpublikum gezeigt, 
daß das Zusammenwirken von militäri
schen und zivilen Sanitätskräften kei
nesfalls so schwierig ist, wie es manche 
Gruppierungen gern hätten. 

Wenn also der LNA seinen Aufgaben 
gerecht werden soll, so müssen ihm ent
sprechende Kompetenzen eingeräumt 
werden. 

4.1. Beim Einsatz am Schadensort ist 
er weisungsbefugt gegenüber 
4.1.1. anderen Ärztinnen und Ärzten 

4.1.2. und Sanitätseinheiten. 
4.1.3. Er bestimmt, wo Verletztensam
meIsteIlen, Triagepunkte, Versorgungs
punkte und Wagenhalteplätze einge
richtet werden. 
4.1.4. Er ist dabei auf enge Zusammen
arbeit mit der technischen Einsatzlei
tung (TEL) angewiesen. 

4.2. Im Rahmen der Stabstätigkeit in 
einer Leitstelle oder in den verschiede
nen Führungsstäben hält er Kontakt mit 
dem oder den im Schadensgebiet arbei
tenden LNA und bestimmt in Abspra
che mit den Krankenhäusern und der 
Gesamteinsatzleitung, 
4.2.1. welche Kräfte wo eingesetzt wer
den, 
4.2.2. inwieweit Arztpraxen mitwirken 
müssen, 
4.2.3. weIche Transportmittel wo zum 
Einsatz kommen, 
4.2.4. ob weitere Sanitätskräfte erfor
derlich sind. 

4.3. In den K-Schutzstäben hat der 
LNA grundsätzlich beratende Kompe
tenz gegenüber der Gesamteinsatzlei
tung. 

4.4. Die Funktion und die sich daraus 
ableitende Kompetenz des LNA ent
spricht der jeweiligen Führungsebene; 

Der Leitende Notarzt 

4.4.1. am Schadensort zusammen mit 
der TEL 
4.4.2. im K-Schutzstab beim Hauptver
waltungsbeamten (HVB), 
4.4.3. im K-Schutzstab bei den Län
derinnenministerien, 
4.4.4. im K-Schutzstab des Bundesin
nenministeriums, sowie 
4.4.5. in größeren Rettungsleitstellen. 

5. Voraussetzungen zur Befähi
gung als Leitender Notarzt 

Den Vorstellungen z. B. der Stadt Ham
burg, daß nur Krankenhausärzte und 
nur Anästhesisten, Chirurgen und Inter
nisten zum LNA geeignet seien, vermag 
ich nicht zu folgen. 

Denn die Befähigung zum LNA setzt 
andere und weitergehende Kriterien 
voraus. 

5.1. Ein umfassendes, fachübergrei
fendes, allgemeines und notfallspezifi
sches ärztlichen Können und Wissen 
5.1.1. eine mindestens vierjährige är~t
liche Weiterbildung, davon ein Jahr auf 
einer Intensivstation. 
5.1. 2. In diesen vier Jahren ständige 
Mitwirkung im Rettungsdienst. 
5.1.3. Besitz des Fachkundenachweises 
"Rettungsdienst" . 
5.1 .4. Breit gestreute ärztliche und sani
tätsdienstliche Erfahrung mit der Fähig
keit, 
5.1.5. Diagnostik und Therapie auch in 
schwierigen Situationen zu beherrschen. 

5.2. Zu den ärztbchen Voraussetzun
gen müssen logistisches und taktisches 
Können und Wissen mit der Fähigkeit 
zum strategischen Denken hinzukom
men. 
5.2.1. Er muß die materiellen und per
sonellen Strukturen der Sanitätsorgani
sationen, 
5.2.2. des Katastrophenschutzes und 
5.2.3. der Streitkräfte kennen. Bei dem 
Unglück in Ramstein hätte es manche 
Mißverständnisse und Probleme nicht 
gegeben, wenn deutsche Kollegen nur 
eine Spur von Ahnung vom amerikani
schen Medical-Corps und dessen Sani
tätstaktik gehabt hätten. 
5.2.4. Die ständige Mitarbeit in einer 
Sanitätsorganisation als Träger des Ret
tungsdienstes und des medizinischen 
Katastrophenschutzes ist zumindest 
empfehlenswert. 
5.2.5. Ein Lehrgang an der K-Schutz
schule des Bundes in Bad-Neuenahr 
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oder an der Sanitätsakademie der Bun
deswehr über Taktik, Logistik und Füh
rung sollte für den LNA eine Vorausset
zung sein. 
5.2.6. Diese Grundkenntnisse sind 
durch Fortbildung zu vertiefen. Alle 
zwei Jahre ist ein einwöchiger Lehrgang 
erforderlich. 
5.2.7. Der LNA sollte möglichst über 
praktische Erfahrung bei Einsätzen in 
Katastrophengebieten verfügen. 
5.2.8. Er muß die regionale Bevölke
rungs- Versorgungs- und Infrastruktur 
seines Gebietes kennen. 

5.3. Persönlich muß der LNA 
5.3.1. Über eine gesicherte körperliche 
und psychische Belastbarkeit verfügen, 
5.3.2. Führungsqualitäten besitzen, 
5.3.3. eine Situation schnell beurteilen 
können und 
5.3.4. die Fähigkeit zum "Katastro
phenmanagement" haben, welches ein 
Improvisationstalent einschließt. 

6. Folgerungen 

6.1. Die Notwendigkeit des LNA ist 
längst bekannt. Sie wird jetzt wiederent
deckt. Ein klares, einheitliches Konzept 
ist noch nicht vorhanden. Seine Ent
wicklung sollte vorangetrieben werden. 

6.2. Der Aufgabenbereich des Leiten
den Notarztes darf nicht auf den Ret
tungsdienst begrenzt werden. Der Kata
strophenschutz muß miteingebunden 
werden. 

6.3. Der LNA muß über umfassende 
ärztliche Fähigkeiten und Erfahrungen 
in allen Fachbereichen verfügen. 

6.4. In gleicher Weise muß er die sani
tätsdienstliche Logistik und Taktik der 
zivilen und militärischen Kräfte kennen. 

Denn nur mit dieser "Ausrüstung" wird 
er imstande sein, bei den unterschied
lichsten Gegebenheiten eine möglichst 
richtige Strategie zu verfolgen. 

Er muß, mit einem Wort, ein "Medizin
manager erster Klasse" sein. 

Zusammenfassung 

Es ist seit Jahrzehnten bekannt, daß der 
Erfolg sanitätsdienstlicher Einsätze bei 
größeren Schadensfällen wesentlich mit 
davon abhängt, ob und in welcher Weise 
Ärzte auch in Stäben und auf Führungs
ebenen tätig werden. 

Dies gilt sowohl für den Rettungsdienst 
wie den Katastrophenschutz. 
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Während im militärischen Bereich diese 
Erkenntnis längst bei der Fortbildung 
der Sanitätsoffiziere berücksichtigt wird, 
sind im zivilen Raum gerade eben An
sätze hierfür erkennbar. 

Bundesärztekammer und DIVI haben 
1988 Empfehlungen zum Bild des Lei
tenden Notarztes veröffentlicht. 

Danach soll der LNA eine 40stündige 
Fortbildung absolvieren, den Fachkun
denachweis Rettungsdienst besitzen 
und beim akuten Anfall von mehr als 10 
Notfallpatienten tätig werden. Diese 
Empfehlungen müssen, ähnlich wie der 
Fachkundenachweis Rettungsdienst, 
von den Landesärztekammern umge
setzt werden. Es wäre wünschenswert, 
eine Einheitlichkeit in allen Bundeslän
dern zu erreichen. 

Die vorliegenden Empfehlungen er
scheinen mir unzureichend, weil nur auf 
den Rettungsdienst abgestellt wird und 
weder der Katastrophenschutz noch die 
für einen LNA wichtigen allgemeinen 
und sanitätsdienstlichen logistischen, 
taktischen und regionalen Kenntnisse 
angesprochen werden, die ihn erst befä
higen, die jeweilige Lage zu beurteilen 
und strategisch richtige Entscheidungen 
zu treffen. 

Zu seinen Aufgaben und Kompetenzen 
sollten gehören: 

• Beurteilung der Lage 

• Beratung der zuständigen Behörden 

• Koordination des Sanitätseinsatzes 

• Dies sowohl am Schadensort wie auf 
den verschiedenen Führungsebe
nen / Einsatzstäbe 

• Weisungsbefugnis gegenüber unter-
stellen Ärzten und Sanitätseinheiten. 

Der Leitende Notararzt muß deshalb 
nicht nur über eine mindestens vierjähri
ge fachübergreifende notärztliche Er
fahrung verfügen, sondern in gleicher 
Weise das "medizinische Management" 
in Krisensituationen unter erschwerten 
und differenten Umständen beherr
schen. 

Nachdem die Notwendigkeit für den 
LNA anerkannt worden ist, sollten die 
zuständigen Stellen sich um die Realisie
rung bemühen. 
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Der herkömmliche "Risiko"-Begriff 
Eine QueUe der Meinungsverschiedenheiten zwischen 

der Welt der Technik und dem breiten PubUkum? 
Julius Nagy 

Seit einigen Jahren gibt es eine neue Welle von Mei
nungsverschiedenheiten zwischen der Welt der 

Technik und dem breiten Publikum (Ralph Esser 
berichtete in Zivilverteidigung 1I/8 9 vom IX. Inter
nationalen Sommersymposion der Gesellschaft für 

Sicherheitswissenschaft). Während Techniker, Inge
nieure und Naturwissenschaftler sich auf Unfallsta

tistiken berufen und damit argumentieren, daß das 

Risiko der Atomindustrie, der Chemiewerke und 
der sogenannten Großtechnik im allgemeinen ge
ring sei, bleiben weite Kreise der Öffentlichkeit 
skeptisch bis ablehnend. 

Diese Meinungsverschiedenheit hat viele Gründe. 
Ein möglicher Grund ist der allzu schlicht geratene, 
herkömmliche "Risiko "-Begriff 

Der herkömmliche 
"Risiko" -Begriff 

W oran denken wir, wenn wir den Aus
druck hören "Risiko einer großtechni
schen Einrichtung"? Die meisten von 
uns verstehen unter dieser Bezeichnung 
wohl alle negativen Veränderungen der 
Weit die von dieser Einrichtung ausge
hen ~nd nicht genau vorhersehbar sind. 
Der Laie mag dann noch, wenn er das 
Wort Risiko" hört oder benutzt, auch 
an K:tastrophen denken. Und man
chem fällt noch ein: Häufig tragen Un
beteiligte das Risiko, Personen, die aus 
dieser Anlage keinen Nutzen ziehen. 

Demgegenüber ist der "Risiko"-Begriff 
der natur- oder ingenieurwissenschaft
lich Gebildeten bei weitem nicht so viel
fältig. Die Definition lautet: R = W . U, 
Risiko ist gleich Eintrittswahrschein
lichkeit mal Schadensumfang. Das ist 
das ganze. Dieser schlichte Begriff hat 
eine glänzende Karriere hinter sich: Er 
gelangte von der Sicherheitstechnik in 
die modernen Risikountersuchungen 
und wurde dort zum Grundbegriff. In 
solchen Untersuchungen trifft der Leser 
auf Wendungen, wie: "Als Risiko der 
Anlage wird geschätzt, daß infolge von 
Unfällen ein Mensch mit einer Wahr
scheinlichkeit von 1: 1 Million stirbt, 
pro Jahr gerechnet." Nachdem das Risi
ko eines Werkes, einer ganzen Anlage 
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oder eines Industriezweiges - meistens 
vom technischen Personal - ermittelt 
wurde, überlassen die Risikoerrnittler 
den Risikobewertern das Feld. Diese 
Fachleute beurteilen die Risiken auf
grund von gesetzlichen und sonstigen 
Richtlinien. Die Entscheidung selbst, 
z. B. ob das Werk gebaut werden soll, 
liegt dann in der Hand der Firmenlei-

tung, der Politiker oder der staatlichen 
Instanzen. 

Schadensarten 
Die Definition R = W . U impliziert, 
daß der Schaden homogen ist. Professor 
Wolfgang Krüger aus WuppertaI geißelt 
den unglücklichen "Risiko" -Begriff und 
betont: 

"Statt eines einheitlichen Risikos gibt es allenfalls verschiedene Risiken, Ein
trittswahrscheinlichkeitenfür ganz bestimmte, wohldefinierte Klassen von Scha
densereignissen. " 

Gelegentlich behelfen sich die Risikoer
mittier so, daß sie bei der Angabe des 
Risikos einer Handlungsalternative au
ßer den Unfalltoten in einer gesonderten 
Rechnung auch die Verletzten auswei
sen. Dann hat man statt des Risikos sei
ne zwei Risiken. Man hört auch über 
weitergehende Vorschläge. 

Es kann jedoch bei einer Handlungsal
ternative, z. B. bei der Errichtung eines 
Werkes, zu solchen Veränderungen in 
der Welt kommen, die von weiten Krei
sen der Bevölkerung negativ beurteilt 
werden, deren Schadenscharakter aber 
von Technikern in der Regel übersehen 
wird. Beispiele: "Nicht alle Unfälle tö-

ten ... säuberlich", lesen wir als War
nung vor voreiligen Schlüssen bei dem 
Rechtswissenschaftier Guido Calabresi. 
Was heißen soll: Sterben ist nicht gleich 
sterben. - Manche Substanzen stehen 
in Verdacht, mutagen zu sein. - Es gibt 
Bereiche der Technik, die unter den ge
gebenen Umständen eine dramatische 
Erweiterung der staatlichen Überwa
chungsfunktion nach sich ziehen wür
den. - Zu ahnen, daß Schaden droht, 
aber keine Ahnung zu haben, welche, 
kann auch eine besondere Schadensart 
darstellen! Es ist unmöglich, aiie mögli
chen Schadensarten aufzulisten. Die Be
gründung von Harry J . Otway und Det
lov von WinterfeIdt: 

" ... jede Eigenschaft kann für die Beurteilung einer Technik relevant sein, die 
die Leute gelernt haben, mit der fraglichen Technik zu assoziieren. " 
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Unfälle und Katastrophen 
Ein anderer Punkt. - Wenn ein Be
triebsingenieur für ein en Maschinen
bruch den Ausdruck "Schaden" wählt, 
hat er schon bewertet, auch wenn er sich 
dessen nicht bewußt ist. E r hat das Er
gebnis einer Änderung in das Schema 
"Entweder vorteilhafte oder neutrale 
oder nachteilige Änderung" hineinge
preßt. Wenn ein RisikoermittIer bei der 
Prüfung einer großtechnischen Einrich
tung z. B. die Möglichkeit eines Miß
brauchs und die mögliche Antwort des 
Staates nicht als Risiko verzeichnet, ist 
es im E ndeffekt das gleiche, als ob er 
diese Änderung in der Welt bewertet 
und für neutral befunden hätte. Das gilt 
auch genau so für diejenigen, die Unfälle 
und Katastrophen qualitativ gleichset
zen. 

Die bewußte oder unbewußte qualitati
ve Gleichbewertung von Unfällen und 
Katastrophen kann einen schweren 
Mangel darstellen. Wenn irgendwo auf 
einmal 100 Leben dahingerafft werden, 
ist es nicht hundertmal, sondern viel 
mehr schlimmer, als wenn einer stirbt. 
Wenn in einer kleinen Stadt einer getötet 
wird, trauern vielleicht hundert. Wenn 
eine kleine Stadt ausgelöscht wird , trau
ert die ganze Welt. Man denke an Guer
nica. Wenn ein RisikoermittIer Risiken, 
die sich aus Schäden unterschiedlicher 
Höhe ergeben, in einen einzigen Aus
druck "kondensiert", hat er wichtige In
formationen unterschlagen. Das Ergeb
njs: falsche endgültige Bewertung, als 
E rgebnis der falschen Bewertung fal
sche Entscheidung über ein Projekt. 
Anerkennend muß erwähnt werden, 
daß dieses Problem in der Bundesrepu
bljk Deutschland vom Leiter des TÜV 
Rheinland, Professor Albert Kuhlmann, 
bereits Anfang der achtziger Jahre er
kannt worden ist. 

Verteilung 
Ein schwerer Mangel des herkömmli
chen "Risiko"-Begriffs ist schließlich, 
daß er über dje Verteilung der Risiken 
nichts aussagt. Dazu ist der Ausdruck 
R = W . U eben zu schlicht geraten. 
Der Ausdruck verdeckt alle möglichen 
Unterschiede zwischen Personen und 
Gruppen, obwohl es offensichtlich nicht 
gleichgültig ist, ob die Vorteile eines 
Projekts denen zufließen, die das Risiko 
tragen, oder umgekehrt. 
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"Als Risiko der Anlage wird ge
schätzt, daß infolge von Unfällen 
ein Mensch mit einer Wahrschein
lichkeit von 1 : 1 Million stirbt, pro 
Jahr gerechnet." 

Die Risikoermittier, in der Mehrzahl 
Techniker, Ingenieure, Naturwissen
schaftler, bewerten - bewußt oder un
bewußt - jedes individuelle oder grup
penspezifische Risiko gleich, ungeachtet 
der Frage, ob die berührten Individuen 
oder Gruppen für die Risikoübernahme 
kompensiert werden oder nicht. Erst 
nach dieser Homogenisierung, die auf 
fatale Weise an die eben kennengelernte 
Kondensierung erinnert, kann das bunte 
Spektrum der individuellen Risiken in 
die Formel R = W . U hineingezwängt 
werden. Die Konsequenz der bewußt
unbewußten Informationsunterdrük
kung ist auch in diesem Falle bedenk
lieh: Die Berater, deren Aufgabe die Ri
sikobewertung ist, erhalten über die tat
sächliche Verteilung der Risiken keine 
Informationen. So sind sie nicht imstan
de, die Risikoverteilung und die Vertei
lung der Projektvorteile im Spiegel der 
G erechtigkeitsvorstellungen zu bewer
ten. 

Zusammenfassung 

Die Kritik am herkömmlichen "Risiko"
Begriff kann wie folgt zusammengefaßt 
werden: 

Wenn ein naturwissenschaftlich vorge
bildeter RisikoermittIer diesen "Risi
ko"-Begriff in die Hand gedrückt be
kommt, ist die Versuchung zu groß, den 
Begriff als Prokrustesbett zu verwenden. 
Die Versuchung ist zu groß, Schadensar
ten wegzulassen, Risiken zu kondensie
ren, Risiken zu homogenisieren, mit ei
nem Wort: Informationen zu unterdrük
ken. Wenn der Risikoermittler diesen 
"Risiko" -Begriff für unabänderlich hält, 
manipuliert er die Informationen so lan
ge, bis sie sich in das Schema "Risiko ist 
gleich Eintrittswahrscheinlichkeit mal 
Schadensumfang" hineinpressen lassen. 
Aus einer anderen Sicht betrachtet, 
scheint dieser Vorgang ein Bewertungs
vorgang zu sein ; der RisikoermittIer 
scheint zu bewerten, ohne dazu berufen 
worden zu sein. Die ihm nachgeordnete 
Instanz, deren Aufgabe ausdrücklich in 
der Risikobewertung besteht, er-

hält nun eine zu stark vereinfachte Ab
bildung der Wirklichkeit. Der Rjsiko
ermittIer macht dadurch, daß er - mit 
oder ohne Vorsatz - bewertet hat, eine 
adäquate Bewertung durch die dazu Be
rufenen unmöglich. Wie die falsche Risi
koermittIung von falscher Risikobewer
tung gefolgt wird, so folgt auf die falsche 
Bewertung die falsche Entscheidung. 
Letzte Konsequenz: Die Laien, die das 
Rjsikophänomen intuitiv in seiner Viel
fa lt begreifen, fühlen sich , zumindest, ir
ritiert. So scheint die Annahme nicht 
von weit hergeholt, daß der herkömmli
che "Risiko"-Begriff eine mögliche 
Quelle der Meinungsverschiedenheiten 
zwischen der WeIt der Technik und dem 
breiten Publjkum darstellt. 

Um so erfreulicher ist es - erfreulich aus 
der Sicht der Wahrheit und der Sicher
heit -, wenn man sieht, daß einige Fach
leute den allzu schlicht geratenen "Risi
ko"-Begriff bereits fallen ließen. So ist 
z. B. im Risikomodell zur Beurteilung 
der Neubaustreckentunnel der Deut
schen Bundesbahn sowohl die Möglich
keit unterschiedlicher Größe als auch 
die Frage, wer das Risiko trage, so weit 
es ging, beachtet worden. 
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Der freigestellte Helfer 
im Katastrophenschutz 

Georg Thiel 

A. Einleitung 

I. lm Katastrophenschutz 
wirken über 1,3 Millionen 
freiwillige und ehrenamtliche 
Helfer mit. Hiervon werden 
z. Z . ca. 143 000 Helfer (sog. 
Verstärkungsteil) auf Kosten 
des Bundes für die besonde
ren Aufgaben im Verteidi-

gungsfall ausgebildet, ausge
stattet und untergebracht '. 

Die restlichen Helfer wirken 
im sog. Ergänzungsteil des er
weiterten KatS mit. 

Nach § 1 KatSG i. V. m. Nr. 11 
KatS-Org-VwV'2 läßt sich das 
Verhältnis von Verstärkung 
und Ergänzung des KatS wie 
folgt darstellen: ~ 

Das Helferpotential des Verstärkungsteils setzt sich im einzel
nen wie folgt zusammen: 

• Angehörige der öffentlichen Feuerwehren 

• Arbeiter-Samariter-Bund 

• Deutsches Rotes Kreuz 
• Johanniter-Unfall-Hilfe 
• Malteser-Hil fsdienst 
• Technisches Hil fswerk 
• Deutsche Lebens-Rettungs-Oesellschaft 

• Regieeinheiten 

Für die Mitarbeit im Zivil
schutz können jährlich 17 000 
Helfer vom Wehrdienst frei
gestellt werden. 
Auf die Länder bzw. die ein
zelnen Bereiche des Zivil
schutzes verteilt sich die Quo
te wie folgt: 

Schaubild 2: ~ 

land 

I 

SH 
HH 
NI 
HB 
NRW 
HE 
RP 

BW 
BY 
Sl 

Bund.'· 
republik 

ca. 36000 
ca. 2900 
ca. 23900 
ca. 2 800 
ca. 5800 
ca. 49 200 

52 
ca. 22400 

EIn-
wohn.r 

2 

2614 
, 5112 
7211 

&6e 
18704 
5535 
3624 

11 241 
101158 
1OS1 

51 201 

Schaubild 1: 

Der erweiterte Katastrophenschutz nach § 1 KatSO, 
Nr. 11 OrgVwV 

proz. Ka'S. 
"n1.~ OUOI. 

3 4 

4.42 721 
2.69 ~S9 

12. '11 '854 
1,12 343 

28.22 471a 
9.35 1545 
5.12 1007 

15.al 2547 
la.51 30" ,.n 297 

100,00 16500 

vom Bund 
voll finanz iert 

Ergönzung 
Und.r 

im Ergänzungsteil werden vom Bund Mittel für 
die zusätzliche Ausbildung von 50 000 Helfern 
bereitgestellt 

bisher ausschließlich von den Ländern finanz iert 

Warn- Zs. dallon 
dien si· 0..,01. (Spalt. 6) 
01.10'. Schulzraum· 

belriebs-
diensi 

5 I 7 

1 20 13 12 
10 10 

1 40 37 I' 
J 3 -

40 14 37 
20 21 13 
20 " 15 

in<:I. SL 
20 47 la 
40 55 32 

siehe RP 5 -
200 300 153 
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Helfer im Katastrophenschutz 

Wie sich aus der turnusmäßi
gen Erhebung der Ausnut
zung der Freistellungsquote 
ergibt, stellen die freigestell
ten Helfer das Herzstück der 
Verstärkung dar3• 

Die nachfolgende Abhand
lung soll die gesetzlichen 
Grundlagen, die Verpflich
tungsvoraussetzungen, die 
Rechte und die Pflichten frei
gestellter Helfer darstellen. 

11. Rechtliche Grundla~ 

1. Ausgangspunkt für die 
Regelung des Zivilschutzes ist 
Art. 73 Nr. 1 GG. Auf der 
Grundlage dieser Gesetzge
bungskompetenz hat der 
Bund das ZSG und das 
KatSG erlassen, wobei das 
KatSG vorrangig zum ZSG 
ist, also das ZSG immer dort 
Anwendung fi ndet, wo das 

Darüber hinaus werden die 
Anzahl der Helfer, die freige
stellt werden können, und Tei
le der Freistellungsverfahren 
in der FreisteIlungsvereinba
rung zwischen den Bundesmi
nistern des Inneren und der 
Verteidigung geregelt. 

2. Für das Recht der freige
stellten Helfer sind folgende 
Vorschriften einschlägig: 

• § 9 ZSG 

• §§ 8, 9 KatSG 

• §§ 13 a WpflG, 14 ZDG 

• Nr. 40 - 49 KatS-Org
VwV 

Wichtigste Norm ist hiervon 
§ 8 KatSG. Dort heißt es: 

,,(1) Die Helfer können sich ge
genüber ihrer Organisation für ei
ne bestimmte oder unbestimmte 
Zeit zum Dienst im Katastro
phenschutz verpflichten. 

(2) Wehrpflichtige Helfer, die 
sich vor Vollendung des zweiund
zwanzigsten Lebensjahres mit 
Zustimmung der zuständigen Be
hörde auf mindestens zehn Jahre 
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KatSG eine Regelungslücke 
enthält. 

Das KatSG wiederum er
mächtigt den Bundesminister, 
eine Reihe von Verwaltungs
vorschriften zu erlassen, wo
von dieser in den Fällen der 

Schaubild 3: 

Al\gemeinen Verwaltungs
vorschriften über die Organi
sation, zusätzliche Ausstat
tung, zusätzliche Ausbildung 
und Kosten Gebrauch ge
macht hat. 

Darüber hinaus enthält Nr. 47 

Grundgesetz Art. 73 Nr. 1 GG 

J, 
Geset z ZSG~ KatSG 

der KatS-Org-VwV einen 
Verweis auf organisationsei
gene Vorschriften und auf das 
Recht der Feuerwehren. 

Somit läßt sich also folgende 
Normhierarchie darstellen: 

/l~ 
~erwaltungsvor
schriften 

Org-VwV Ausstattungs - Au sbildungs- Kosten VwV 

1. Ordnung VwV L~ 

Verwaltungsvor
sc hn ft 
2. Ordnung 

\V 
Organi s ~ tio ns 
recht 

Rec ht der e inze lnen Orga ni sati onen, 
gegebenenfa ll s de r Feue rweh ren 

zum ehrenamtlichen Dienst im 
Katastrophenschutz verpflichtet 
haben, brauchen keinen Wehr
dienst zu leisten, solange sie im 
Katastrophenschutz mitwirken. 
Der Bundesminister des Innern 
und der Bundesminister der Ver
teidigung vereinbaren jeweils die 
Zahl , bis zu der eine solche Frei
stellung möglich ist, un ter ange
messener Berücksichtigung des 
Personal bedarfs der Bundeswehr 
und des Katastrophenschutzes. 
Dabei kann auch nach Jahrgän
gen, beruflicher Tätigkeit und 
Ausbildungsstand unterschieden 
sowie die Zustimmung des Kreis
wehrersatzamtes vorgesehen 
werden. 

(3) Haben wehrpflichtige Helfer 
zehn Jahre im Katastrophen
schutz mitgewirkt, so erlischt ihre 
Pflicht, Grundwehrdienst zu lei
sten. 

(4) Ordnungswidrig handelt, wer 
seiner Verpflichtung zur Dienst
leistung im Katastrophenschutz 
zuwiderhandelt. Die Ord.nungs
widrigkeit kann mit einer Geld
buße geahndet werden. 

(5) Landesrechtliehe Regelungen 
über die Pfl ichten zum Dienst im 
Katastrophenschutz oder zur Hil
feleistung bleiben unberührt. " 

B. Hauptteil 

I. Voraussetzungen für die 
Freistellung 

Die Freistellungsvorausset
zungen lassen sich graphisch 
auf Schaubild 4 darstellen: 

1. Persönliche Voraussetzun
gen 

• Der Helfer muß der Wehr
pflicht unterliegen (vgl. § 1 
Abs. 1 WPflG), d. h. er muß 
Deutscher im Sinne des 
Grundgesetzes sein und das 
18. Lebensjahr vollendet ha
ben (§ 8 Abs. 2 S. 1 KatSG). 

MitgJiedschaftszeiten in den 
Jugendabteilungen der Orga
nisationen können nicht auf 
die Verpflichtungszeit ange
rechnet werden. 

Helfer, die ihren 1. Wohnsitz 
im Ausland haben (z. B. Drei
ländereck bei Aachen, Saar
land etc.), können nicht im 
Katastrophenschutz mitwir
ken, weil ein 1. Wohnsitz im 
Bundesgebiet fehlt. 

Jahresbeträge Unter-
VwV bringungs 

VwV 

• Nach § 13 a Wehrpflicht
gesetz (BGBI. 11986, S. 879) 
i. V. m. § 8 Abs. 2 KatSG darf 
der Helfer das 22. Lebensjahr 
nicht vollendet haben. 

• Er darf weder einen Einbe
rufungsbescheid noch eine 
Ankündigung für einen Ein
berufungsbescheid erhalten 
haben. 

• Ferner muß jeder Helfer 
körperlich geeignet sein. 

Der Katastrophenschutzhel
fer befindet sich in einem 
Dienstverhältnis besonderer 
Art. Der Dienstvorgesetzte 
(Hauptverwaltungsbeamte 
bzw. der Bund) hat eine be
sondere Fürsorgepflicht ge
genüber dem Helfer. Deshalb 
sind die Helfer des Katastro
phenschutzes auf ihre Mas
kentauglichkeit zu untersu
chen. Diese Maskentauglich
keitsuntersuchung orientiert 
sich an den berufsgenossen
schaftlichen Grundsätzen für 
arbeitsmedizinische Vorsor
geuntersuchungen "Atem
schutzgeräte" (§ 26). 
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Helfer im Katastrophenschutz 

Schaubild 4: 

~, 

Persönliche 
Voraussetzung, d. h. 
- Wehrpfl ichtiger 

(§ 1 WPflG). d. h. 
a) Deutscher 
b) 18 Jahre alt 

Voraussetzungen für 
die Freistellung eines 

wehrpflichtioen Helfers 

,Organis3tionsrechlfiche 
Voraussetzungen 
- Anerkannte Organi-, 

sation zur Mitwirkung 
im erweiterten Kata
strophenschutz 

c) ständioer Aufenhalt im 
Bundescebiet 

, - Mitgliedschaft 
- Probezeit 

- Entsprechendes Alter 
(22. Lebensjahr nicht 
vollendet) 

- Fehlender Einberufungs
bescheid 

- Körperliche Eignung (At) 

Schaubild 5: 

Gruppe 3 
hoher Strömungs widerstand 
beim Ein- und Ausatmen 
z. B. - Preßluftatmer 

- frei tragbare 
Isoliergeräte 

~,. 

OHentlich-rechlliche Voraussetzung 
- Verpflichtung auf mindestens zehn Jahre 
- Annahme der Verpllichtungserkl3rung durch die 

Organisation 
,- Zustimmung der zust3ndioen Behörde (HVB) 
- Keine Berufsgruppenbeschränkung 
- Ouotenplatz 
- STAN·Platz für EinheitenlEinrichlunoen 
- Milwirkuno 

Gruppe 2 
erhöhter Strömungswiderstand 
beim Ein- und Ausatmen 
z. B. - Filtergeräte (ABC-

Schutzmaske M 65 Z) 
- Druckluftscblauchgeräte 

Gruppe 1 
geringer Strömungswiderstand 
beim Ein- und Ausatmen 
z. B. einfache Scblauchgeräte 

mit zwangsbelüfteter 
Haube 

\ / \ / 
tägl. Einsatz min 1/2 Std. 
bzw. 1 x mtl. 4 Std. 
überschritten 

allgemeine und spezielle Untersuchung 
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tägl. Einsatz unter 1/2 Std. 
(z. B. i. R. d. Ausbildung) 
bzw. 1 x monatlich 4 Std. 

allgemeine Untersuchung 

Während der schwere Atem
schutz (PreßIuftatmer) in die 
Gruppe 3 gehört, kann die M 
65 Z, die mit wenigen Aus
nahmen jeder Helfer hat, mit 
dem Filtereinsatz (Schraubfil
ter) lediglich der Gruppe 2 zu
geordnet werden. 

Bei der Gruppe 2 werden so
wohl die spezielle Untersu
chung als auch die allgemeine 
Untersuchung gefordert. Ab
hängig ist dies von der Dauer 
der Einsatzzeit. Für die M 65 Z 
mit Filter ist lediglich die all
gemeine Untersuchung not
wendig, da bei einem Kata
strophenschutzhelfer in aller 
Regel der tägliche Einsatz un
ter 1/2 Stunde bzw. 1 x mo
natlich unter 4 Stunden betra
gen wird. Helfer die nicht 
maskentauglich sind, können 
sich nicht zur Mitwirkung im 
Erweiterten Katastrophen
schutz verpflichten und somit 
auch nicht aus diesem Grunde 
vom Grundwehrdienst befreit 
werden (§478 II KatSG i. V. 
m. § 13 a WpflG). Die allge
meine Atemschutztauglich
keit ist somit Voraussetzung 
für die Zustimmung des 
Hauptverwaltungsbeamten 
zu einer Freistellung nach § 8 
II KatSG. 

Bei bereits verpflichteten Hel
fern ist zu prüfen, ob dem Hel
fer, bei nur zeitweiser Untaug
lichkeit, für diese Zeit Sonder
urlaub gewährt werden kann. 
Hierbei darf jedoch die Ein
satzfähigkeit des KatS nicht 
beeinträchtigt werden. Als 
letzte Möglichkeit bleibt dem 
HVB bei Helfern nach § 8 (2) 
KatSG nur der Widerruf der 
Zustimmung zur Verpflich
tung (§ 49 Abs. 2 Ziff. 3 und 5 
VwVfG). Bei dieser Entschei
dung müssen die Gesichts
punkte der Einsatzbereit
schaft des Katastrophenschut
zes sowie die Fürsorgepflicht 
gegenüber dem Helfer in be
sonderem Maße berücksich
tigt werden4

• 

Für Helfer in bestimmten 
Funktionen (z. B. Träger 
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Helfer im Katastrophenschutz 

schweren Atemschutzes und 
Köche) gelten darüber hinaus 
weitere Eignungskriterien. 

2. Organisationsrechtliche 
Voraussetzungen 

Weitere Voraussetzung ist die 
(während der gesamten Ver
pflichtungszeit andauernde) 
Mitgliedschaft in einer priva
ten Hilfsorganisation, die im 
Katastrophenschutz mitwirkt 
oder in einer von der öffentli
chen Hand getragenen Orga
nisation: 

• Arbeiter-Samariter-Bund 

• Deutsches Rotes Kreuz 

• Johanniter-Unfall-Hilfe 

• Malteser Hilfsdienst 

• Deutsche Lebens-Ret-
tungs-Gesellschaft 

• Feuerwehr 

• Technisches Hilfswerk 

• In Kreisen und kreisfreien 
Städten, in denen Organisa
tionen zur Übernahme der 
Fachdienstaufgaben keine 
Einheiten und Einrichtungen 
zur Verfügung haben oder bil
den können, hat der HVB fer
ner die Möglichkeit, mit Zu
stimmung der zuständigen 
Landesbehörde Einheiten 
und Einrichtungen sog. Re
gieeinheiten zu bilden. 

Die Mitgliedschaft in einer 
Organisation bestimmt sich 
lediglich nach Organisations
recht. Auf die Rechte und 
Pflichten, die sich aus dieser 
Mitgliedschaft ergeben, hat 
der Bund keinerlei Einfluß, 
sie bestimmen sich ausschließ
lich nach den jeweiligen Sat
zungen der Organisationen. 

3. Öffentlich-rechtliche 
Voraussetzungen 

• Verpflichtung 

Mit dem 18. Lebensjahr kann 
sich der Helfer zur Mitarbeit 
im erweiterten KatS verpflich
ten. Dies geschieht bei "orga
nisationsgebundenen Hel-
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Schaubild 6: 

!Sundesrecht! 

! LandesrechtJ 

r ~_~: ~ ~} __ Q _e.r __ Q ~g . .? ~1.i~.q tL 9!! __ . __ _ ..l 
[SUbs idiär : Recht der(rti",illigen Fpuer\lehr "1 

1 
\Rechtsverhältnisse der Helfer I 

fern" gegenüber der Organj
sation, bei sog. Regiehelfern 
gegenüber dem Hauptverwal
tungsbeamten (Kreise, kreis
freie Städte). 

Der Helfer muß sich auf min
destens 10 Jahre im Katastro
phenschutz verpflichten. Hel
fer, die ihre Mindestverpflich
tungszeit abgeleistet haben, 
können auch als sog. "Althel
fer" weiterhin im KatS mitwir
ken. 

Offiziere können unabhängig 
davon, ob sie nun aktiv mit
wirken oder als Reserve vor
gesehen sind, nicht im KatS 
mitwirken, weil sie im Vertei
digungsfall dem KatS nicht 
zur Verfügung stehen. Haupt
berufliche Mitarbeiter im Ka
tastrophenschutz sind in die
ser Eigenschaft ebenfaUs kei
ne Helfer im Sinne der §§ 8 
KatSG, 13 a WPflG und 14 
ZDG. Somit sind also auch 
die Bediensteten der Kreis
verwaltungsbehörden, denen 
Aufgaben dieser Behörden im 
Katastrophenschutz als 
Dienstaufgaben übertragen 
wurden (z. B. in der Fernmel
dezentrale des Hauptverwal
tungsbeamten) keine Helfer 
im KatS. Für ihre hauptberuf
liche Tätigkeit können sie nur 
nach § 13 WPflG bzw. § 16 
ZDG unabkömmlich gestellt 
werden. Wirken hauptberufli
che Mitarbeiter der Verwal
tungsbehörden und Organisa
tionen dagegen außerhalb ih
res Berufs freiwillig und eh
renamtlich in Einheiten und 
Einrichtungen des Katastro
phenschutzes mit, sind sie in-

soweit Helfer im Sinne der 
§§ 8 KatSG, 13 a WPflG mit 
14 ZOG. 

Die lOjährige Verpflichtungs
zeit beginnt grundsätzlich erst 
ab dem Zeitpunkt der Zu
stimmung zur Verpilichtungs
erklärung durch den Haupt
verwaltungsbeamten. 

Zwischen Verpflichtungser
klärung und Zustimmung des 
HVB können jedoch unter
schiedlich lange Bearbei
tungszeiten in den Kreisen lie
gen. Um dadurch bedmgte 
Nachteile einzelner Helfer 
auszuschließen, wirkt die Zu
stimmung des Hauptverwal
tungsbeamten auf den Zeit
punkt der Annahme der Ver
pflichtungserklärung durch 
die Organisation/ Hauptver
waltungsbeamter bei Regie
helfern zurück. 

Soweit im Einzelfall die Zu
stimmung des Hauptverwal
tungsbeamten vor Vollen
dung des 22. Lebensjahres 
noch nicht vorliegt, müssen 
mindestens die übrigen Vor
aussetzungen (Abgabe der 
Verpflichtungserklärung, de
ren Annahme durch die Orga
nisation und tatsächliche Mit
wirkung des Helfers im Kata
strophenschutz) vorliegen. 
Voraussetzung bleibt jedoch , 
daß der HVB der Verpflich
tung später zustimmt. Nur, 
wenn diese übrigen Voraus
setzungen erfüllt sind, beginnt 
die 10-Jahresfrist ab Annah
me der Verpflichtungserklä
rung durch die Organisation. 

Dienstzeiten des Helfers, auch 

eventuelle organisationsinter
ne Probezeiten, die vor der 
Annahme liegen, faUen nicht 
in die lO-Jahresfrist. Dienst
zeiten nach der Annahme 
(auch noch laufende organisa
tionsinterne Probezeiten) 
werden dagegen eingerech
net. 

• Quotenregelung 

Diese sog. FreisteIlungsver
einbarung behandelt den 
Kräfteausgleich zwischen 
Bundeswehr und Zivilschutz. 
Sie enthält zur Zeit für den Zi
vilschutz (Katastrophen
schutz, Warndienst, Schutz
raumbetriebsdienst, DRK
Hilfszug etc.) eine Freistel
lungsquote von 17 000 Wehr
pflichtigen pro Geburtsjahr
gang. Davon entfallen auf den 
Bereich des Katastrophen
schutzes 16 500 und auf die 
übrigen Bereiche (Warn
dienst, DRK-Hilfszug, 
Schutzraumbetriebsdienst) 
500 Freistellungsplätze. 

Die Länder wiederum vertei
len ebenfalls nach dem ein
wohnerbezogenen Schlüssel 
die Freistellungsplätze auf die 
Regierungsbezirke und diese 
auf die Kreise und kreisfreien 
Städte. 

Der Hauptverwaltungsbeam
te kann Verpflichtungserklä
rungen nur im Rahmen der 
zur Verfügung stehenden 
Quote zustimmen. 

• Berufsgruppenbeschrän
kung 

Nach der Vereinbarung zwi
schen dem Bundesminister 
des Innern und dem Bundes
mInIster der Verteidigung 
muß der Hauptverwaltungs
beamte bei der Zustimmung 
zur Verpflichtungserklärung 
des Helfers gewisse Berufs
gruppenbeschränkungen be
achten. 

Für bestimmte Berufe (Ärzte, 
Fernmeldetechniker u. ä.) 
kann nur eine bestimmte An
zahl von Quotenplätzen ver
geben werden. 
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• SIAN-PlatzS 

Der Katastrophenschutz ist in 
Fachdienste aufgeteilt, die 
Gliederung der einzelnen 
Einheiten/ Einrichtungen ei
nes Fachdienstes ist in der 
Stärke- und Ausstattungs
nachweisung des Bundes 
(STAN) festgeschrieben6

. 

Dort ist sowohl die personelle 
als auch die materielle Aus
stattung einer Einheit oder 
Einrichtung detailliert festge
legt. Freistellungen für eine 
Einheit/ Einrichtung des Ka
tastrophenschutzes dürfen 
nur bis zu dieser Festschrei
bung erfolgen7

. 

Für "Althelfer" , d. h. Helfer, 
die über ihre Mindestver
pflichtungszeit von 10 Jahren 
hinaus weiterhin die Dienst
leistung zur Verfügung steI
len, ist ein STAN-Platz nicht 
" Weiterverpflichtungsvoraus
setzung" . Durch diese Rege
lung soll vermieden werden, 
daß "Althelfer" einen Frei
stellungsquotenplatz blockie
ren und eine Einheit durch 
den plötzlichen Weggang von 
Althelfern" ihre Einsatzbe

~eitschaft verliert. Zwischen 
BMVG und BM! besteht Ein
vernehmen darüber, daß der 
Althelfer" wegen seiner wei

~erhin nach § 8 11 KatSG be
stehenden Wehrdienstauf
nahme nicht zum Wehrdienst, 
d. h. für Wehrübungen heran
gezogen werden kann, solan
ge er im erweiterten KatS mit
wirkt. 

• Anhörung des Arbeitge
bers 

Vor seiner Zustimmung hat 
der Hauptverwaltungsbeamte 
gern . Nr. 44 Abs. 2 KatS-Org
VwV denn Arbeitgeber zu 
hören, wen Anhaltspunkte 
bestehen, daß aufgrund eines 
vordringlichen Bedarfs des 
Arbeitgebers ein Helfer vor
aussichtlich nicht zur Verfü
gung stehen wird. Dies kommt 
z. B. bei Betrieben, die im 
Verteidigungsfall wichtige 
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Aufgaben wahrnehmen, in 
Betracht. Der Hauptverwal
tungsbeamte muß dem Kreis
wehrersatzamt Gelegenheit 
zur Stellungnahme innerhalb 
von 14 Tagen geben (Nr. 44 
Abs. 3 KatS-Org-VwY. An 
das Votum des Kreiswehrer
satzamtes ist der Hauptver
waltungsbeamte jedoch nicht 
gebunden. 

• Freistellungsbereiche 

Der erweiterte KatS setzt sich 
aus dem Verstärkungs- und 
dem Ergänzungsteil zusam
men. Einheiten und Einrich
tungen, durch die der KatS 
über das friedensmäßige Po
tential hinaus verstärkt wird, 
werden als Verstärkungsein
heiten/ -einrichtungen be
zeichnet. Sie werden speziell 
für die sich im Verteidigungs
fall ergebenden Aufgaben 
aufgestellt, ausgestaltet und 
ausgebildet. 

Der Bund trägt die Kosten des 
Verstärkungsteils und die Ko
sten der Ausbildung von ca. 
50 000 Helfern im Bereich 
der Ergänzung (sog. "finan
zierte Ergänzung"). 

Einheiten und Einrichtungen 
des vorhandenen friedensmä
Bigen KatS, die hinsichtlich 
ihrer Gliederung, Aufgaben
steIlung und vor allem hin
sichtlich der dienstlichen Be
lastung der hierfür vom Wehr
dienst freigestellten Helfer 
denjenigen der Verstärkung 
vergleichbar sind, werden als 
- vergleichbare - Ergän
zungseinheiten / -einrichtun
gen bezeichnet. 

Die Freistellung vom Wehr
dienst kann sowohl im Ver
stärkungs- als auch im ver
gleichbaren Ergänzungsteil 
des erweiterten KatS erfolgen 
(§ 1 KatSG, Nr. 11 KatS-Org
VwV). 

Danach ergeben sich folgende 
Bereiche, in denen Helfer frei
gestellt werden können: 

Siehe Schaubild 7 

Helfer im Katastrophenschutz 

Schaubild 7: 

vergleichbare Einheilen 
der Ergänzung nach 
Anerkennung durch BZS 

Der Antrag auf die Entschei
dung, ob eine KatS-Einheit 
als vergleichbar anzusehen ist, 
wird vorn jeweiligen HVB für 
jede Einheit getrennt an das 
Land und von dort an das BZS 
geleitet. Auf diese Weise 
bleibt das Recht des HVB ge
wahrt, zu entscheiden, für 
welche Einheiten in seinem 
Kreis er einen derartigen An
trag stellt. Die ist insbesonde
re deshalb notwendig, weil 

dem HVB je nach örtlichen 
Gegebenheiten auch die Ent
scheidung vorbehalten blei
ben muB, die Funktionsfähig
keit von Einheiten, die ihm 
besonders wichtig erscheinen, 
durch Freistellung von Hel
fern sicherzustellen. 
Bei der Entscheidung über die 
Vergleichbarkeit geht das 
Bundesamt für den Zivil
schutz insbesondere anhand 
folgender Kriterien vorS: 

• Handelt es sich um eine Einheit des friedensmäßigen 
KatS? 

• Inwieweit ist die Einheit in den Katastrophenplan des 
Kreises/ der kreisfreien Stadt eingegliedert? 

• Nach welcher STAN ist sie gegliedert? 

• Wieviel STAN-gemäße oder im Einsatzwert vergleichba-
re Ausstattung steht zur Verfügung? 

• Wie groß ist die Helferzahl insgesamt? 

• Anzahl des Führungspersonals der Einheit 

• Wie hoch ist die dienstliche Belastung durch Ausbildung 
etc. und sonstige interne Aufgaben? 

• Wirkt die Einheit aktiv bei Übungen/Ein ätzen im KatS 
mit? 

• Zahl der freigestellten Helfer (seit wann)? 

• Sind vorn Hauptverwaltungsbeamten genehmigte Ausbil
dungspläne vorhanden? 
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Dr.jur. Georg Thiel, Regie
rungsrat, geboren am 10. 1. 
1957 in Köln. Studium und 
Promotion an der Universi
tät zu Köln. Seit 1986 Refe
rent in der Abteilung Kata
strophenschutz des Bundes
amtes für Zivilschutz und 
dort u. a. für Fragen auf dem 
Gebiet des Katastrophen
schutzrechtes zuständig. 
Seit 1975 ehrenamtlicher 
Helfer bei der Freiwilligen 
Feuerwehr Köln. 

• Mitwirkung im KatS 

Um die Fortdauer der Frei
stellung sicherzustellen, muß 
der Helfer tatsächlich im Ka
tastrophenschutz mitwirken. 

Dazu muß er an allen Ausbil
d ungs- / Dienstveranstaltun
gen und Einsätzen teilneh
men . Deshalb sollen Wohn
und Dienstort des Helfers 
möglichst identisch sein, je
denfalls aber nahe beieinan
der liegen. Wobei der Stand
ort der Einheit jeweils der 
Kreis ist. 

Für eine Mitwirkung im Kata
strophenschutz reicht die Zu
gehörigkeit des Helfers zu ei
ner Katastrophenschutzorga
nisation nicht aus. Bereits aus 
dem Wortlaut des § 8 Abs. 2 
Satz 1 KatSG geht hervor, daß 
darüber hinaus eine tatsächli
che Mitwirkung erforderlich 
ist. Demzufolge muß der Hel
fer aus objektiver Sicht für 
I jnsatz und Ausbildung re
~clmäßig verfügbar sein , wo
hei kurzfristige Abwesenheit 
unschädlich sein können. 
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Bei der Entscheidung über 
Bejahung oder Verneinung 
der regelmäßigen Verfügbar
keit wird darauf abgestellt, ob 
eine der freiwilljg eingegange
nen Verpflichtung entspre
chende innere Bereitschaft 
der regelmäßigen Dienstlei
stung vorhanden ist. Sie ist zu 
verneinen, wenn der Helfer 
seinen Pflichten nur unregel
mäßig oder nur bei ständiger 
Überwachung und Ermah
nung nachkommt. 

11. Pflichten des Helfers 

Der Freigestellte hat Pflichten 
gegenüber der Organisation 
und dem jeweiligen Haupt
verwaltungsbeamten. 

1. Pflichten gegenüber der 
Organisation 

Der Helfer ist verpfl ichtet, Tä
tigkeiten im organisationsei
genen Bereich zu erfüllen. 
Welche Pflichten dies im Ein
zelfa ll si nd , richtet sich nach 
dem jeweiligen Organ isa
tionsrecht, welches in den ein
zelnen Satzungen der Organi
sationen festgelegt ist. Falls 
dort keine Regelungen ent
halten sind, gil t das Recht der 
Feuerwehren. 

Auf diese Weise ist es möglich, 
daß die eigentliche Stunden
belastung eines Helfers über 
den in § 9 I ZSG als Höchst
grenze festgelegten 200 Std. 
li egen kann. Auf eine hieraus 
resultierende Ungleich be
handlung hat der Bund keinen 
Einfluß, weil er nur für das öf
fentlich-rechtliche Dienstver
hältnis, das Verpflichtungs
verhältnis im Katastrophen
schutz, zuständig ist. 

2. Pflichten gegenüber dem 
Hauptverwaltungsbeamten 

Gegenüber dem Hauptver
waltungsbeamten ist der Hel
fer verpflichtet, ständig im 
Katastrophenschutz mitzu
wirken. Zwar gibt das KatSG 
ruerfür keine zei tliche Vorga
be, insoweit ist aber § 9 Abs. 1 
ZSG einschlägig, der jährlich 

maximal 200 Std. vorsieht. 
Aus Gründen der Wehrge
rechtigkeit sind diese 200 
Stunden angemessen und 
sollten als Richtschnur die
nen. Sie entsprechen der 
dienstlichen Belastung eines 
Soldaten im Vergleich zu der 
eines Helfers bei lOjähriger 
Mitwirkung im Katastrophen
schutz. 

Der Helfer muß den Weisun
gen seiner Vorgesetzten im 
Ausbildungsbetrieb und im 
E insatz beim KatS nachkom
men. 

Die ihm anvertraute pers. 
Ausstattung und sonstige 
KatS-Ausstattung muß er 
spätestens nach Beendigung 
seiner Mitwirkung im KatS 
zurückgeben. 

Eine Pflicht zur Übernahme 
von Führungsfunktionen hat 
der Helfer nicht. Eine zwangs
weise auferlegte Führungsrol
le würde den Interessen des 
Katastrophenschutzes und 
insbesondere dem Prinzip der 
Freiwilligkeit widersprechen. 
Die Bereitschaft zur Übernah
me von Führungsaufgaben 
sollte durch geeignete Maß
nahmen aber - Eignung vor
ausgesetzt - gefördert wer
den. 

111. Pflichtverletzungen 

1. Pflichtverletzungen im or
garusationseigenen Bereich 
können nur mittels organisa
tionseigener Sanktionsmög
lichkeiten (z. B. Verwarnung, 
Ermahnung etc. ) verfolgt 
werden. Diese si nd im Einzel
fall in den jeweiligen Satzun
gen der Organisationen fest
gelegt. 

2. Pflichtverletzungen im Be
reich des KatS richten sich 
hauptsächlich nach § 8 IV 
KatSG, wonach ein Bußgeld 
verhängt werden kann . 

Voraussetzung für die Ver
hängung eines Bußgeldes ist, 
daß der Helfer vorsätzlich ge
handelt hat. Vorsätzlich han
delt er, wenn er den Pflicht-

verstoß zumindest billigend in 
Kauf nimmt. 

Ein eingegangenes Verpflich
tungsverhältnis erlegt im Hin
blick auf die Freistellung vom 
Wehrdienst Pflichten auf, die 
bei Verletzung geahndet wer
den müssen. Deshalb steht die 
Ahndung nicht im Gegensatz 
zum Prinzip der Freiwilligkeit 
des Katastrophenschutzes. 

Verstößt der Helfer gegen sei
ne Pflichten zur Mitwirkung 
im Katastrophenschutz, kann 
die Freistellung zurückge
nommen werden. Diese Maß
nahmen können einerseits 
durchgeführt werden, wenn 
der Helfer schuldhaft nicht 
mehr im Katastrophenschutz 
mitwirkt, andererseits aber 
auch, wenn kein Verschulden 
des Helfers vorliegt, weil die 
Mitwirkung ein rein objekti
ves Erfordernis für die Fort
dauer einer Freistellung ist 
(Nr. 45 Abs. 1 KatS-Org
VwV). So stellt z. B. auch das 
bloße Vergessen einer Ausbil
dungsveranstaltung einen 
Pflichtverstoß dar. 

Die organisationsinternen 
Diszipliruerungsmaßnahmen 
können neben denjenigen 
nach § 8 Abs. 4 KatSG durch
geführt werden, da beide ver
schiedene Ziele verfolgen: 

• § 8 Abs. 4 KatSG verfolgt 
den Zweck, einen Verstoß des 
Helfers gegen die diesem nach 
§ 8 Abs. 1 bzw. Abs. 2 KatSG 
obliegende Verpflichtung zur 
Mitwirkung im KatS zu ahn
den. Die Pflicht besteht nicht 
nur gegenüber der jeweiligen 
Organisation, sondern auch 
gegenüber der Allgemeinheit, 
die durch die Mitwirkung im 
Katastrophenschutz geschützt 
wird. 

• Demgegenüber bezweckt 
die organisationsinterne 
Maßnahme die Ahndung von 
Verstößen gegen besondere, 
der betreffenden Orgarusa
tion gegenüber bestehende 
Pflichten. Ziel ist hierbei die 
Aufrechterhaltung der inter-
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nen Ordnung und eines rei
bungslosen Dienstbetriebes, 
was letztlich Voraussetzung 
dafür ist, daß die Organisation 
die ihr gestellten Aufgaben er
füllen kann. 

Ein Verstoß gegen Art. 103 
Abs. 3 GG ist nicht gegeben. 

IV. Entpflichtung des 
Helfers 

Bei groben Pflichtverletzun
gen, bei denen eine Verwar
nung oder ein Bußgeld nicht 
hilft bzw. diese Möglichkeit 
bereits ausgeschöpft ist, kann 
der Helfer entpflichtet wer
den. Dies bedeutet, daß der 
Hauptverwaltungsbeamte 
seine Zustimmung zur Frei
stellung zurücknimmt. Dabei 
hat der Hauptverwaltungsbe
amte die Wahl zwischen zwei 
Verfahrenswegen: Er kann ei
nerseits seine Zustimmung 
widerrufen (Nr. 44 Abs. 5 
KatS-Org-VwV) und den 
Helfer dem Kreiswehrersatz
amt zurückzumelden (Mög
lichkeit 1); andererseits ist je
doch auch möglich, den Hel
fern dem Kreiswehrersatzamt 
zurückzumelden, ohne vorher 
die Zustimmung des Haupt
verwaltungsbeamten zu wi
derrufen (Nr. 45 Abs. 2 KatS
Org-VwV) (Möglichkeit 2). 

Der Widerruf der Zustim
mung ist ein Verwaltungsakt 
(§ 35 VwVfG), den der Hel
fer auf dem Verwaltungswege 
anfechten kann. Das Verwal
tungsverfahrensgesetz und 
das hierin vorgeschriebene 
Verfahren (z. B. Anhörung) 
müssen hierbei beachtet wer
den. Die bloße Rückmeldung 
zum Kreiswehrersatzamt hat 
keine Auswirkung und ist so
mit kein Verwaltungsakt. 

Beim Widerruf der Zustim
mung muß die Voraussetzung 
des Verwaltungsverfahrens
gesetzes (insbesondere Anhö
rung und Rechtsmittelbeleh
rung) beachtet werden. 

Geht der Helfer gegen den 
Widerruf mit einem Rechts-
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Schaubild 8 (Möglichkeit 1): 

c:J 
RUck- I Widerruf der Zustimmung) 

( Rechtsmittel 

Hel fer 

meldung 

EJ 
Schaubild 9 (Möglichkeit 2): 

c:J 
meldung RUck- j 

c:J 
behelf vor, ist der HVB selbst 
Rechtsbehelfsgegner (Mög
lichkeit 1). 

Bei der bloßen Rückmeldung 
(Möglichkeit 2) kann der Hel
fer lediglich gegen den Einbe
rufungsbescheid des Kreis
wehrersatzamtes vorgehen 
und damit nur indirekt gegen 
seine Rückmeldung an das 
Kreiswehrersatzamt. Beide 
Maßnahmen, sowohl die 
Rückmeldung als auch der 
Widerruf, bewirken lediglich 
das Ende der Freistellung vom 
Wehrdienst, sie beenden aber 
weder das Verpflichtungsver
hältnis im Katastrophen
schutz nach § 8 Abs. 1 KatS 
noch die Mitgliedschaft in sei
ner Organisation. 

v. Schutz des Helfers vor 
Nachteilen 

1. Der Helfer wird für Einsät
ze und Ausbildungsveranstal-

G 
/ 

Elnberufun 

tungen von seinen arbeitsver
traglichen Pflichten gegen
über dem Arbeitgeber freige
stellt § 9 Abs. 2 KatSG legt 
fest, daß Einsätze und Ausbil
dungsveranstaltungen im Ka-
tastrophenschutz jeglicher 
Arbeitsleistung vorgehen. 
Diese Regelung sichert einer
seits den Kündigungsschutz 
für den Helfer und anderer
seits, daß ihm für die Zeit sei
ner Tätigkeit im Katastro
phenschutz das ihm aus sei
nem Arbeitsverhältnis zuste
hende Entgelt ungekürzt wei
tergezahlt wird. Der private 
Arbeitgeber, der den Lohn zu 
entrichten hat, hat einen ent
sprechenden Erstattungsan
spruch gegen den jeweiligen 
Träger des Katastrophen
schutzes. Eine derartige Er
stattungspflicht besteht nicht 
gegenüber öffentlich-rechtli
chen Arbeitgebern . Die Er
stattung fortgewährter Lei-

stungen umfaßt auch die vor 
und nach einer Übung sowie 
einem Einsatz liegenden Ar
beitsstunden. Der Umfang 
der Ruhezeit richtet sich nach 
den entsprechenden arbeits
zeit lichen Normen. Wichtig ist 
dies insbesondere bei Nacht
einsätzen und Schichtarbeit, 
damit der Helfer eine ausrei
chende Ruhezeit hat. In der 
Regel findet der Dienst des 
Helfers jedoch außerhalb der 
normalen Arbeitszeit statt. 
Der Helfer erhält dafür Ersatz 
seiner Auslagen (z. B. Fahr
kosten). 

Der Helfer ist nach § 539 Abs. 
1 RVO (RGBI 1911, S. 509) 
gegen Unfall versichert. In ei
nigen Ländern bestehen Zu
satzversicherungen, um den 
Leistungsumfang gegenüber 
dieser al/go Versicherung zu 
erhöhen, so z. B. in Bayern 
(Bayer. GVBI 1969, S. 13) 
oder Baden-Württemberg 
(BW GBI 1969, S. 123). Bei 
den Organisationen gibt es 
ebenfalls entsprechende Zu
satzversicherungen. Diese 
werden vom Bund aufgrund 
der bestehenden allgemeinen 
Versicherung nach § 539 Abs. 
1 RVO nicht bezahlt. 

Eine darüber hinausgehende 
Versicherung des Helfers ist 
wegen des Selbstversiche
rungsverbotes des Bundes 
nicht möglich (Nr. 11 der vor
läufigen Verwaltungsvor
schrift zu § 34 Bundeshaus
haltsordnung, Stand 21. Janu
ar 1985). 

2. Falls bei einem Wohnort
wechsel des Helfers am neuen 
Wohnort für den entsprechen
den Geburtsjahrgang kein 
Freistellungsplatz mehr zur 
Verfügung steht, kann der bis
her für den Helfer zuständige 
Hauptverwaltungsbeamte 
den Freistellungsplatz vor
übergehend an den nach dem 
Wohnortwechsel zuständigen 
Hauptverwaltungsbeamten 
abgeben. Dieser FreisteI
lungsplatz kann vom bisher 
zuständigen HVB solange 
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nicht wiederbesetzt werden, 
wie der Helfer an seinem neu
en Wohnort im Katastrophen
schutz mitwirkt und ihm dort 
kein Freistellungsplatz seines 
Jahrganges zur Verfügung 
steht9• 

3. Für einen Helfer, der ho
heitliche Aufgaben wahr
nimmt und dabei einern Drit
ten Schaden zufügt, haftet an 
seiner Stelle der Träger des 
Katastrophenschutzes gern. 
Art. 34 Satz 1 GG. Dieser 
kann jedoch auf den betref
fenden Helfer Rückgriff neh
men, wenn der Helfer den 
Schaden vorsätzlich oder 
grobfahrlässig herbeigeführt 
hat (Art. 34 Satz 2 GG). 

Bei Wahrnehmung nichtho
heitlicher Aufgaben haftet der 
Helfer dem Dritten für Delikt
schäden nach § 839 BGB bei 
Vorsatz und jeder Art von 
Fahrlässigkeit. Körperschä
den, die ein Helfer einem an
deren zugefügt hat, unterlie
gen der Haftungsbeschrän
kung des § 637 Abs. 3 RVO. 
Der Helfer haftet für Schäden, 
die er im Dienst des KatS am 
Eigentum der öffentlichen 
Hand verursacht, nur bei Vor
satz und grober Fahrlässig
keit. 

4. Dem Helfer stehen 6 Wo
chen Erholungsurlaub zu. 
Entsprechend den Urlaubs
bestimmungen, die allgemein 
für die Wirtschaft und den öf
fentlichen Dienst gelten, ist 
der Erholungsurlaub im we
sentlichen zusammenhän
gend zu nehmen. Er darf nicht 
nur auf die einzelnen Ausbil
dungsveranstaltungen gelegt 
werden, weil ansonsten dem 
Helfer ermöglicht würde, gro
ße Teile der Ausbildung zu 
umgehen. 

5. Der Helfer hat ferner die 
Möglichkeit, Sonderurlaub, 
z. B. für eine berufliche Fort
bildung, zu beantragen. 

Falls der Sonderurlaub mehr 
als 6 Monate beträgt, wird die 
über 6 Monate hinausgehen-
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de Zeit nicht auf die lOjährige 
Mindestverpflichtungszeit an
gerechnet. Der Helfer muß 
dann diese Zeit am Ende sei
ner Verpflichtungszeit nach
holen. 

Über den Sonderurlaubsan
trag entscheiden die von den 
jeweiligen Landesinnenmini
stern bestimmten Behörden 
nach pflichtgemäßem Ermes
sen unter Abwägung der Ein
ssatzbereitschaft der Einheit 
und der persönlichen Belange 
des Helfers. 

Die Höchstgrenze für Sonder
urlaub beträgt in der Regel 2 
Jahre. In Ausnahmefällen 
kann das Bundesamt für Zi
vilschutz einen über 2 Jahre 
hinausgehenden Sonderur
laub gewähren. Dies kommt 
aber nur in besonderen Ein
zel- und HärtefäUen in Frage, 
so z. B. bei einem Arzt, der 
seine Studien für 3 Jahre an ei
nem Krebsforschungsinstitut 
in den USA fortsetzen möch
te. 

Ein Wechsel zwischen den 
Organisationen / Regieeinhei
ten ist generell möglich, wenn 
u. a. die tatsächliche Mitwir
kung im KatS nicht unterbro
chen wird. Eine eventuelle 
Unterbrechung darf einen 
Monat nicht übersteigen. 

Personal planung, Einsatzbe
reitschaft der Einheiten, kon
tinuierliche Ausbildung und 
Ausbildungskosten stehen je
doch einem unbeschränkten 
Wechsel des Helfers zwischen 
den Organisationen/ Regie
einheiten entgegen. Insbeson
dere auch deshalb, weil der 
Helfer vor Eintritt in eine Or
ganisation oder Regieeinheit 
Gelegenheit hat, sich ausrei
chend zu informieren. 

C. Schluß 

Das Prinzip der Freiwilligkeit 
im Katastrophenschutz sowie 
die Anforderungen, die an die 
Helfer des Katastrophen
schutzes gestellt werden, er
fordern ein Höchstmaß an 
Durchschaubarkeit und Ver-

ständlichkeit der gesetzlichen 
Regelung. Die für den freige
stellten Helfer geltenden Nor
men können diesen Forderun
gen nicht stets in vollem Um
fang gerecht werden. Um so 
wichtiger ist, daß die Einzel
entscheidung, die der Haupt
verwaltungsbeamte trifft, des
sen Forderungen gerecht 
wird. 

Anmerkungen 

1. Vgl. hierzu grundsätzlich, 
Schriftenreihe "Zivilschutz" 
des BZS Bd. 18, Der Helfer im 
Katastrophenschutz (nach § 8 
JI KatSG); Bd. 19, KatS-Daten 
und Fakten. 

2 Alle Normen sind in der Schrif
tenreihe "Zivilschutz" des BZS 
Bd. 10 "Gesetze" abgedruckt. 

3 Vgl. auch Beyer, Zivilverteidi
gung 1189, S. 16 ff.; Thiel, ZS
Magazin, 1/ 89 , S. 15 ff.; das 
ZS-Magazin, 1I/ 89, S. 33 ff. 

4 Vgl. hierzu ausführlich, Thiel, 
ZS-Magazin 1I/ 89, S. 33 ff. 

5 Stärke- und Ausstattungsnach
weisung des Bundes 

6 Vgl. Bsp. einer STAN, Zivil
schutz Bd. 18, a. a. 0 ., S. 58 ff. 

7 Ein Löschzug "Löschen und 
Retten" , dessen personelle 
Stärke in der STAN mit 25 Hel
fern festgeschrieben ist, kann 
also maximal nur 25 freigestell
te Katastrophenschutzhelfer 
haben . 

8 Die organisationseigenen Ei n
heiten des THW sind durch Er
laß des Bundesinnenministers 
vom 1. Oktober 1987 - KN 8 
- 751 310 - 1/1 - als ver
gleichbar anerkannt worden, 
für sie braucht ein Antrag nicht 
mehr gestellt zu werden. 

9 Die Freistellung vom Wehr
dienst wird nicht unterbrochen, 
solange der Helfer nachweislich 
weiter im Berliner Katastro
phenschutz mitwirkt. Ferner 
muß damit zu rechnen sein, daß 
der Helfer, sobald er in den 
Geltungsbereich des Katastro
phensch u tzgesetzes zurückge
kehrt ist, weiter im Katastro
phenschutz mitwirken wird. 
Liegen diese Voraussetzungen 
vor, braucht kein Sonderurlaub 
gewährt zu werden, da die Mit
wirkung im Katastrophen
schutz im Sinne von § 8 Abs. 2 
KatSG weiter gewährleistet 
bleibt. 

Umweltbundesamt: 
Deutlich weniger Schwe
feldioxid in der Luft 

ASE-Umweltpreis fürs Kraft
werk Buschhaus 

Schon im letzten Jahr sind die 
Schwefeldioxidbelastungen 
im Bundesgebiet im Vergleich 
zu den Vorjahren zum Teil um 
mehr als 50 Prozent gesun
ken, vor allem durch die ent
schiedene Rauchgasreinigung 
der Kohlekraftwerke. 

Das ergab die jüngste Auswer
tung von 13 Meßstationen des 
Umweltbundesamtes im Bun
desgebiet. Und auf der Um
weltmesse in Düsseldorf, En
vitec '89, wurde das als 
"Dreckschleuder der Nation" 
vor einigen Jahren in die 
Schlagzeilen gekommene 
Braunkohlenkraftwerk 
Buschhaus kürzlich wegen 
seiner vorbildlichen Ent
schwefelungsanlage mit ei
nern Umweltpreis ausgezeich
net. 

Mit Recht dürfe man stolz auf 
diese nunmehr auch von offi
zieller Stelle festgestellten Er
folge der Stromversorger sein, 
kommentierte Prof. Dr. Hei
dinger, Vorstandssprecher der 
Vereinigung Deutscher E lek
trizitätswerke, VDEW, den 
Sachverhalt. 

Um so mehr, als die volks- so
wie betriebswirtschaftlichen 
Belastungen dieser Investition 
von insgesamt rund 15 Milli
arden DM nicht zuletzt durch 
die kostengünstige Stromer
zeugung mittels Kernenergie 
in erträglichen Grenzen ge
halten werden konnte. Es 
komme aber auch auf den in
ternationalen Gleichklang bei 
der drastischen Reinhaltung 
der Luft an, einmal im Interes
se des Umweltschutzes, aber 
auch in wirtschaftlicher Hin
sicht, da die Wettbewerbsfä
higkeit eines Landes z. B. bei 
den Strom preisen nicht einsei
tig belastet werden dürfe. 

Quelle: "Stromthemen" 
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Wieder einmal: Überlegungen eines Laien 
Aus für Wackersdorf endgültig? 

Eva Osang 

G eraten wir, die Bundesrepublik 
Deutschland, nach dem "Aus" für Wak
kersdorf als Wiederaufbereitungs- und 
damit EntsorgungsanJage bei der Ge
winnung von Verbrauchsenergie aus 
Kernbrennstoff auch in das "Aus" für 
die Verwendung und die Erzeugung von 
Kernenergie im eigenen Lande? 

Diese Frage wird zu prüfen sein, wenn es 
um die Entsorgung weit über die 90er 
Jahre hinausgeht. Experten sind bereits 
der Meinung, es könne bei der Bevölke
rung wie dann auch bei den Politikern 
ein Umdenken eintreten, das die saube
re Umwelt so weit in den Vordergrund 
rückt bis die fossil en Energiespender, 
als die "Dreckschleudern" schlechthin 
augenblicklich abqualifiziert, entweder 
sehr kostenträchtig umgerüstet sein wer
den oder aber nicht mehr in Betrieb ge
hen dürften. Denn die saubere Luft zum 
Atmen wird als das erkannt werden, das 
sie uns schon heute sein sollte: einzige 
Überlebenschance. 

Durch das Angebot der französischen 
Firmen uns Wackersdorf zu ersparen, 
das Risiko, das bei uns so vehement ab
gelehnt und bekämpft wurde, den Fran
zosen aufzubürden, nur damit es uns 
Bundesbürgern besser gehen sollte, 
könnte doch wirklich nicht im Sinne ei
nes neuen "europäischen Hauses" sein , 
in dem alle Lasten und auch Pflichten 
des einzelnen geteilt - und zwar gerecht 
verteilt werden sollten. 

Wirtschaftlich gesehen ergeben sich zu
erst nun einmal Vorteile aus den neuen 
Beschlüssen, die Aufbereitungsanlage 
Wackersdorf nicht zu bauen, obwohl ge
rade von wirtschaftlicher Seite her ge
plant worden war, im eigenen Lande 
wiederaufzuarbeiten. Aber die Angebo
te dafür im Ausland können bei niedri
gerem Lohnniveau als bei uns kosten
günstiger erstellt werden; zudem werd~n 
die Wiederaufarbeitungskosten auch Im 
jeweils anbietenden Land durch d~rtige 
geringere Umweltauflagen als bel uns 
niedriger ausfallen können. 

Der Bundesbürger wird zudem zum 
Stromsparen erzogen und wird verstärkt 
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bemüht sein, sämtliche Arten der Ener
giegewinnung zur Deckung seines im
mensen Energiebedarfs weiterzuent
wickeln und zu erproben. 

Da aber - wie von Fachleuten wieder
holt prognostiziert und vorher anhand 
von Langzeitstudien ermittelt - doch 
gesagt werden muß, daß der Trend zu 
immer mehr Energie allein von der tech
nischen Gesamtentwicklung her nicht 
mehr aufzuhalten sein wird, werden 
auch die neu erschlossenen und weiter
entwickelten Energiegewinnungsver
fahren aus fossilen und erneuerbaren 
Energieträgern ebenso wie aus dem Ein
satz von Wasser, Wind und Sonne nicht 
die Erfordernisse der Zukunft decken 
können - und es wird, wie der Baden
werkchef Benz vermutet, zu einer 
"Kernenergie-Renaissance" kommen. 
Wörtlich sagt er in I "Strom DISKUS
SION": " . .. Ich bin fest davon über
zeugt, daß sich schon in wenigen Jahren 
herausstellen wird, daß die Erwartun
gen, die viele heute an die regenerativen 
Energien knüpfen, sich nicht erfüllen 
werden". Unbestreitbar würde aller
dings der Anteil der regenerativen Ener
gien an unserer Stromerzeugung zuneh
men. Auch durch weitere Bemühungen 
zur Stromeinsparung werde man die Be
reitstellung neuer Kraftwerksleistungen 
verringern oder zeitlich strecken kön
nen. Aber alles in allem gesehen werde 
das nicht ausreichend, um die Gesamt
probleme zu lösen. 

Wichtig für die Europäische Energie
versorgung wird weiterhin die Gewin
nung von Strom aus Kohle bleiben. Sie 
muß, zusammen mit dem schrittweisen 
Aussteigen aus der Kernenergie, einen 
neuen Auftrieb erleben, aber eben unter 
der Prämisse der "sauberen Kohle". Die 
Umwelt darf nicht weiterhin so stark be
lastet werden. 

Herr Benz sieht die Deckung eines gro
ßen Potentials an Energie durch den for
cierten Ausbau der Wasserkraft, aber 
den größten doch durch die Kohleum
setzung. Die deutsche Kohlepolitik kön-

ne aber so nicht weiterbetrieben werden 
wie bisher. Man habe beim Abschluß 
des Jahrhundertvertrags 1979/ 80 
schlichtweg überzogen und das räche 
sich jetzt. So könnten zum Beispiel 
Franzosen Stromlieferungen direkt an 
deutsche Großkunden bringen, einfach 
an der EVU (Energie-Versorgungsun
ternehmen ) vorbei. Es sei keine Rede 
davon, ganz von der Verstromung der 
deutschen Kohle wegzukommen, im 
Gegenteil, es müsse und es würde weiter 
verstromt werden, allerdings unter neu
en, besseren vertraglichen Vorausset
zungen als bisher. Herr Benz sagt das für 
den südwestdeutschen Raum, schließt 
aber die anderen deutschen EVU ein. 
"Wenn wir nun einmal den Bedarf für 
die Mittellast auf alle bundesdeutschen 
EVU hochrechnen und bei dem einen 
oder anderen auch noch etwas für die 
Grundlast hinzunehmen, der in seiner 
Stromproduktionspalette nicht so viel 
Kernenergie hat wie andere, daß sich für 
die deutsche Kohle ein Verstromungs
potential zwischen 20 und 30 Mio. Ton
nen pro Jahr ergibt. Diese Mengen wä
ren auch abnehmbar, aber auch nur 
dann, wenn zugleich die deutsche Stein
kohle auf den Importkohlepreis herab
subventioniert wird und dies entweder 
durch Zuwendungen aus Bundes- und/ 
oder Länderetats oder aber mit Hilfe ei
ner Abgabe, welche diese Belastung, die 
mit der Verstromung deutscher Stein
kohle verbunden ist, auf breitere Schul
tern legt und sie nicht allein den Strom 
tragen läßt. Aber eine Herabsetzung auf 
den Importkohlepreis halte ich für un
umgänglich nötig." 

EVS-Chef (Energieversorgung Schwa
ben) Prof. Peter F. Heidinger2 zeigt Ver
ständnis für die Emotionen in der Öf
fentlichkeit nach Bekanntwerden des 
"Aus" für Wackersdorf. Aber mit Emo
tionen ließe sich nicht arbeiten, es gälte, 
so Prof. Heidinger, diese Emotionen 
durch nüchterne Überlegungen zu erset
zen, denn nur so könne die beste Lösung 
für die deutsche Wirtschaft, für unsere 
Stromversorgung wie auch für die Be
troffenen in der Oberpfalz herbeigeführt 
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werden. Zudem läge ein konkretes An
gebot der Franzosen zur Aufarbeitung 
der alten Brennstäbe ja noch gar nicht 
vor, nur eine Absichtserklärung. Auch 
aus England gäbe es inzwischen ja die 
Absichtserklärung. Entschieden sei 
noch nicht, da hätten die Politiker mitzu
reden und wohl letztendlich zu entschei
den . So jedenfalls scheint es im Augen
blick, wenn man die "nüchternen Über
legungen statt Emotionen" einsetzt. Es 
ist noch nichts endgültig entschieden, 
nur man bemüht sich allerorten heftig. 

Auf dem Energiesektor, so scheint es, ist 
nichts unmöglich. Und so schreibt "DIE 
ZEIT" Nr. 24 v. 9. 6. 89 "RolIe rück
wärts: Wo gestern noch mit aller Macht 
eine Atomfabrik entstehen sollte, wer
den nun SolarzelIen gebaut" . Aber hier 
sollte nur beargwöhnt werden, daß es 
ausschließlich um die Politik geht und 
um die Wählerstimme, um schnell noch 
vor den Europa-Wahlen ein Herz zu zei
gen für die nun die Arbeitsplätze verlie
renden Menschen in der Region um 
Wackersdorf. 

In "Die Welt" stand "Wiedergutma
chungsanJage" (statt Wiederaufarbei
tungsanlage), in der "Frankfurter Allge
meine Zeitung" : "Es lebe Wackersdorf, 
Wackersdorf ist tot - es lebe Wackers
dorf. Das Projekt der Wiederaufarbei
tungsanlage für nukleare Brennelemen
te ist gekippt, nun soll die Region mit ei
ner Milliarde Mark entschädigt werden 
(davon ist die Hälfte für ein Solarzellen
werk unter Beteiligung von Siemens 
vorgesehen) und Wackersdorf zum Do
rado alternativer Energietechnologie 
werden". 

Ganz Vorsichtige und Überlegte hinge
gen nehmen erst einmal zur Kenntnis, 
was denn eigentlich geschehen ist, und 
dann stellen sie fest, daß außer Emotio
nen nichts gewesen ist, seit Wackersdorf 
gestoppt wurde. Wohl endgültig ge
stoppt wurde. Wenn man die Chronolo
gie dieser geplanten und teilweise schon 
erstellten Anlage betrachtet und im 
nachhinein auch die schlimmen Aus
schreitungen an diesem Ort über Jahre 
hin ins Kalkül zieht, kann man hier nicht 
einfach zur Tagesordnung übergehen, 
nicht im Interesse der zu schützenden 
Bürger, die wir vertreten, die auf Ener
gie angewiesen sind. Auf der folgenden 
Seite die Chronologie**, die wir der Stu
die "Wackersdorf: Ein Schritt vom na
tionalen zum europäischen Energie-
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markt." Aus "StromDISKUSSION" der 
IZE entnehmen: 

Der Einsatz jeglicher Nothilfe, jeden 
Katastrophenschutzes ist auf Energie
fluß angewiesen. Ohne Strom ist ein 
normales Alltags- und Wirtschaftsleben 
nicht mehr möglich. Um die Sicherung 
der Energieversorgung könnten sich in 
der Zukunft Streit und Kämpfe entwik
keIn. Es gilt - global - Krisen in der 
Energieversorgung zu vermeiden. 

Da auch in Zukunft an Kernenergie kein 
Vorbeikommen möglich sein wird, kein 
Ausschließen dieser Gewinnung, der 
saubersten und bilIigsten, aber bislang 
noch gefährlichsten, sollte auch hier -
wieder global - alIe Kraft von Wirt
schaft, Wissenschaft und Technik der 
Verbesserung dieser Energiegewinnung 
bei Ausschließen der Gefahren einge
setzt werden. 

Daß keine Bevölkerung gerne eine Wie
deraufarbeitungsanlage von abgebrann
ten Brennstäben in ihrer Heimat haben 
möchte und niemand Zwischen- oder 
Endlager radioaktiv verseuchten Ab
fallmaterials, ist einleuchtend und ver
ständlich. Aber wo gefährliche Abfall
produkte entstehen, müssen sie auch be
seitigt, entsorgt werden. Das gilt ja auch 
für die chemische Industrie. 

Aus den Beschlüssen der Bundesregie
rung, des Bundesministeriums für Um
welt, Naturschutz und Reaktorsicher
heit, entnehmen wir zur Frage der Ent
sorgung unter anderem: "Abgesehen 
von dem Glaubwürdigkeitsverlust für 
alIe diejenigen, die sich - wie die Bun
desregierung - in der Vergangenheit 
nachdrücklich für die Realisierung deut
scher Ver- und Entsorgungsanlagen ein
gesetzt haben, könnten sich aus einer 
dauerhaften Verlagerung der Wieder
aufarbeitung nach Frankreich speziell 
folgende Konsequenzen ergeben: 

Die Beteiligung der deutschen EVU an 
der französischen Wiederaufarbeitungs
anlage UP3 würde im Ergebnis den Ver
zicht auf eine nationale Wiederaufarbei
tungsanlage bedeuten, da selbst für den 
Fall, daß eine bestimmte Menge abge
brannter Brennelemente aus Kapazi
tätsgründen nicht in Frankreich aufgear
beitet werden könnte, Errichtung und 
Betrieb einer Anlage in der Bundesre
publik - zumindest auf absehbare Zeit 
aus Gründen der wirtschaftlichen Ver
tretbarkeit nicht in Betracht kommt. 

Der Verzicht auf eine >nationale< Wie
deraufarbeitungsanlage bedeutet in der 
Frage der Ver- und Entsorgung der 
deutschen Kernkraftwerke eine über die 
derzeit bestehende, zeitlich limitierte 
Abhängigkeit hinausgehende dauerhaft 
angelegte Abhängigkeit vom Ausland." 

Um diese Abhängigkeit vom Ausland 
geht es. Wer garantiert, daß alles so 
bleibt, wie es im Augenblick sich dar
stellt, auch daß Frankreich eine Überka
pazität an Wiederaufarbeitungs- und 
Entsorgungsmöglichkeit bietet. Wird es 
selbst eines Tages mehr für sich von die
ser Kapazität brauchen? Wohin dann 
mit unseren Entsorgungsproblemen, 
wohin mit dem gefährlichen Abfall, dem 
teuren noch dazu. (Wir besitzen kein 
Uran, wir müssen es auf dem Weltmarkt 
einkaufen und schon deshalb aus Er
sparnisgründen wiederaufarbeiten.) 

Wenn wir jetzt auf den Bau von Wieder
aufarbeitungsanlagen und End- oder 
Zwischenlagern verzichten und uns in 
die Abhängigkeit vom Ausland ganz 
und gar begeben, laufen wir Gefahr, ei
nes Tages ratlos auf unserem "Atom
müll" zu sitzen, nicht wissend, wohin da
mit. Die augenblicklich günstigen Ko
sten der Entsorgung und Wiederaufar
beitung bei Auslandsbeauftragung soll
ten nicht dazu verleiten, in die totale Ab
hängigkeit zu geraten. Oder aber wir 
müßten auch gänzlich auf den Betrieb, 
die Modernisierung und den Neubau 
von Kernkraftwerken verzichten, den 
teuren Auslandsstrom* einkaufen und 
uns somit auch noch in die totale Ener
gieabhängigkeit begeben. 

Das kann niemand herbeiwünschen, 
auch der wackerste frühere Wackers
dorfkärnpfer oder Gorlebengegner 
nicht. Er braucht wie seine Kinder die 
Zukunft, und Zukunft ist nur mit Ener
giesicherung noch zu haben. 

• Gemeint ist Atomstrom , bei dessen Gewinnung 
in Kernkraftwerken im europäischen Raum die Ri
siken und Gefahren , deren wir uns nicht aussetzen 
wollen, genau so treffen , als erzeugten wir di esen 
Strom in unserem Lande. 

•• Wackersdorf-Chronolgie auf Seite 61. 

Anmerkungen 

1 Sieg-Tech Nr. 10, 9. 6. 89, aus der Dokumenta
tion innerhalb der Schriftenreihe "Strom DIS
KUSSION": Wackersdorf: Ein Schritt vom na
tionalen zum europäischen Markt 

2 siehe unter ' 
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Jahresregister 1989 

A 

Afghanistan: »Minenräumen in Afghanistan - Erster 
zusammengefaßter Bericht - Auszugsweise Überset
zung derjenigen Teile des Berichts, die das Minenpro
blem in Afghanistan betreffen«; Hartrnut Richter Be
richt im Auftrage des Büros des Koordinators der Verein
ten Nationen der humanitären und wirtschaftlichen 
Hilfsprogramme für Afghanistan 
Ankerschienen und Dübel : »Ankerschienen und Dübel 
im Schutzraumbau (Teil 11)«; Ouo K. Schaible 
Arbeitssicherstellung: »Personalbedarf und Kräfteaus
gleich - Zur ArbeitssichersteLlungsverordnung vom 30. 
Mai 1989«; Wolfgang Beßlich 
Atomare Sprengköpfe: »Was geschieht mit den atoma
ren Sprengköpfen bei Beseitigung der INF-Systeme?«; 
Heinz Magenheimer 

B 

III / 58 
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1/52 

Bilanz: »Unsere Autoren der >Ersten Stunde«<; Wolf- TV/ 5 
gang Beßlich, Wolfgang Herzog, Wolfram Such, Ouo 
Schaible 

D 

Digitale Katastrophen: »Digitale Katastrophen - Digi- TV /24 
taler Katastrophenschutz - Amerikanische Impressio-
nen aus Forschung und Praxis«; WolfR. Dombrowsky 
Dokumentation: »Dokumentation über die Gesamtver-
teidigung« ; Der Bundesministerdes Innern, Der Bundes- 1II/ 41 
minister der Verteidigung 
Dokumentation: »Leistungsbilanz Bevölkerungs- II / 9 
schutz«; vorgestellt von earl-Dieter Spranger 

E 

Entsorgung: »Wieder einmal Überlegungen eines Laien: 
Aus für Wackersdorf endgültig?«; Eva Osang 

F 

Flugkatastrophe Ramstein: »Ramstein >nur< eine Kata
strophe oder schon ein Menetekel?«; Hermann Kater 

G 

Gesellschaft : »Verletzbarkeit und Überlebensfähigkeit 
der Gesellschaft«; Philipp Sonntag 
Großbritannien: »Keine Sorge um die Energieversor
gung«; Redaktionsbeitrag 
Großtechnische Einrichtungen«: »Großtechnische Ein
richtungen - Der Ingenieur und das Publikum - Wert
urteile in der Sicherheitswissenschaft«; Julius Nagy 
Großunfall : »GroßunfaU '89 in Ulertissen«; Kurt 

Groeschel 
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Helfer: »Der freigestellt Helfer im Katastrophenschutz«; 
Georg Thiel 
Hilfsorganisationen: »Die Mitwirkung der Hilfsorgani
sationen im Katastrophenschutz«; Wolfgang Beßlich 

K 

Katastrophenhilfe in Armenien : »Die baden-württem
bergische Katastrophenhilfe für die Erdbebenopfer in 
Armenien «; Bernd Domres, W. Zeller, J. Mutschier 
Katastrophenmedizin: »Katastrophenmedizin - Ver
such einer Standortbestimmung aus ärztlicher Sicht«; 
Stefan Neuhauser 

L 

Laien-Reanimation : »Laien-Reanimation als neues 
Konzept im Katastrophenschutz und in der Katastro
phenmedizin«; Stefan Neuhauser 
Leitender Notarzt: »Leitender Notarzt/ Leitende Not
arztgruppe - Wie sieht die Praxis aus?«; SIefan Neuhau
ser 
Luftrettung: »Die Luftrettungsstaffel Bayern feierte ihr 
20jähriges Bestehen«; Redaktionsbeitrag 

M 

Medizinische Versorgung: »Pflegenotstand?« Hermann 
Kater 

N 

Norwegen: »Zivilschutz in Norwegen - Beispiel und 
Vorbild«; Helge Schulenburg 
Notarzt: »Der Leitende Notarzt - Aufgaben, Kompe
tenzen, Voraussetzungen «; Paul Birkenbach 
Notfallvorsorge: »Realitäten der Notfallvorsorge« ; 
Wolfgang Beyer 

p 

Panik : »Die Panik-Reaktion«; Klaus Dietrich Stumpfe 

R 

Risiko: »Der herkömmliche Risikobegriff - Eine Quelle 
der Meinungsverschiedenheiten zwischen der Welt der 
Technik und dem breiten Publikum «; Julius Nagy 
Risiko: »Risiko subjektiv und objektiv, Bericht vom IX. 
lnternationalen Sommersymposion der Gesellschaft für 
Sicherheitswissenschaft« ; Ralph Esser 

TV/ 49 

III / 25 
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1/21 

II1 / 13 
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li / 51 
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1lI/20 

TV/ 44 

1/16 

III / 35 

IV/ 47 

11/ 18 
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Sicherheitstechnik: »Muß die Sicherheitstechnik resi- 11/ 53 
gnieren?«; Redaktionsbeitrag mit Erhebungen der Si
cherheitsfachzeitschrift PROTECTOR, Zürich 

Sch 

Schutz des Menschen: »Der Schutz des Menschen durch H/ 49 
den Staat«; Dieter Zündorf 
Schutzräume: »Beschlüsse kommunaler Gremien zur 1/57 
Einrichtung von Schutzräumen«; Friedhelm Vogelbusch 
Schutzraumbau: »Baulicher Zivilschutz - Eine Lücke IV/ 37 
wird geschlossen«; Otto K. Schaible 
Schutzraumbau: Erfolge im Schutzraumbau«; Otto K. III/5 
Schaible 
Schweden: »Schwedens Bevölkerungsschutz - Grund- 1/35 
lagen der Landesverteidigung«; Horst Schöltier 

T 

Talsperren: »Überprüfung und Sanierung alter Talsper- 11/ 32 
ren in Nordrhein-Westfalen «; Wolfram Such 
Technisches Hilfswerk : »Einsätze des Technischen Hilfs- H/ 16 
werks 1988 im In- und Ausland «; Bundesanstalt Techni-
sches Hilfswerk 
Technisches Hilfswerk: »Gorbatschow interessierte sich m / 41 
für das Technische Hilfswerk«; Jochen von Arnim 
Technisches Hilfswerk: »Technisches Hilfswerk im Ein- 11 / 31 
satz in Armenien«; Gregor Schürer 
Telekommunikation: »Zum Katastrophenpotential der n / 41 
Telekommunikation«; Ulrich Pordesch 
Territorialheer: »Die unbekannte Größe - Das Territo- III / 45 
rialheer als Partner der Zivilverteidigung«; Horst Schöt/-
ler 
Territorialheer: »Von der Landwehr zum Territorial- Il/ 54 
heer«; Wolfgang Beßlich 

u 

USA und UdSSR: »Zivilverteidigung in den USA und in lI / lI 
der UdSSR und ihre Bedeutung als strategische Kompo-
nente«; OIe Diehl 

V 

Verbrennungen: »Kaltwasserbehandlungen von Ver- 1/ 30 
brennungen - eine kritische Stellungnahme anhand der 
Literatur«; Armin R. Geist/er, Rolando Rossi, Friedrich 
Wilhelm Ahnefeld 

w 

Weltraum-Radar: " Weltraum-Radar X-SAR für zivile 
Zwecke«; Dr. Hans Martin Braun, Helmut Kappel im 
Hause Dornier 
Weiterleben: »Weiterleben - eine Studie der Zentral
stelle für Gesamtverteidigung«; Herbert Braun, Allge
meine Schweizerische Militärzeitschrifl 
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Wackersdorf-Chronologie 

Über ein Jahrzehnt wurde um Standort und Konzept der ersten atomaren Wiederaufarbei
tungsanlage (WAA) für ausgediente Brennstäbe aus bundesdeutschen Kernkraftwerken 
erbittert gestritten . Knapp dreieinhalb Jahre ist auf dem Gelände im oberpfälzischen 
Wackersdorf gebaut und gekämpft worden. 

Mai t 979 : Niedersachsens CDU-Ministerpräsident Ernst Albrecht erklärt nach 
massiven Bürgerprotesten die Errichtung einer atomaren Großanlage 
in Gorleben für politisch nicht durchsetzbar. 

'. 
September 1980: Bund und Länder beschließen unter Führung der Bonner SPD/FDP

Koalition die zügige verw)rRiichung einer WAA. 

Februar 1982: Die Deutsche Gesellschaft zur Wi.ede[.(lufarbeitung von Kernbrenn
stoffen (DWK/Hannover) beantragt bei der Regierung der Oberpfalz 
ein Raumordnungsverfahren für die Errichtung einer WAA in 
Wackersdorf . 

Februar 1985 : Die DWK entscheidet sich offiziell für Wackersdorf und gegen den 
alternativen Standort Dragahn im niedersächsischen Kreis Lüchow
Dannenberg . Mehrere 10 000 Bundesbürger protestieren friedlich 
gegen das Projekt. Später kommt es auch zu gewaltsamen Konflikten 
mit der Polizei. Gleichzeitig versuchen WAA-Gegner, den Bau der 
Anlage juristisch zu stoppen. 

September 1985 : Das bayerische Umweltministerium erteilt die erste atomrechtliche 
Teilerrichtungsgenehmigung (1. TEG). 

Dezember 1985: Die DWK beginnt mir der Rodung des 200 Hektar großen Forstbe-
triebes und errichtet einen 4,8 Kilometer langen Sicherungszaun. 

April 1987: Das Münchener Verwaltungsgericht hebt die 1. TEG wieder auf. Die 
Arbeiten an der WAA sind davon nicht betroffen. 

August t 988 : Erörterungstermin zur 2. TEG mit 881 000 Einwendungen von WAA-
Gegnern. Die Genehmigung wurde für diesen Sommer erwartet. 

April t 989 : Plane des privaten Unternehmens VEBA AG werden bekannt, mit der 
französischen Versorgungsgesellschaft COGEMA eine Firma zum Be
trieb der WAA in La Hague zu gründen. Es entstünden zwei Drittel 
weniger Kosten als in der Oberpfalz , hieß es. 

Ma i/Juni 1989 : Die Bauarbeiten werden eingestellt. Nach DWK-Angaben wurden 
bisher 2,6 Milliarden Mark für die Wiederaufarbeitungsanlage aus
gegeben, davon 2,2 Milliarden Mark für Planungs- und Ingenieurar
beiten und 0,4 Milliarden Mark für die bereits abgewickelten Bau
maßnahmen. Zuletzt waren knapp 1 950 Techniker und Arbeiter für 
die WAA beschäftigt. Der Modulteststand, das Brennelemente-Ein
gangslager, das zentrale Werkstäuengebäude und die Anlagenwachen 
stehen bereits. In der WAA sollten von 1995 an jährlich 300 Tonnen 
abgebrannte Brennelemente aus Leichtwasserreaktoren aufbereitet 

werden. 

Terroranstieg 

Nach einem Bericht der Abteilung Ter
rorbekämpfung des US-Außenministeri
ums gab es 1988 weltweit 856 (nach 832) 
Terroranschläge, die 658 (633) Tote und 
1 131 (2 272) Verl~tzte forderten. Haupt
ziel seien die USA gewesen mit 185 (149) 
Attentaten, 192 (7) Toten und 40 (47) 
Verletzten. Auf nur zehn Länder seien 
1989 rund Dreiviertel der Anschläge ent
fallen. Allein der von Lockerbie forderte 
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259 Tote, der Nahostkonflikt sei die 
hauptsächliche Problemursache. Syrien, 
der Irak, zeitweise aber auch der Iran hät
ten ihre Terrorbeteiligung reduziert, jetzt 
aber seien der Iran, Libyen und Afghani
stan die hauptsächlichen Unterstützer. 
Libyen hat inzwischen solche Vorwürfe 
als Lügen und grundlose Verdächtigun
gen zurückgewiesen. 

Quelle: Sicherheitsfachzeitschrift "Protector" , 
Zürich. 

------ -
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Argonnerwald um 
MiHernacht ••• 
Ein klingendes Dokument 
Deutscher Geschichte in 
Originalaufnahmen 1914/ 
1945 

Neue Statistik ZIVILSCHUTZ 
1988 des Kantons Zürich 

Wir haben in ZIVILVERTEIDIGUNG 
IV / 88 die Statistik des Kantons Zürich 
"Zivilschutz 1987" vorgestellt und möch
ten heute das gleiche zur Statistik 1988 sa
gen: Die handliche Broschüre im Taschen
buchformat zeigt in tabellarischer Form 
den Stand des Zivilschutzes im Kanton 
Zürich und informiert über dessen Tätig
keiten. Hervorzuheben bleibt weiterhin 
die fast 100prozentige Schutzplatzzuwei
sung für jeden Bürger. Dem Vorwort ent
nehmen wir: " ... Es gibt in der Tat gute 
Gründe anzunehmen, daß die Wahr
scheinlichkeit eines bewaffneten Konflik
tes in Europa gesunken ist. Verhängnis
voll wäre es aber, dies mit den Möglichkei
ten kriegerischer Auseinandersetzungen 
zu verwechseln. Die Mittel dazu sind nach 
\iVie vor in ausreichendem Ausmaß, ja im 
Ubermaß vorhanden. Aufgrund einer sol
chen kurzfristigen Entwicklung die Ar
mee abzuschaffen, wäre ebenso leichtsin
nig, wie die Schutzvorkehrungen für unse
re Bevölkerung zu reduzieren oder gar 
einzustellen. Eine negative Veränderung 
der politischen und militärischen Lage 
kann in einem Bruchteil der Zeit erfolgen, 
die benötigt würde, um (leichtsinnig) zu
rückgestellte Maßnahmen aufzuholen . 
Wer ohne Regenschirm ausgeht, wenn erst 
kleine Flecken blauen Himmels zwischen 
den Gewitterwolken sichtbar sind, läuft 
Gefahr, verregnet und bis auf die Haut 
naß zu werden." 
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Der neue Kolb 
Katastrophenschutzpraxis 

Gesamtwerk 11 Bände sowie 1 
Band Landesrecht 

Herausgegeben von Dr. Paul 
Wilhelm Kolb 

Präsident des Bundesamtes für 
Zivilschutz a. D. 

Gesamtlektorat Dr. Rudolf 
Wandel 

Walhalla u. Praetoria Verlag, 
Postfach 301, 8400 Regensburg 
1 

Band IX " Zivilverteidigung 1" 

Grundwerk, 824 Seiten, Format DIN A 
5, im weinroten Ringordner, Register, 
DM 78,-

1. ErgällZllngsliejerllng 1989 

Umfang 240 Seiten, im Streifba nd, DM 
36,15 

- Gesetzesstand 15. Dez. 1988-

Die vorliegende 1. Ergänzungslieferung 
zu Band rx "Zivi lverteidigung 1" mit 
dem Untertitel ''Allgemeine zivile Vertei
digung - Vorsorge in Industrie- und Ge
werbebereichen" wurde ausschließlich 
aufgrund umfangreicher gesetzlicher An
derungen notwendig. 

Im Vordergrund standen die Neufassun
gen der Mineralölbewirtschaftungs-Ver
ordnung, der ElektrizitätslastverteiJungs
Verordnung und der Gaslastverteilungs
Verordnung, die gleichzeitig wiederum 
eine Neufassung der dazu ergangenen 
Verwaltungsvorschriften erforderlich 
machten. 

Der Band IX ist ei n empfehlenswertes 
Nachschlagewerk, auf dem neu esten Ge
setzesstand, für die Praxis bei allen Be
hörden des Bundes, der Länder, Kreise 
und Gemeinden, die die Versorgungsauf
gaben in Notzeiten zu bewältigen haben. 

Hauplempjangsstalion für den 
europäischen Satelliten ERS-J 
übergeben 

Als erstes Element für das Gesamtprojekt 
des europäischen Erderkundungssa telli 
ten ERS- l ist jetzt von der Friedrichsha
fener Dornier GmbH die Hauptstation 
für den Datenempfang an die europäische 
Raumfahrtorganisation ESA in Kirunal 
Nordschweden übergeben worden: Der 
ERS-l (European Remote Sensing Satel
lite) wird gegenwärtig im internationalen 
Verbund von 12 europäischen Ländern , 
den USA und Kanada gebaut und soll 
Ende 1990 mit einer Ariane-Trägerra
kete in seine Erdumlaufbahn gebracht 
werden. 

Wegen der polaren Umlaufbahn mußte 
die Hauptempfangsstation für die Satelli 
tendatenstation hoch im Norden Euro
pas, in Polarnähe positioniert werden. 
Vor der Abnahme wurde die Station dort 
unter härtesten Umweltbedingungen 
mehrere Monate erfolgreich getestet. 

Die technischen E inrichtungen und Sy
steme der Bodenempfangsstation, die im 
Unterauftrag der Dornier GmbH von Fir
men aus Kanada, Belgien, Norwegen und 
der Bundesrepublik Deutschland entwik
kelt und installiert wurden, bestehen aus: 

• der Tracking-Antenne mit einem Re
f1 ektordurchmesser von 15 m, 

• den Sendeanlagen für die Satelliten
Kontroll -Kommandos, 

• den Empfangseinrichtungen für die 
Satellitendaten, 

• den Datenaufzeichnungs- und Verar
beitungssystemen sowie 

• den Stations- Kont roll rechnern , die mit 
dem Satelliten-Kontrollzentrum ESOC 
in Darmstad t verbunden sind. 

Mit seiner neuartigen, wetterunabhängi
gen Mikrowellen-Technologie wird 
ERS- l erstmals und global eine Fülle von 
Aufgaben der wissenschaftlichen und an
wendungsorient ierten Erdbeobachtun
gen übernehmen können : Dazu zählen 
unter anderem die Meeresforschung 
(Verteilung von Wellen in den Ozeanen), 
die Umweltüberwachung (Ölverschmut
zung auf den Meeren, WaIdschadenser
kennung), Schiffs- und Schiffsrouten
überwachung (200 Meilenzonen, Eis
bergerkennung, Fahrwasserdetektion in 
verschiedenen Gebieten) , Lagerstätten
erkundung in der Geologie (speziell in 
unzugänglichen Gebieten) und kartogra
phische Aufgaben vor allem in Schlecht
wettergebieten. 

Die aufgenommenen Daten können in 
weniger als drei Stunden in aufbereiteter 
Form an den jeweiligen Nutzer übermit
telt werden . 

Quell e: Oornier G mbH Presse und Informa
tion, Fried richshafen , Postfach 14 20, 0 -7990 
Friedrichshafen I 
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1988: Eines der schlimmsten "Katastrophen jahre " 

Naturkatastrophen prägten das Bild der 
Katastrophenhäufung im Jahre 1988, 
entnehmen wir einem Bericht in der Si
cherheitsfachschrift "Protector" . 90 sol
cher Ereignisse hätten registriert werden 
müssen. Es habe schwere Sturmschäden 
gegeben, Erdbeben, die Explosion der 
britischen Bohrinsel "Piper Alpha" und 
zunehmend schwere Großbrände. Zahl
reiche schwere Luftfahrtunfälle hätten die 
Katastrophenbilanz des Jahres erhöht. In 

Hamelner Altstadtsanierung 
Konzept - Kritik -
Kompromiß 

Hermann Kater 

128 Seiten, Paperback, DM 
29,80 

Verlag CW N iemeyer 
Osterstraße 19, 3250 Hameln 

Der Autor des vorliegenden Buches ist 
unseren Lesern wohlbekannt durch viele 
Fachbeiträge, die auch unliebsame und 
komplizierte Themen abhandelten. Hier 
nun finden wir den anderen Schriftsteller 
und Journalisten Kater, nicht als Arzt wie 
bei unseren meisten von ihm behandelten 
Themen, sondern als sachkundigen, die 
Entwicklung förd ernden und auch kriti
schen Fachmann. Der Oberstadtdirektor 
der Stadt Hameln schreibt, daß es Dr. Ka
ters Verdienst sei, daß diese vorbildliche 
Altstadtsanierung trotz oft heftiger Wi-
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der Gruppe des Straßen- und Schienen
verkehrs seien die schweren Ereignisse 
aber um 4 auf 54 zurückgegangen. Auch 
die Zahl der erfaßten Gruben- und Mi
nenunglücke, Gebäude- und Brücken
einstürze sei zurückgegangen. Stark zuge
nommen hätten aber die von diesen "son
stigen Unglücken" verursachten Todes
opfer. Ein Grund mehr, so meinen wir, 
die Rettungsdienste weltweit besser aus
zubauen. 

derstände und Kritiken schließlich doch 
hat in Angriff genommen und zur Vollen
dung geführt werden können. Wer heute 
die im Stile der alten Zeit restaurierten 
Bürgerhäuser bestaunt, hat vor wenigen 
Jahren noch zerfallende Zeugen einer 
vergangenen Zeit nur sahen und bedau
ern können. Geplant waren oft Abriß und 
Neubau, entsprechend hohe Subventio
nierungen waren in dieser Zeit zu Beginn 
des Kampfes um die Erhaltung der Alt
stadt vor zehn und zwanzig Jahren üblich 
und große Baufirmen sahen das große 
Geschäft, und dies auf die schnelle. Be
hutsame Sanierung bedeutet Kleinarbeit, 
liebevolle Zuwendung zum Objekt. 

Wer Deutschland während des Zweiten 
Weltkrieges in Schutt und Asche hat fal
len sehen, sollte glücklich sein, wenn noch 
ein paar Zeugen der vergangenen Blüte
zeit von Bürgeransiedlungen, die im Bau
lichen auch ihren Ausdruck fand, erhalten 
zu sehen. 

Hier nun wird - als Modelljahr für ande
re Städte mit gleichen Problemen - dar
gelegt, wie schwierig es war, eine Bürger
schaft zum Umdenken zu bringen: weg 
von der modernen nüchternen Geschäfts
bauweise mit Wirtschaftsansiedlungen in 
massierter Weise, wieder hin zum ge
wachsenen Handelszentrum der Stadt, 
mit all seinen alten , wiedererstellten 
Schönheiten, trotzdem versehen mit allen 
modernen Errungenschaften. 

Es soll diese chronologische Entwick
lungsgeschichte einer gelungenen Alt
stadtsanierung vorbi ldhaft für viele vor
gestellt werden, und es soll angeregt wer
den, dieses Buch zu erwerben, um künftig 
auch mitreden zu können, wenn es um 
Abriß und Neubau oder behutsame Sa
nierung der eigenen Heimatstadt geht 
und entschieden werden soll. Denn bauli
che Versäumnisse oder aber Verdienste 
und Errungenschaften sind nicht leicht zu 
korrigieren; sie bleiben Zeugen für viele 
Jahre. Wenn hier aufgezeigt wird, wie 
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Bürger um ihre Stadt kämpfen und end
lich mit ihren Wünschen und Vorstellun
gen zum Ziele gelangen, zeigt das, wie es 
doch möglich ist, das schier Unbegreifli
che fertigzubringen, sich zu arrangieren 
und im Zusammenwirken aller Kräfte 
(auch der politischen) für die Stadt blei
bendes Wertvolles zu erhalten und zu er
stellen. 
emo 

Das SONIC TAPE 100 
Ultraschall-Abstandsmeßgerät bis 
30m 

, I I in 
\ 

Die wichtigsten Voraussetzungen für den 
professionellen Einsatz dieses schnellen 
und bequemen Meßverfahrens sind Ge
nauigkeit, Zuverlässigkeit und ausrei
chend großer Meßbereich . 

Der Meßbereich ist 0,80-30,00 m. Die 
Genauigkeit wird bei Innenmessungen 
durch eine hervorragende Temperatur
kompensation gewährleistet. 

Die Elektronik vergleicht die Echo-In
tensität mit dem eingespeicherten Be
zugswert und entscheidet, ob der Meß
wert entsprechend richtig ist. Als Bestäti
gung der richtigen Messung erscheint im 
LCD-Multidisplay das Ziel-Symbol. 

Vorhandene Speicher für 3 Einzelmeß
werte ermöglichen die Sofortanzeige des 
Flächenmaßes bzw. des Raummaßes. Der 
extrem eng gebündelte Ultraschall-Strahl 
(3·-6·) ermöglicht genaue Messungen 
durch Öffnungen, in schmalen Korrido
ren oder zwischen Hindernissen. 

Airf low Lufttechnik G mbH , Postfach 1208, 
5308 Rheinbach 
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Daten zur Umwelt 1988/89, 

hrg. v. Umweltbundesamt 
Berlin: 1989, Erich Schmidt Ver
lag, 29,80 DM, 613 Seiten 

Rotbauchunke und Wechselkröte, Laub
frosch und Springfrosch, Aspisviper und 
Äskulapnatter, Smaragdeidechse und 
Knoblauchkröte. Sturm umtoste Heide, 
dampfender Kessel, Hexenbeschwörung 
in Shakespeares Macbeth? Leider nein : 
traurige Aufzählung einiger in der Bun
desrepublik Deutschland vom Ausster
ben bedrohter oder stark gefährdeter 
Reptilien und Amphibien. 

1988 waren von 2728 Arten einheimi
scher Farn - und Blütenpflanzen 27 Pro
zent aktuell und 5 Prozent potentiell ge
fährdet. Von den 240 Brutvogelarten, die 
in der roten Liste verzeichnet sind, war 
1986 gut die Hälfte bereits ausgestorben 
oder bedroht. Dem Wald geht es nicht 
besser: 52,4 % der Bäume im Bundesge
biet sind geschädigt. 

All dies und vieles mehr ist nachzulesen in 
dem vom Umweltbundesamt herausge
gebenen Buch "Daten zur Umwelt 1988/ 
89" . Der 613 Seiten starke Band in DIN
A-4-Format enthält Karten und Dia
gramme, meist mehrfa rbig, mit erläutern
den Texten zu Natur und Landschaft , Bo
den, Wald, Luft , Wasser, Abfall , Lärm , 
Nahrung, Radioaktivität sowie zu Bevöl
kerung, Wirtschaft und Verkehr, soweit 
diese die Umwelt betreffen. [n jedem Ka
pitel findet man Daten über den Zustand 
und die Belastung der Umwelt, über ihre 
Ursachen und über Maßnahmen zur Ver
besserung. Daß Umweltbelastung nicht 
vor Grenzen halt macht, zeigt die breite 
Darstellung in ternationaler Meßergeb
nisse. 

Das Buch ist eine Sammlung vieler E in
zelin fo rmationen. Es finden sich keine 
Daten, die speziell fü r den Band erhoben 
worden sind. Ein Kritikpunkt: Die Be
gri ffser kJärungen am Ende sind zu knapp 
ausgefallen und nur schwer zu finden. 

Trotz des beeindruckenden Umfa ngs des 
Buches gesteht der Präsident des Um
weltbundesamtes, Dr. Heinrich von Lers
ner, in seinem Vorwort ein, daß viele Da
ten nicht aktuell genug sind und daß bei 
erforderlichen Grunddaten große Lücken 
bestehen. Informationen zum Umweltzu
stand seien oft weniger aktuell als viele 
Daten der Wirtschaftsstatistik. Das müßte 
schleunigst geändert werden. Dennoch: 
"Daten zur Umwelt 1988 / 89" ist Pflicht
lektüre, Aufruf zum Handeln : Sollen 
denn Rotbauchunke und Knoblauchkrö
te nur noch literarisch ihr " Unwesen" trei
ben? 

Gri 

Vor 60 Jahren: Erster deutscher 
Weltrundfunksender 

Schutz durch Schutzkleidung aus 
KERMEL 

KERMEL ist eine von Rhöne-Poulenc 
Fibres entwickelte Aramid-Faser, die sich 
durch besondere Eigenschaften auszeich
net: Sie ist von Natur aus nicht entflamm
bar und hitzebeständig, sie schmilzt und 
tropft nicht, weist hervorragende Dimen
sionsstabilität bei hohen Temperatu
ren auf und läßt in ihren guten mechani
schen Eigenschaften auch nach längerem 
Einwirken höherer Temperaturen nicht 
nach. 

Wird sie sehr hohen Temperaturen ausge
setzt, verkohlt sie, behält dabei aber ihre 
Form und eine gewisse Biegsamkeit bei 

Vor 60 Jahren, am 26. 8. 1929, nahm der 
erste deutsche Kurzwellen- Rundfunk
sender seinen Betrieb auf. Er war von Te
lefunken in der Nähe von Königs-Wuster
hausen bei Berlin errichtet worden, hatte 
eine Leistung von 8 kW und strahlte zu
nächst täglich ein viereinhalbstündiges 
Programm aus. Rundfunksendungen aus 
Deutschland konnten damit erstmals in 
aller Welt empfangen werden. 

Die großen Vorteile der Kurzwellentech
nik waren zu Beginn der zwanziger Jahre 
erkannt worden. Sendeamateure hatten 
zufä llig entdeckt, daß sich im Funkver
kehr auf einer Wellenlänge zwischen 15 
und 100 Meter unerwartet große Reich
weiten erzielen ließen. Diese Entdeckung 
wurde sofort von AEG aufgegriffen und 
entwickelt. 

Quelle: A EG "Öffentli chkeitsarbeit" , Theo
dor-Stern -Kai 1,6000 Frankfurt a. M. 

und entwickelt nu.r wenig Rauch. Die Be
ständigkeit gegenüber Chemikalien ist 
sehr gut, auch gegenüber konzentrierten 
Säuren. (Wir haben in der ZIVILVER
TEIDIGUNG die Vorzüge dieser Faser 
mehrfach hervorgehoben.) 

Da die KERMEL-Faser hinsichtlich 
Griff, Weichheit und Aussehen zudem ei
ne ausgesprochen textile Faser ist, eröff
net sich ihr durch alle diese Eigenschaften 
eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten, 
insbesondere im Bereich funktioneller 
Schutzbekleidung gegen Hitze und Feuer. 
Sie eignet sich z. B. für Schutzanzüge ge
gen kurzzeitigen Kontakt mit Flammen. 

Quelle: RHO DlA, Marketing KERM EL, En
gässerstr. 8, 7800 Freiburg 
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Die Heimat als soziologische 
und geopolitische Kategorie 
Neue Würzburger Studien zur 
Soziologie Band 4 
Wallgang Thüne 
575 Seiten kartoniert. DM 38,50 
Creator- Verlag Würzburg 

Es hat wohl noch niemand einen Wettbe
werb ausgeschrieben, welches Wort zu 
den schillerndsten im deutschen Sprach
schatz gehört. Das Wort "Heimat" hätte 
gute Chancen, einen der vorderen Plätze 
zu belegen. Nun scheint es, daß der Be
griff "Heimat" eine Renaissance erlebt. 
Darauf deutet Verschiedenes hin. Da gab 
es vor einigen Jahren die TV-Serie und 
Hunsrück-Familiensaga "Heimat" - mit 
selten hohen Einschaltquoten. Auch bei 
den Politikern, die bekanntlich besonders 
sensibel auf Grundströmungen und 
Grundbefindlichkeiten in der Bevölke
rung reagieren, erfreut sich der Begriff 
zunehmender Wertschätzung und ist da
bei, zum festen Bestandteil des politi
schen Wortschatzes zu werden. Das Ziel 
ist klar: Das Ja zur Heimat, zum Vertrau
ten und Bekannten ist zugleich eine Ab
sage an alles Unpersönliche und Anony
me. Kurz gesagt: Es geht ums " Wir-Ge
fühl" . Und das gilt für Politiker aller Cou
leur, auch für die, die früher Berührungs
ängste gegenüber dem Begriff hatten, 
weil sie meinten, ihm hafte etwas Dumpf
Nationalistisches an . Auch die Gesell
schaftswissenschaft macht inzwischen 
"Heimat" zum Gegenstand ihrer Unter
suchung. Vor Jahren wäre es noch höchst 
zweifelhaft gewesen, ob "Heimat" über
haupt ein Begriff der Soziologie sein kön
ne. 

Nun hat WolfgangThüneein Buch vorge
legt, das diesen emotionsträchtigen Be
griff der Heimat unter das Mikroskop der 
wissenschaftlichen Betrachtung legt -
und herausgekommen ist eine überaus le
senswerte Studie. Titel: "Die Heimat als 
soziologische und geopolitische Katego
rie". 

Thüne macht deutlich, daß er nichts von 
einem blindwütigen Heimat-Hurra-Pa
triotismus hält. Sein Anliegen ist, "Hei
mat nicht zum tabuisierten und nostalgi
schen Refugium für "Ewig-Gestrige" ab
gleiten zu lassen". Er betrachtet Heimat 
vielmehr als einen notwendigen Impuls 
zur Identitätsfindung des einzelnen in der 
modernen Industriegesellschaft. Zu 
Recht stellt er fest , daß Heimat nicht bloß 
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der ()rt ist , ,.'wo man zu Hause" ist (dann 
begrundete Ja schon jeder Ortswechsel ei
ne neue Heimat), sondern daß Heimat ei
ne "geistig-soziologische Daseinsstruk
tur" ist. Anders gesagt: Heimat ist nicht 
nur Umwelt im weitesten Sinne, sie ist 
auch Innenwelt; und beides gehört not
wendigerweise zusammen. 

Doch wie ist es heute um die "Heimat" 
bestellt? Nicht zum besten, wie Thüne er
läutert. Denn nicht nur die Natur droht 
aus dem ökologischen Gleichgewicht zu 
geraten, sondern auch der Mensch aus 
dem psychischen. Und das hat beides mit 
dem Materialismus in der Indusrriegesell 
schaft zu tun, der nicht nur die Natur of
fenbar hemmungslos ausbeutet, sondern 
auch in den Seelen der Individuen eine 
große Orientierungslosigkeit und Leere 
zurückläßt. Unter diesen Vorzeichen er
lebt der Heimatbegriff heute seine Wie
dergeburt. 

Das gab es schon mal, wie der Autor an
hand historischer Parallelen nachweist: In 
die hei le deutsche Welt des Mittelalters 
bricht plötzlich die Stadt ein, neue For
men des Wirtschaftens greifen um sich 
die Wirtschaft erlebt eine Blüte nie ge~ 
kannten Ausmaßes, zugleich kommt es zu 
folgenschweren Umwälzungen im geisti
gen Weltbild. Das alles muß zu einer an
haltend tiefen und allgemeinen Verunsi
cherung geführt haben. Und genau in die
ser Zeit der Krise, im Deut chland des 15. 
Jahrhunderts, erblickt das Wort Hei
mat" das Licht der Welt. "Heimat" =- das 
war in den Jahrhunderten davor einfach 
da und selbstverständlich und die Men
schen bedurften keines besonderen Be
griffs. Thüne: "Wenn in diese Umbruch
zeit die Wiederentdeckung der "Heimat" 
fällt aI Suche nach einem existentiellen 
Halt, dann zeichnen sich deutlich Paralle
len zur heutigen Renaissance des Heimat
begriffs sowie zu der des 19. Jahrhunderts 
ab dergestalt, daß immer zwei Faktoren 
zusammentreffen müssen: eine innere 
geistige Wurzellosigkeit und ein äußerer 
markanter Umbau der Umwelt." 

Thünes 575 Seiten starke Untersuchung 
(davon 240 Seiten Anmerkungsapparat) 
regt zum Weiterlesen an. Zwei Kapitel 
stechen besonders hervor: dasjenige über 
die "Multipolarität des Heimatbegriffs" 
sowie das Kapitel über die moderne lndu
srriegesell chaft und die "Suche nach hei
matlicher Identität". 

Günther Wollmer 

Satelliten-Bodenstationen für 
PRARE-Experimen.1 
Transportable Sende- und 
Empfangsstationen als 
geodätische Meßanlagen 

Das Bundesministerium für Forschung 
und Technologie (BMFT) erteilte der 
Fnednchshafener Dornier GmbH den 
Auftrag zur Entwicklung von Satelliten
Bodenstationen für das geOdätische For
schungsvorhaben PRARE. Initiiert wur
de das Vorhaben vom Institut für Naviga
tton der Untversität Stuttgart und dem 
Deutschen Geodätischen Forschungsin
stitut München . 

Für das geodätische Experiment PRARE 
(Precise R.a~ge an.d Range Rate Equip
ment) benottgen dte Wissenschaftler eine 
größere Anzahl von leichten transporta
blen Bodenstationen und ein von einem 
Satelliten getragenes Sende- und Emp
fangssegment. Das PRARE-Satelli
tensegment ist als Nutzlast auf dem ersten 
europäischen Fernerkundungs-Satelliten 
ERS-l vorgesehen . Der ERS-l wird zur 
Zeit unter Führung der Dornier GmbH 
v.0n einem Kon ortium, bestehend aus 
uber 50 Firmen, gebaut und soll im 
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Herbst 1990 mit der Trägerrakete Ariane 
in eine polare Erd umlaufbahn befördert 
werden. 

Das PRARE-System aus Satellitenseg
ment und Bodenstationen wird eine 
hochpräzise Entfernungs- und Ge
schwindigkeitsmessung zwischen den 
Stationen und dem in ca. 800 km Höhe 
fl iegenden ERS-l sicherstellen. Mit die
sen exakten Daten wird einerseits die prä
zise Flugbahn des ERS-1 ermittelt, ande
rerseits können an hand der Flugbahnda
ten genaueste Ortsbestimmungen der je
weiligen PRARE-Bodenstationen er
rechnet werden. Die geforderte Präzi
sionsvermessung benötigen die Geodä
ten u. a. für internationale Vermessungs
aufgaben und die Geophysiker z. B. für 
die Erfassung der Erdkrustenbewegung. 

Die robuste und kompakte Auslegung 
der leichten Bodenstationen ermöglicht 
den Forschern die Einsatzorte problem
los zu wechseln und die Stationen wieder 
schnell in Betrieb zu nehmen. 

Quelle: Oornier G mbH , Presse und In fo rma
tion 

Vor 75 Jahren: FunkJernüber
tragung Nauen-Kamina (Togo) 

Vor 75 Jahren, im August 1914, wurde 
zwischen Nauen bei Berlin und Kamina in 
Togo über eine Entfernung von 5 200 km 
der regelmäßige Funkverkehr aufgenom
men. Es waren Löschfunkensender von 
Telefunken, die es erstmals ermöglichten, 
eine so große Distanz zu überbrücken. 
(Foto: Zu Beginn des Ersten Weltkrieges 
werden von Kamina aus Warnrufe an 
deutsche Handelsschiffe gefunkt.) 

Siehe nebenstehendes Foto eines solchen 
Senders. 

Quelle: AEG Aktiengesell schaft Öffentlich
kei tsarbeit, Theodor-Stern-Kai 1, 0-6000 
Frankfurt 70 Foto: AEG 

HolzkettensägeJür den 
Unterwassereinsatz 

Als Weiterentwicklung einer druckluft
betriebenen Holzkettensäge-Serie prä
sentiert die Spitznas Maschinenfabrik 
GmbH, Velbert, nun eine unterwasser
taugliche Version . Sämtliche Anschluß
stücke sind Normteile und passen auf die 
Kompressoren-Schläuche des techni
schen Hilfswerks, der Feuerwehren, von 
Tauchverbänden und anderer Rettungs
dienste. Die Kettensäge ist mit einem 63 
cm langen Sägeschwert ausgerüstet, so 
daß auch dicke Balken und Pfähle mühe
los zerschnitten werden können. Hin
sichtlich Stromstoß oder Verletzungsge
fahr wurden alle Gefahrenmomente 
durch den Druckluftantrieb und diverse 
Schutzeinrichtungen ausgeschlossen. Zur 
Vermeidung von Sichtbehinderungen, 
aufgrund der Luftblasenbildung, wird die 
Auspuffluft über einen ca. 1 m langen 
Schlauch vom Arbeitsbereich weggeführt 
oder mit Hilfe eines Schwimmers und ver
längerter Schlauchleitung direkt zur Was
seroberfläche geleitet. Eine angebaute 
Zacken leiste als Anschlag an das zu sä
gende Material verhindert ein Abrut
schen der Säge. Das Leichtmetallgehäuse 
ist nicht rostend, sämtliche inneren Funk
tionsteile werden zuverlässig gegen Kor
rosion konserviert. Die Unterwasser
Holzkettensäge erfü llt aUe Forderungen 
der UVV und ist auch unter schwierigen 
Umgebungsbedingungen einfach zu be
dienen. 

Quelle: Spi tznas Maschinenfabrik GmbH, Fel
lerstr. 4, 5620 Velbert ll-Langenberg 

Die neue WelleJür jede Stadt 

Jederzeit auch unterwegs erreich
bar sein 

SWISSPHONE Cityline "alpha". Ein Al
pha-Numerik- Empfänger mit einem 
Text- und Zahlenspeicher für 500 Zei
chen. Mittei lungen bis zu 80 Zeichen pro 
Ruf werden auf einem 16stelligen LCD
Display per Fließtext angezeigt. Nachle
sen älterer Meldungen ist beliebig oft 
möglich. Eingabe der Text- und Nume
rikmitteilungen erfolgt komfortabel und 
schnell über BTX, Telex, Teletext oder 
Telefon mittels PC mit Akkustikkoppler. 
Mit jedem beliebigen Telefon können 
diese Meldungen auch über das "Fräulein 
vom Amt" der Deutschen Bundespost an 
den Cityline "alpha" übermittelt werden. 
Nummer- oder Zahlen übermittlung ind . 
Sonderzeichen sind direkt und einfach 
auch durch Tastentelefone (MFV) mög
lich. Bei älteren Telefonapparaten wird 
dazu ein kleiner Numerikgeber einge
setzt. Zwei zusätzliche Nurton-Nummern 
machen den Cityline "alpha" über jedes 
beliebige Telefon direkt erreichbar. 
Schnell übermittlung von zwei unter
schiedlichen Signalrufen machen diesen 
kleinen Cityrufempfänger besonders 
wertvoll. Geräteabmessungen: etwa 
Scheckkartenformat, genauer: 89 x 53 x 
19 mrn; 98 g leicht ind. Batterie. Die Le
bensdauer der überall erhältlichen 1,5 -V 
Mignonbatterie beträgt ca. 800 Stunden. 

Q uelle: 

Swissphone Telecommunications GmbH, In 
dustriestraße 5 1, 0 -7803 G undelfin gen 
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